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Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz
(NKWG)

in der Fassung vom 28. Januar 2014
(Nds. GVBl. S.35)

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
 vom 17. September 2015 (Nds. GVBl. S.186)
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Erster Teil
Allgemeines

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Wahl der Abgeordneten der 
Vertretungen, für die Wahl der Mitglieder der Stadtbezirks-
räte, der Ortsräte und der Einwohnervertretungen sowie für 
die Direktwahlen.
(2) Die Wahlberechtigung, die Wählbarkeit, die Wahlperi-
ode, die Zahl der Abgeordneten sowie der Mitglieder der 
Stadtbezirksräte, der Ortsräte und der Einwohnervertre-
tungen, der Sitzerwerb und der Sitzverlust bestimmen sich 
nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setz (NKomVG) und der Verordnung über die Verwaltung 
gemeindefreier Gebiete.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Vertretungen sind der Rat der Gemeinde, der Samtge-
meinderat, der Kreistag und die Regionsversammlung.
(2) Abgeordnete sind die Ratsfrauen und Ratsherren in der 
Gemeinde und der Samtgemeinde, die Kreistagsabgeord-
neten und die Regionsabgeordneten.
(3) Gemeindewahl, Samtgemeindewahl, Kreiswahl und Re-
gionswahl ist die jeweilige Wahl der Abgeordneten.
(4) Einwohnervertretung ist die Vertretung der Einwohne-
rinnen und Einwohner eines gemeindefreien Bezirks.
(5) Wahlgebiet ist bei der Wahl der Abgeordneten sowie bei 
der Direktwahl das Gebiet der betreffenden Körperschaft, 
im Übrigen das Gebiet, für welches das zu wählende Gre-
mium (Stadtbezirksrat, Ortsrat oder Einwohnervertretung) 
zuständig ist.
(6) 1 Direktwahlen sind die Wahl und die Abwahl der Haupt-
verwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten. 2 
Allgemeine Direktwahlen sind die Wahlen der Hauptverwal-
tungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten, deren 
Termin durch die Landesregierung einheitlich bestimmt ist. 
3 Einzelne Direktwahlen sind die Wahlen der Hauptverwal-
tungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten, die nicht 
zu einem von der Landesregierung einheitlich bestimmten 
Termin stattfinden.
(7) Wahlleitung ist

1.	 in den Gemeinden die Gemeindewahlleiterin oder 
der Gemeindewahlleiter (Gemeindewahlleitung) für 
die Gemeindewahl und die Wahlen der Mitglieder 
des Stadtbezirksrates oder des Ortsrates sowie für 
die Direktwahl,

2.	 in den Samtgemeinden die Samtgemeindewahlleite-
rin oder der Samtgemeindewahlleiter (Samtgemein-
de	wahlleitung) für die Samtgemeindewahl sowie für 
die Direktwahl,

3.	 in den Landkreisen die Kreiswahlleiterin oder der 
Kreiswahlleiter (Kreiswahlleitung) für die Kreiswahl 
so	wie für die Direktwahl,

4.	 in der Region Hannover die Regionswahlleiterin oder 
der Regionswahlleiter (Regionswahlleitung) für die 
Regionswahl sowie für die Direktwahl und

Erster Teil
Allgemeines

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Wahl der Abgeordneten der 
Vertretungen, für die Wahl der Mitglieder der Stadtbezirks-
räte, der Ortsräte und der Einwohnervertretungen sowie für 
die Direktwahlen.

§ 2
Verbundene Wahlen

Wahlen nach § 1, die gleichzeitig stattfinden, sind verbun-
dene Wahlen.
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5.	 in den gemeindefreien Bezirken die Bezirkswahlleite-
rin oder der Bezirkswahlleiter (Bezirkswahlleitung) für 
die Wahl der Mitglieder der Einwohnervertretung.

(8) Allgemeine Neuwahlen sind die Gemeinde-, Samtge-
meinde- und Kreiswahlen in allen Gemeinden, Samtge-
meinden und Landkreisen und die Regionswahl in der Re-
gion Hannover, deren Termin durch die Landesregierung 
einheitlich bestimmt ist.
(9) Hauptwahlen sind

1.	 allgemeine Neuwahlen (Absatz 8),
2.	 einzelne Neuwahlen (§ 43),
3.	 Direktwahlen (§§ 45 a bis 45 o) und
4.	 Wiederholungswahlen (§§ 42 und 45 m), wenn sie 

im	 gesamten Wahlgebiet durchgeführt werden und 
das Wahlverfahren in allen Teilen erneut durchge-
führt wird.

§ 3
- aufgehoben -

§ 4
Wahlgrundsätze, Wahlsystem

(1) Die Wahl ist allgemein, unmittelbar, frei, gleich und ge-
heim.
(2) 1 Die Abgeordneten werden in einer mit der Personen-
wahl verbundenen Verhältniswahl gewählt. 2 Die Direktwahl 
wird als Mehrheitswahl durchgeführt.
(3) Jede wahlberechtigte Person hat für die Wahl der Ab-
geordneten drei Stimmen und für die Direktwahl eine Stim-
me.
(4) Jede wahlberechtigte Person darf an der gleichen Wahl 
nur einmal und nur persönlich teilnehmen.
(5) Wahlen werden auf der Grundlage von Wahlvorschlä-
gen durchgeführt.
(6) Für die Wahl der Mitglieder der Stadtbezirksräte, der 
Ortsräte und der Einwohnervertretungen gelten die Absätze 
1 bis 5 entsprechend.

§ 5
Ausübung des Wahlrechts

(1) Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat.
(2) Wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann nur in 
dem Wahlbezirk wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist.
(3) 1 Wer einen Wahlschein hat, kann

1.	 an der Wahl der Abgeordneten nur durch Briefwahl 
und

2.	 an der Direktwahl durch Stimmabgabe in einem be-
liebigen Wahlbezirk des Wahlgebiets oder durch 
Briefwahl

teilnehmen. 2 Findet die Direktwahl gleichzeitig mit der Wahl 
der Abgeordneten statt, so kann, wer einen Wahlschein hat, 
an den Wahlen nur durch Briefwahl teilnehmen.
(4) Für die Wahl der Mitglieder der Stadtbezirksräte, der 
Ortsräte und der Einwohnervertretungen gilt Absatz 3 Satz 
1 Nr. 1 entsprechend.

§ 6
Wahltag und Wahlzeit

(1) Die allgemeinen Neuwahlen und die allgemeinen Direkt-
wahlen finden einheitlich vor Ablauf der Wahlperiode der 
Abgeordneten an einem Sonntag in der Zeit von 8.00 bis 
18.00 Uhr statt.
(2) Die Landesregierung bestimmt den Wahltag durch Ver-
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ordnung.

Zweiter Teil
Wahl der Abgeordneten

Erster Abschnitt
Gliederung des Wahlgebiets

§ 7
Wahlbereiche

(1) Die Wahl wird in Wahlbereichen durchgeführt.
(2) Wahlgebiete, in denen bis zu 33 Abgeordnete zu wählen 
sind, bilden einen Wahlbereich.
(3) Wahlgebiete, in denen die Zahl der zu wählenden Abge-
ordneten mindestens 34 und höchstens 39 beträgt, können 
in zwei Wahlbereiche eingeteilt werden.
(4) 1 Alle übrigen Wahlgebiete sind in mehrere Wahlbereiche 
einzuteilen. 2 Die Mindest- und die Höchstzahl der in einem 
Wahlgebiet zu bildenden Wahlbereiche bemessen sich da-
bei wie folgt nach der Zahl der zu wählenden Abgeordneten:

Zahl der zu wählen-      Mindestzahl der    Höchstzahl der	
den Abgeordneten          Wahlbereiche       Wahlbereiche

	 40 bis 41 		         2 		  3
	 42 bis 49 		         3 		  6
	 50 bis 59 		         4 		  8
	 mehr als 59 		         5 		  14.

(5) In Wahlgebieten, in denen mehrere Wahlbereiche zu 
bilden sind oder gebildet werden können, bestimmt die Ver-
tretung deren Zahl und Abgrenzung, sobald der Wahltag 
bestimmt worden ist und die Zahl der zu wählenden Abge-
ordneten feststeht.
(6) 1 Bei der Abgrenzung der Wahlbereiche sind die ört-
lichen Verhältnisse zu berücksichtigen. 2 Die Abweichung 
von der durchschnittlichen Bevölkerungszahl der Wahlbe-
reiche soll nicht mehr als 25 vom Hundert nach oben oder 
unten betragen. 3 Bei der Abgrenzung der Wahlbereiche für 
die Kreiswahl oder die Regionswahl sollen die Grenzen der 
Gemeinden oder der Samtgemeinden eingehalten werden.

§ 8
Wahlbezirke, Wahlräume

(1) 1 Für die Stimmabgabe teilt die Gemeinde, die nicht 
Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde ist, oder die Samt-
gemeinde das Wahlgebiet in mehrere Wahlbezirke ein. 2 
Kleinere Gemeinden bilden einen Wahlbezirk.
(2) Die Gemeinde, die nicht Mitgliedsgemeinde einer Samt-
gemeinde ist, oder die Samtgemeinde bestimmt die Räu-
me, in denen die Wahl stattfindet (Wahlräume).
(3) Finden mehrere Wahlen gleichzeitig statt, so müssen 
die Wahlbezirke und die Wahlräume für alle Wahlen die-
selben sein.

Zweiter Teil
Wahl der Abgeordneten, Direktwahl

Erstes Kapitel
Gliederung des Wahlgebiets, Wahlräume

§ 3
Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche

(1) 1 Die Kreiswahlleitung unterrichtet die Gemeindewahl-
leitungen und Samtgemeindewahlleitungen der kreisange-
hörigen Gemeinden und Samtgemeinden über die Zahl und 
die Abgrenzung der Wahlbereiche für die Kreiswahl. 2 Satz 
1 gilt für die Regionswahlleitung entsprechend.
(2) Die Wahlleitung teilt die Zahl und die Abgrenzung der 
Wahlbereiche unter Angabe der jeweiligen Einwohnerzahl 
der für das Wahlgebiet zuständigen Kommunalaufsichtsbe-
hörde mit.

§ 4
Allgemeine Wahlbezirke

(1) 1 Eine Gemeinde mit nicht mehr als 2500 Einwohne-
rinnen und Einwohnern bildet in der Regel einen Wahlbe-
zirk. 2 Eine größere Gemeinde wird in mehrere Wahlbezirke 
eingeteilt, wobei kein Wahlbezirk mehr als 2500 Einwohne-
rinnen und Einwohner umfassen soll.
(2) 1 Die Grenzen der Wahlbezirke sind auf räumliche Merk-
male zu beziehen; dabei sind für die Wahl der Abgeordneten 
die Grenzen der Wahlbereiche und der Ortschaften einzu-
halten. 2 Die Wahlbezirke sollen nach den örtlichen Verhält-
nissen so abgegrenzt werden, dass allen Wahlberechtigten 
die Teilnahme an der Wahl erleichtert wird und die Zahl der 
Wahlberechtigten nicht so gering ist, dass erkennbar wer-
den kann, wie einzelne Wahlberechtigte gewählt haben. 3 
Bei der Direktwahl gilt die Wahlbezirkseinteilung für die er-
ste Wahl auch für die Stichwahl.
(3) Für die Wahlberechtigten in Gemeinschaftsunterkünften, 
wie Lagerunterkünften und Unterkünften der Bundeswehr, 
der Bundespolizei, der Polizei oder der Stationierungsstreit-
kräfte aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, können 
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vgl. § 8 Abs. 2 und 3 NKWG 

Zweiter Abschnitt
Wahlorgane und Wahlehrenämter

§ 9
Wahlleitung

(1) 1 Im Sinne von § 2 Abs. 7 ist
1.	 Gemeindewahlleitung die Bürgermeisterin oder der 

Bürgermeister der Gemeinde,
2.	 Samtgemeindewahlleitung die Samtgemeindebür-

germeisterin oder der Samtgemeindebürgermeister 
der Samtgemeinde,

3.	 Kreiswahlleitung die Landrätin oder der Landrat des 
Landkreises und Regionswahlleitung die Regions-
präsidentin oder der Regionspräsident der Region 
Hannover.

2 Stellvertreterin oder Stellvertreter ist jeweils die Vertreterin 
oder der Vertreter im Amt. 3 Die Vertretung kann eine wei-
tere Stellvertreterin oder einen weiteren Stellvertreter aus 
dem Kreis der Beschäftigten berufen.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 ist Wahlleitung in 

abweichend von Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 1 nach anderen 
objektiven Abgrenzungskriterien mehrere Wahlbezirke ge-
bildet werden.
(4) 1 Für bewohnte gemeindefreie Gebiete bestimmt die 
Kreiswahlleitung, welche Gemeinde oder Samtgemein-
de die Wahlbezirke für die Kreiswahl oder die Wahl der 
Landrätin oder des Landrats bildet und die Wahl durchführt. 
2 Für gemeindefreie Bezirke kann sie bestimmen, dass die 
Aufgaben der Gemeinde von der Bezirksvorsteherin oder 
dem Bezirksvorsteher wahrgenommen werden.

§ 5
Sonderwahlbezirke

(1) 1 Für Krankenhäuser, Altenheime, Altenwohnheime, 
Pflegeheime und gleichartige Einrichtungen sollen bei Be-
darf Sonderwahlbezirke gebildet werden. 2 Die Zahl der 
Wahlberechtigten in einem Sonderwahlbezirk darf nicht so 
gering sein, dass weniger als 50 Wählerinnen und Wähler 
zu erwarten sind. 
(2) Mehrere Einrichtungen innerhalb eines Wahlbereichs 
können zu einem Sonderwahlbezirk zusammengefasst 
werden.

§ 6
Wahlräume

(1) 1 Für jeden Wahlbezirk ist ein Wahlraum zu bestimmen. 
2 Soweit möglich, stellt die Gemeinde, in Samtgemeinden 
die Samtgemeinde, Wahlräume in Gemeindegebäuden 
oder anderen öffentlichen Gebäuden zur Verfügung. 3 Bei 
der Direktwahl soll die Stichwahl in denselben Wahlräumen 
durchgeführt werden wie die erste Wahl.
(2) 1 Die Wahlräume sollen nach den örtlichen Verhältnissen 
so ausgewählt und eingerichtet werden, dass allen Wahlbe-
rechtigten, insbesondere Menschen mit einer Mobilitätsbe-
einträchtigung, die Teilnahme an der Wahl erleichtert wird. 
2 Sie sind mit einem Wahltisch für den Wahlvorstand aus-
zustatten.
(3) 1 In größeren Wahlbezirken, in denen sich das Wähler-
verzeichnis ohne Gefährdung des Wahlgeheimnisses teilen 
lässt, kann gleichzeitig in verschiedenen Wahlräumen oder 
an verschiedenen Wahltischen eines Wahlraums gewählt 
werden. 2 Für jeden Wahlraum, bei mehreren Wahltischen 
in einem Wahlraum für jeden Wahltisch, wird ein Wahlvor-
stand gebildet.

Zweites Kapitel
Wahlorgane und Wahlehrenämter

§ 7
Wahlleitung

(1) Nachdem der Tag der Hauptwahl bestimmt ist, machen 
die Kommunen den Namen und die Dienstanschrift der je-
weiligen Wahlleitung öffentlich bekannt. 
(2) Den Namen und die Dienstanschrift der Wahlleitung tei-
len die Mitgliedsgemeinden einer Samtgemeinde der Samt-
gemeinde, die Samtgemeinden, auch für ihre Mitgliedsge-
meinden, und die übrigen kreisangehörigen Gemeinden 
dem Landkreis, die regionsangehörigen Gemeinden der 
Region Hannover und die kreisfreien Städte, die Landkreise 
und die Region Hannover der Landeswahlleiterin oder dem 
Landeswahlleiter mit.
(3) Die oder der Vorsitzende der Vertretung verpflichtet die 
nach § 9 Abs. 3 Nr. 1 NKWG zur Wahlleitung, zur Stell-
vertreterin oder zum Stellvertreter berufene Person zur 
Wahrung des Gebots der Neutralität und Objektivität im 
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Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden die Gemeindedi-
rektorin oder der Gemeindedirektor nach § 106 NKomVG.
(3) Die Vertretung kann abweichend von Absatz 1 oder 2 als 
Wahlleitung, Stellvertreterinnen oder Stellvertreter berufen

1.	 im Wahlgebiet wahlberechtigte Personen,
2.	 Beschäftigte der Gemeinde für die Gemeindewahllei-

tung,
3.	 Beschäftigte der Samtgemeinde für die Samtgemein-

dewahlleitung und für die Gemeindewahlleitung der 
Mitgliedsgemeinden,

4.	 andere Beschäftigte des Landkreises für die Kreis-
wahlleitung und andere Beschäftigte der Region 
Hannover für die Regionswahlleitung.

(4) Wahlbewerberinnen, Wahlbewerber und Vertrauensper-
sonen für Wahlvorschläge können nicht gleichzeitig Wahl-
leitung, Stellvertreterin oder Stellvertreter sein.
(5) Die Wahlleitung sowie die Stellvertreterinnen und Stell-
vertreter haben bei der Ausübung des Amtes das Gebot der 
Neutralität und Objektivität zu wahren.

§ 10
Wahlausschuss

(1) 1 Für das Wahlgebiet wird ein Wahlausschuss gebildet.          
2 Den Vorsitz führt die Wahlleitung; sie beruft sechs weitere 
Mitglieder auf Vorschlag der im Wahlgebiet vertretenen Par-
teien und Wählergruppen aus den Wahlberechtigten des 
Wahlgebiets.
(2) 1 Der Wahlausschuss fasst seine Beschlüsse mit Stim-
menmehrheit in öffentlicher Sitzung. 2 Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.
(3) Der Wahlausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen weiteren Mitglieder beschlussfähig.
(4) Über jede Sitzung des Wahlausschusses wird eine Nie-
derschrift gefertigt. 
(5) 1 Der Wahlausschuss kann seine Beschlüsse abändern, 
wenn ein begründeter Anlass besteht und der jeweilige 
Stand des Wahlverfahrens dies erlaubt. 2 Eine Abänderung 
der Feststellung des Wahlergebnisses muss binnen einer 
Woche nach der ersten Beschlussfassung erfolgen.

Amt sowie zur Verschwiegenheit über die bei der amtlichen 
Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen.

§ 8
Bildung des Wahlausschusses

(1) Der Wahlausschuss (§ 10 NKWG) wird gebildet, nach-
dem der Tag der Hauptwahl für die Abgeordneten (§ 2 Abs. 
9 Nrn. 1, 2 und 4 NKWG) bestimmt worden ist.
(2) 1 Die Wahlleitung fordert zunächst die im Wahlgebiet ver-
tretenen Parteien und Wählergruppen einzeln oder durch 
öffentliche Bekanntmachung auf, innerhalb einer angemes-
senen Frist Wahlberechtigte des Wahlgebiets als weitere 
Mitglieder und als stellvertretende Mitglieder des Wahlaus-
schusses vorzuschlagen. 2 Dabei ist auf § 13 Abs. 2 und 3 
NKWG hinzuweisen.
(3) 1 Nach Ablauf der Vorschlagsfrist nach Absatz 2 beruft 
die Wahlleitung unverzüglich die weiteren Mitglieder des 
Wahlausschusses und für jedes Mitglied eine Stellvertre-
tung. 2 Dabei sollen die von den Parteien und Wählergrup-
pen vorgeschlagenen Wahlberechtigten in der Reihenfolge 
der Stimmenzahlen berücksichtigt werden, die Wahlvor-
schläge der Parteien und Wählergruppen bei der letzten 
Wahl der Abgeordneten erhalten haben. 3 Haben die Par-
teien und Wählergruppen nicht genügend Wahlberechtigte 
vorgeschlagen, so werden die weiteren Mitglieder und 
stellvertretenden Mitglieder aus dem Kreis der Wahlberech-
tigten im Wahlgebiet berufen. 4 Dabei ist auf § 13 Abs. 2 und 
3 NKWG hinzuweisen.
(4) Die Wahlleitung macht die Zusammensetzung des 
Wahlausschusses öffentlich bekannt.
(5) Der Wahlausschuss besteht bis zur Bildung eines neuen 
Wahlausschusses vor der nächsten Hauptwahl fort.

§ 9
Tätigkeit des Wahlausschusses

(1) Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet 
in öffentlicher Sitzung.
(2) 1 Die oder der Vorsitzende lädt die übrigen Mitglieder 
schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung zu den Sit-
zungen ein. 2 In der Einladung ist auf § 10 Abs. 3 NKWG 
hinzuweisen. 3 Die Einladungen sollen den weiteren Mit-
gliedern mindestens 24 Stunden vor Sitzungsbeginn vor-
liegen.
(3) Zeit, Ort und Tagesordnung der Wahlausschusssitzung 
sind mit dem Hinweis öffentlich bekannt zu machen, dass 
jedermann Zutritt zu der Sitzung hat.
(4) Die oder der Vorsitzende bestellt eine Schriftführerin 
oder einen Schriftführer, die oder der nicht Mitglied des 
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§ 11
Wahlvorstand

(1) 1 Die Gemeinde, die nicht Mitgliedsgemeinde einer 
Samtgemeinde ist, und die Samtgemeinde berufen für jeden 
Wahlbezirk einen Wahlvorstand aus dem Kreis der Wahl-
berechtigten des Wahlgebiets. 2 Der Wahlvorstand besteht 
aus der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher, der stell-
vertretenden Wahlvorsteherin oder dem stellvertretenden 
Wahlvorsteher und zwei bis sieben weiteren Mitgliedern.
(2) Bei der Berufung der weiteren Mitglieder sind Vorschlä-
ge der im Wahlgebiet vertretenen Parteien und Wählergrup-
pen möglichst zu berücksichtigen.
(3) Eine Gemeinde oder eine Samtgemeinde kann ihre Be-
schäftigten auch dann in einen Wahlvorstand berufen, wenn 
diese nicht im Wahlgebiet wahlberechtigt sind.
(4) 1 Zur Sicherstellung der Wahldurchführung sind die Be-
hörden des Landes sowie die der Aufsicht des Landes un-
terstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts auf Ersuchen der Gemeinden und der 
Samtgemeinden verpflichtet, aus dem Kreis ihrer Bedien-
steten unter Angabe von Familienname, Vorname, Geburts-
datum und Anschrift zum Zweck der Berufung als Mitglieder 
der Wahlvorstände Personen zu benennen, die im Gebiet 
der ersuchenden Gemeinde oder der ersuchenden Samt-
gemeinde wohnen. 2 Die ersuchte Stelle hat die betroffene 
Person über die übermittelten Daten und die Empfängerin 
zu benachrichtigen.
(5) 1 Die nach den Absätzen 2 und 4 übermittelten und sonst 
erhobenen Daten darf die Gemeinde oder die Samtgemein-
de auch zum Zweck der Berufung von Wahlberechtigten in 
den Wahlvorstand für künftige andere Wahlen verarbeiten, 
sofern die Betroffenen der Speicherung nicht widerspro-
chen haben. 2 Die Betroffenen sind auf ihr Widerspruchs-
recht schriftlich hinzuweisen.

§ 12
Tätigkeit der Wahlvorstände

(1) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher führt den 
Vorsitz im Wahlvorstand.
(2) 1 Der Wahlvorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmen-

Wahlausschusses sein muss.
(5) Die oder der Vorsitzende verpflichtet die übrigen Mit-
glieder und die Schriftführerin oder den Schriftführer zur 
unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Ver-
schwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit 
bekannt gewordenen Tatsachen.
(6) Die oder der Vorsitzende ist befugt, Personen, die stö-
ren, aus dem Sitzungsraum zu verweisen.
(7) Die Niederschrift über die Sitzung ist von der oder dem 
Vorsitzenden, den weiteren Mitgliedern des Wahlaus-
schusses und der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu 
unterzeichnen.

§ 10
Bildung des Wahlvorstands

(1) 1 Der Wahlvorstand ist vor jeder Hauptwahl zu berufen.           
2 Ihm sollen bei verbundenen Wahlen neben der Wahlvor-
steherin oder dem Wahlvorsteher und der stellvertretenden 
Wahlvorsteherin oder dem stellvertretenden Wahlvorste-
her nicht weniger als fünf weitere Mitglieder angehören. 
3 Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemeinde, 
bestellt aus dem Kreis der Mitglieder des Wahlvorstands 
eine Schriftführerin oder einen Schriftführer sowie eine 
stellvertretende Schriftführerin oder einen stellvertretenden 
Schriftführer. 4 Die Gemeinde oder Samtgemeinde kann die 
Bestellung nach Satz 3 auf die Wahlvorsteherin oder den 
Wahlvorsteher übertragen.
(2) Die Gemeindewahlleitung kann das Amt der Wahlvor-
steherin oder des Wahlvorstehers selbst ausüben, wenn in 
der Gemeinde nur ein Wahlbezirk gebildet ist.
(3) 1 Vor der Berufung der weiteren Mitglieder des Wahl-
vorstands fordert die Gemeinde, in Samtgemeinden die 
Samtgemeinde, die im Wahlgebiet vertretenen Parteien 
und Wählergruppen einzeln oder durch öffentliche Bekannt-
machung auf, innerhalb einer angemessenen Frist Wahl-
berechtigte als weitere Mitglieder vorzuschlagen. 2 Sie hat 
dabei auf § 13 Abs. 2 und 3 NKWG hinzuweisen. 3 Haben 
die Parteien und Wählergruppen nicht genügend Wahlbe-
rechtigte vorgeschlagen, so werden die weiteren Mitglieder 
aus dem Kreis der Wahlberechtigten berufen; dabei ist auf 
§ 13 Abs. 2 und 3 NKWG hinzuweisen.
(4) 1 Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher wird von 
der Gemeinde, in Samtgemeinden von der Samtgemein-
de, zur unparteiischen Wahrnehmung des Amtes und zur 
Verschwiegenheit über die bei der amtlichen Tätigkeit be-
kannt gewordenen Tatsachen verpflichtet. 2 Die weiteren 
Mitglieder des Wahlvorstands werden am Wahltag vor dem 
Beginn ihrer Tätigkeit durch die Wahlvorsteherin oder den 
Wahlvorsteher verpflichtet.
(5) Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemein-
de, unterrichtet die Mitglieder des Wahlvorstands so über 
deren Aufgaben, dass ein ordnungsgemäßer Ablauf der 
Wahlhandlung und die Feststellung des Wahlergebnisses 
gesichert sind.
(6) 1 Für verbundene Wahlen wird nur ein Wahlvorstand für 
jeden Wahlbezirk gebildet. 2 Im Fall einer Teilung nach § 6 
Abs. 3 werden mehrere Wahlvorstände gebildet.
(7) Bei einer Direktwahl sollen die Mitglieder des Wahlvor-
stands für die erste Wahl zugleich für die Stichwahl berufen 
werden.

§ 11
Tätigkeit des Wahlvorstands

(1) 1 Der Wahlvorstand wird von der Gemeinde, in einer 
Samtgemeinde von der Samtgemeinde, oder in deren Auf-
trag durch die Wahlvorsteherin oder den Wahlvorsteher 
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mehrheit in öffentlicher Sitzung. 2 Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.
(3) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn außer der 
oder dem Vorsitzenden mindestens zwei weitere Mitglieder 
anwesend sind.

§ 13
Wahlehrenämter

(1) 1 Die weiteren Mitglieder der Wahlausschüsse und die 
Mitglieder der Wahlvorstände üben ihre Tätigkeit ehrenamt-
lich aus. 2 Zur Übernahme eines solchen Wahlehrenamtes 
ist jede wahlberechtigte Person des Wahlgebiets verpflich-
tet. 3 Die Berufung zu einem Wahlehrenamt kann nur im 
Wahlprüfungsverfahren angefochten werden.

schriftlich einberufen. 2 Der Wahlvorstand tritt am Wahltag 
so frühzeitig vor Beginn der Wahlzeit im Wahlraum zusam-
men, dass die vorbereitenden Arbeiten nicht die Wahlhand-
lung zu Beginn der Wahlzeit behindern.
(2) 1 Der Wahlvorstand sorgt für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Wahl. 2 Die Wahlvorsteherin oder der 
Wahlvorsteher leitet die Tätigkeit des Wahlvorstands.
(3) Der Wahlvorstand verhandelt, berät und beschließt in 
öffentlicher Sitzung.
(4) 1 Während der Wahlhandlung und bei der Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses müssen immer minde-
stens drei Mitglieder des Wahlvorstands anwesend sein, 
darunter die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher und 
die Schriftführerin oder der Schriftführer oder ihre Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter. 2 Bei der Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses sollen alle Mitglieder 
des Wahlvorstands anwesend sein. 3 Fehlende Mitglieder 
kann die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher durch an-
wesende Wahlberechtigte ersetzen. 4 Sie sind zu ersetzen, 
wenn es mit Rücksicht auf die Beschlussfähigkeit nach § 
12 Abs. 3 NKWG und die Mindestbesetzung nach Satz 1 
erforderlich ist.
(5) Die Mitglieder des Wahlvorstands dürfen während ih-
rer Tätigkeit kein auf eine politische Überzeugung hinwei-
sendes Zeichen sichtbar tragen.

§ 12
Briefwahlvorstand

(1) Wird das Briefwahlergebnis gesondert festgestellt, so 
hat die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemeinde, 
besondere Wahlvorstände (Briefwahlvorstände) zu bilden; 
§ 10 Abs. 1, 2, 4 bis 7 und § 11 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 bis 4 
gelten entsprechend.
(2) 1 Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemein-
de, bildet so viele Briefwahlvorstände, dass das Ergebnis 
noch am Wahltag festgestellt werden kann, und sorgt dafür, 
dass dem Briefwahlvorstand ein ausgestatteter Raum für 
die Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung steht. 2 Auf ei-
nen Briefwahlvorstand sollen mindestens 50 zu erwartende 
Wahlbriefe entfallen. 3 Die Wahlleitung macht Ort und Zeit 
des Zusammentritts der Briefwahlvorstände öffentlich be-
kannt.

§ 13
Neubesetzung von Wahlorganen

1 Wird
1.	 die Wahlleitung oder eine Stellvertreterin oder ein 

Stellvertreter der Wahlleitung,
2.	 ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied des 

Wahlausschusses oder
3.	 ein Mitglied des Wahlvorstands

als Wahlbewerberin oder Wahlbewerber vorgeschlagen 
oder mit seinem Einverständnis als Vertrauensperson für 
einen Wahlvorschlag benannt, so ist das Amt neu zu be-
setzen. 2 Das Amt ist auch dann neu zu besetzen, wenn bei 
verbundenen Wahlen eine Voraussetzung des Satzes 1 nur 
für eine Wahl erfüllt ist.
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(2) Wahlbewerberinnen, Wahlbewerber und Vertrauensper-
sonen für Wahlvorschläge können ein Wahlehrenamt nicht 
innehaben.
(3) 1 Die Übernahme eines Wahlehrenamtes darf aus wich-
tigem Grund abgelehnt werden. 2 Insbesondere dürfen die 
Berufung zu einem Wahlehrenamt ablehnen:

1.	 die Mitglieder des Bundestages und der Bundesre-
gierung sowie des Landtages und der Landesregie-
rung,

2.	 die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich 
mit der Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
oder mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe 
und Sicherheit betraut sind,

3.	 Wahlberechtigte, die das 65. Lebensjahr vollendet 
haben,

4.	 Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass ih-
nen die Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des 
Amtes in besonderer Weise erschwert,

5.	 Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie aus 
dringendem beruflichem Grund oder durch Krankheit 
oder Gebrechen verhindert sind, das Amt ordnungs-
gemäß auszuüben,

6.	 Wahlberechtigte, die sich am Wahltag aus zwin-
genden Gründen außerhalb ihres Wohnortes aufhal-
ten.

(4) Wer ein Wahlehrenamt wahrnimmt, hat Anspruch auf Er-
satz seines Aufwandes und seines Verdienstausfalls.

vgl. § 13 Abs. 4 NKWG

Dritter Abschnitt
Wahlvorbereitung und Wahlvorschläge

§ 14
Landeswahlleiterin oder Landeswahlleiter,                

Landeswahlausschuss
(1) Der nach dem Niedersächsischen Landeswahlgesetz 
berufenen Landeswahlleiterin oder dem nach dem Nieder-
sächsischen Landeswahlgesetz berufenen Landeswahllei-

vgl. § 14 NKWO

§ 14
Entschädigung für die Ausübung                                 

von Wahlehrenämtern
(1) Für den Ersatz des Aufwands bei der Ausübung von 
Wahlehrenämtern gelten als Richtsätze 

1.	 16 Euro je Sitzung für die ehrenamtlichen Mitglieder 
der Wahlausschüsse und 

2.	 25 Euro für die Mitglieder eines Wahlvorstands.
(2) Notwendige Auslagen, die in Ausübung des Wahleh-
renamts durch Fahrkosten außerhalb des Wohnorts oder 
durch Fernsprechkosten entstanden sind, werden auf An-
trag gesondert erstattet.
(3) Ein in Ausübung des Wahlehrenamts nachweislich ent-
standener Verdienstausfall wird auf Antrag bis zum Höchst-
betrag von 16 Euro je Stunde ersetzt.
(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 zu zahlende Entschädi-
gung wird für die ehrenamtlichen Mitglieder

1.	 des Wahlausschusses von der Kommune und
2.	 der Wahlvorstände und Briefwahlvorstände von der 

Gemeinde, in Samtgemeinden von der Samtgemein-
de,

festgesetzt.
(5) Für die nach § 9 Abs. 3 Nr. 1 NKWG berufenen Per-
sonen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.

Drittes Kapitel
Wahlvorbereitung und Wahlvorschläge
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ter obliegen
1.	 die ihr oder ihm durch dieses Gesetz und die Verord-

nung nach § 53 Abs. 1 übertragenen Aufgaben,
2.	 Regelungen, die für den einheitlichen oder für den 

ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlen von Bedeu-
tung sind oder zu einer Erleichterung des Wahlab-
laufs beitragen.

(2) Der nach dem Niedersächsischen Landeswahlgesetz 
gebildete Landeswahlausschuss wirkt bei Wahlen nach § 1 
nach Maßgabe dieses Gesetzes mit.

§ 15
- aufgehoben -

§ 16
Wahlbekanntmachung der Wahlleitung

(1) Die Wahlleitung gibt die Zahl der Abgeordneten, die Zahl 
und die Abgrenzung der Wahlbereiche, die Höchstzahl der 
auf einem Wahlvorschlag zu benennenden Bewerberinnen 
und Bewerber (§ 21 Abs. 4 und 5) und die Zahl der erfor-
derlichen Unterschriften für Wahlvorschläge (§ 21 Abs. 9) 
spätestens am 120. Tag vor der Wahl öffentlich bekannt und 
fordert zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf.
(2) In der Wahlbekanntmachung ist außerdem

1.	 anzugeben, wo und bis zu welchem Zeitpunkt die 
Wahlvorschläge einzureichen sind,

2.	 auf die Vorschriften über den Inhalt und die Form 
der Wahlvorschläge sowie auf das Erfordernis einer 
Wahlanzeige (§ 22) hinzuweisen und

3.	 unter Berücksichtigung der Wahlbekanntmachung 
der Landeswahlleiterin oder des Landeswahlleiters 
nach § 22 Abs. 2 anzugeben, für welche Parteien, 
Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge die Vo-
raussetzungen des § 21 Abs. 10 vorliegen.

§ 17
- aufgehoben -

§ 18
Wählerverzeichnis

(1) 1 Die Gemeinde, die nicht Mitgliedsgemeinde einer 
Samtgemeinde ist, oder die Samtgemeinde hat die Wahl-
berechtigten von Amts wegen in ein Wählerverzeichnis ein-
zutragen. 2 Die Wahlberechtigten können das Wählerver-
zeichnis ihres Wahlbezirks vom 20. bis zum 16. Tag vor der 
Wahl werktags während der allgemeinen Öffnungszeiten 
einsehen. 3 Das Recht zur Einsichtnahme besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, über die eine 
Auskunft nach § 51 oder § 52 des Bundesmeldegesetzes 
unzulässig wäre. 4 Erkenntnisse, die bei der Einsichtnahme 
in das Wählerverzeichnis nach Satz 2 gewonnen wurden, 
dürfen nur für die Begründung eines Berichtigungsantrages 
oder für die Begründung eines Wahleinspruchs (§ 46) ver-
wendet werden. 
(2) 1 Wahlberechtigte können bei der in Absatz 1 Satz 1 
genannten Kommune oder einer von ihr beauftragten Per-
son bis zum Ablauf der Einsichtnahmefrist einen Antrag auf 
Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen; der Antrag 
muss schriftlich gestellt oder zur Niederschrift gegeben wer-
den. 2 Hält die Kommune den Antrag nicht für begründet, so 
hat sie die Entscheidung des Gemeindewahlausschusses 
herbeizuführen.

Erster Abschnitt
Wählerverzeichnis

§ 15
Führen des Wählerverzeichnisses

(1) 1 Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemein-
de, legt vor jeder Wahl für jeden Wahlbezirk ein Wählerver-
zeichnis an. 2 Das Wählerverzeichnis muss von jeder wahl-
berechtigten Person den Familiennamen, die Vornamen, 
das Geburtsdatum und die Wohnanschrift enthalten. 3 Für 
die Wahl der Abgeordneten enthält das Wählerverzeichnis 
außerdem je eine Spalte für Vermerke über die Stimmab-
gabe und für Bemerkungen sowie für die Direktwahl je eine 
Spalte für Vermerke über die Stimmabgabe für die erste 
Wahl und für die Stichwahl und für Bemerkungen.
(2) 1 Für verbundene Wahlen wird ein gemeinsames Wäh-
lerverzeichnis geführt. 2 Das Wählerverzeichnis kann im au-
tomatisierten Verfahren geführt werden.
(3) 1 Das Wählerverzeichnis wird unter fortlaufenden Num-
mern in der Buchstabenfolge der Familiennamen, bei glei-
chen Familiennamen nach der Buchstabenfolge der Vor-
namen, angelegt. 2 Es kann auch nach Ortsteilen, Straßen 
und Hausnummern gegliedert werden.
(4) Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemeinde 
sorgt dafür, dass die Unterlagen, die für die Anlegung der 
Wählerverzeichnisse erforderlich sind, jederzeit so vollstän-
dig vorhanden sind, dass das Wählerverzeichnis rechtzeitig 
vor den Wahlen angelegt werden kann.
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§ 16
Eintragung der Wahlberechtigten

(1) Bevor eine Person in ein Wählerverzeichnis eingetragen 
wird, ist zu prüfen, ob sie die Wahlrechtsvoraussetzungen 
erfüllt und ob sie vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.
(2) 1 In das Wählerverzeichnis eines Wahlbezirks werden 
von Amts wegen alle Wahlberechtigten eingetragen 

1.	 die am 42. Tag vor der Wahl für eine Wohnung in die-
sem Wahlbezirk melderechtlich angemeldet worden 
sind oder

2.	 für die am 42. Tag vor der Wahl eine vergleichbare 
Bestätigung über eine Wohnung im Wahlbezirk vor-
liegt (zum Beispiel durch Stationierungsstreitkräfte 
aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union).

2 Eine wahlberechtigte Person mit Haupt- und Nebenwoh-
nung wird in das Wählerverzeichnis des Wahlbezirks einge-
tragen, in dem sie am 42. Tag vor der Wahl mit der Haupt-
wohnung angemeldet ist.
(3) 1 Ist der Wahltag bestimmt worden und wechselt eine für 
die Kreiswahl oder die Regionswahl wahlberechtigte Per-
son innerhalb von drei Monaten vor der Wahl, jedoch späte-
stens am 42. Tag vor der Wahl, ihre Wohnung innerhalb des 
Kreisgebiets oder des Gebiets der Region Hannover, so hat 
sich die für die neue Wohnung zuständige Gemeinde oder 
Samtgemeinde die Wahlberechtigung für die Kreiswahl 
oder die Regionswahl von der für die bisherige Wohnung 
zuständigen Gemeinde oder Samtgemeinde bestätigen zu 
lassen. 2 Satz 1 ist für die Wahl der Landrätin, des Landrats, 
der Regionspräsidentin oder des Regionspräsidenten ent-
sprechend anzuwenden.
(4) 1 Eine nach Absatz 2 oder § 21 Abs. 2 oder 3 Satz 1 
in das Wählerverzeichnis eingetragene Person, die nach 
dem 42. Tag vor der Wahl in einen anderen Wahlbezirk des 
Wahlgebiets

1.	 verzieht,
2.	 den Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen verlegt 

oder
3.	 ihren gewöhnlichen Aufenthalt verlegt,

verbleibt im Wählerverzeichnis des bisherigen Wahlbezirks. 
2 Die wahlberechtigte Person soll in den Fällen des Satzes 
1 Nr. 1 oder 2 bei der Anmeldung auf die Möglichkeit, nach 
§ 19 Abs. 1 NKWG einen Wahlschein zu beantragen, hin-
gewiesen werden.
(5) 1 Wird das Wählerverzeichnis für verbundene Wahlen 
aufgestellt und ist eine Person nicht für jede Wahl wahlbe-
rechtigt, so ist neben dem Namen der Person in der Spalte 
für Bemerkungen ein entsprechender Vermerk einzutragen. 
2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn eine in das Wählerver-
zeichnis eingetragene Person nach dem 42. Tag vor der 
Wahl für eine Wahl nicht mehr die Wahlrechtsvorausset-
zungen erfüllt oder vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.

§ 17
Eintragung in das Wählerverzeichnis                            

für einen Sonderwahlbezirk
1 In das Wählerverzeichnis eines Sonderwahlbezirks wer-
den die im Sonderwahlbezirk melderechtlich angemeldeten 
Wahlberechtigten und außerdem auf deren Antrag die 
Wahlberechtigten aus anderen Wahlbezirken der Gemein-
de eingetragen, die Patientinnen oder Patienten, Bewohne-
rinnen oder Bewohner oder Beschäftigte der Einrichtung im 
Sonderwahlbezirk sind; für die Wahl der Abgeordneten sind 
bei der Eintragung auf Antrag die Wahlbereichsgrenzen 
einzuhalten. 2 Werden sie in das Wählerverzeichnis eines 
Sonderwahlbezirks eingetragen, so sind sie in das für sie 
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sonst maßgebende Wählerverzeichnis nicht einzutragen 
oder darin zu streichen.

§ 18
Benachrichtigung der Wahlberechtigten

(1) 1 Spätestens am 21. Tag vor der Wahl benachrichtigt 
die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemeinde, die 
in das Wählerverzeichnis eingetragenen Personen nach 
dem Muster der Anlage 1. 2 Ist das Wählerverzeichnis für 
verbundene Wahlen aufgestellt und ist eine Person nicht 
für jede Wahl wahlberechtigt, so ist in der Wahlbenachrich-
tigung zu vermerken, für welche Wahl sie gilt.
(2) Der Wahlbenachrichtigung ist ein Vordruck für einen An-
trag auf Ausstellung eines Wahlscheins nach dem Muster 
der Anlage 2 beizufügen.
(3) Sind für eine Direktwahl mehrere Wahlvorschläge zu-
gelassen, so ist in der Wahlbenachrichtigung auf den Tag 
einer etwaigen Stichwahl und darauf hinzuweisen, dass 
mit dem der Wahlbenachrichtigung beigefügten Vordruck 
neben dem Wahlschein für die erste Wahl gleichzeitig ein 
Wahlschein für die Stichwahl beantragt werden kann.
(4) Wer einen Wahlschein nur für die erste Wahl beantragt 
hat, erhält mit dem Wahlschein eine Wahlbenachrichtigung 
für eine etwaige Stichwahl.

§ 19
Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis

(1) 1 Die Gemeinde, die nicht Mitgliedsgemeinde einer 
Samtgemeinde ist, stellt sicher, dass das Wählerverzeich-
nis mindestens in der Gemeinde eingesehen werden kann. 
2 Die Samtgemeinde stellt sicher, dass das Wählerverzeich-
nis in der jeweiligen Mitgliedsgemeinde oder am Sitz der 
Samtgemeinde eingesehen werden kann.
(2) 1 Wird das Wählerverzeichnis im automatisierten Ver-
fahren geführt, so genügt es, die Einsichtnahme an einem 
Datensichtgerät zu ermöglichen. 2 Es ist sicherzustellen, 
dass Bemerkungen im Klartext gelesen werden können. 
3 Das Datensichtgerät darf nur von einer oder einem Be-
schäftigten der Gemeinde (Absatz 1 Satz 1) oder der Samt-
gemeinde (Absatz 1 Satz 2) bedient werden.
(3) 1 Nach Beginn der Einsichtnahmefrist teilt die kreisange-
hörige Gemeinde (Absatz 1 Satz 1) oder die Samtgemeinde 
(Absatz 1 Satz 2) der Kreiswahlleitung unverzüglich die Zahl 
der für die Kreiswahl oder für die Wahl der Landrätin oder 
des Landrats eingetragenen Wahlberechtigten mit. 2 Satz 1 
gilt für die regionsangehörige Gemeinde entsprechend.

§ 20
Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses

(1) Wer nach § 18 Abs. 2 NKWG einen Antrag auf Berichti-
gung des Wählerverzeichnisses stellt, hat die erforderlichen 
Beweismittel beizubringen, soweit die behaupteten Tatsa-
chen nicht offenkundig sind.
(2) 1 Hält die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtge-
meinde, den Berichtigungsantrag für begründet, so gibt sie 
ihm unverzüglich statt. 2 Andernfalls hat sie die Entschei-
dung des Gemeindewahlausschusses herbeizuführen. 3 
Hierfür legt sie den Berichtigungsantrag mit den Beweis-
mitteln und ihrer Stellungnahme unverzüglich der Gemein-
dewahlleitung vor. 4 Die Gemeindewahlleitung teilt den 
Beteiligten rechtzeitig Ort und Zeit der Verhandlung des 
Gemeindewahlausschusses mit. 5 Der Gemeindewahlaus-
schuss entscheidet nach mündlicher Verhandlung. 6 Sind 
die Beteiligten nicht erschienen, so entscheidet er nach Ak-
tenlage.
(3) Einem Antrag, eine Person aus dem Wählerverzeichnis 
zu streichen, darf erst stattgegeben werden, nachdem ihr 
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Gelegenheit zur Äußerung gegeben worden ist.
(4) 1 Die Entscheidung über den Berichtigungsantrag ist 
den Beteiligten von der entscheidenden Stelle spätestens 
am vierten Tag vor der Wahl bekannt zu geben. 2 Wer auf-
grund eines Berichtigungsantrags in das Wählerverzeichnis 
nachgetragen wird, erhält eine Wahlbenachrichtigung.
(5) Die Gemeindewahlleitung teilt die Entscheidung des 
Gemeindewahlausschusses über den Berichtigungsantrag 
unverzüglich der für die Wahl jeweils zuständigen Wahllei-
tung mit.
(6) 1 Die Entscheidung über den Berichtigungsantrag ist 
vorbehaltlich einer Nachprüfung im Wahlprüfungsverfahren 
endgültig. 2 § 10 Abs. 5 NKWG bleibt unberührt.

§ 21
Änderung des Wählerverzeichnisses

(1) 1 Nach Beginn der Einsichtnahmefrist sind die Eintra-
gung oder Streichung von Personen sowie sonstige Ände-
rungen des Wählerverzeichnisses nur zulässig 

1.	 aufgrund einer Entscheidung über einen Berichti-
gungsantrag oder einen Antrag nach § 17 Satz 1,

2.	 von Amts wegen in den Fällen der §§ 28 und 46 und
3.	 von Amts wegen außerdem bei offensichtlicher Un-

richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses.

2 Im Fall des Satzes 1 Nr. 3 ist § 20 Abs. 3 bis 5 entspre-
chend anzuwenden.
(2) Auf Grund eines Berichtigungsantrags (§ 20) wird eine 
wahlberechtigte Person in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen, die am 42. Tag vor der Wahl in einem Wahlbezirk des 
Wahlgebiets melderechtlich nicht angemeldet ist, 

1.	 aber sich bis zum 16. Tag vor der Wahl mit einer 
Wohnung im Wahlbezirk melderechtlich angemeldet 
hat oder

2.	 ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Wahlbezirk hat.
(3) 1 Eine wahlberechtigte Person mit Haupt- und Neben-
wohnung wird am Ort der Nebenwohnung auf Grund eines 
Berichtigungsantrags (§ 20) in das Wählerverzeichnis ein-
getragen, wenn sie nachweist, dass sich der Mittelpunkt 
ihrer Lebensbeziehungen am Ort der Nebenwohnung be-
findet. 2 Trägt die Gemeinde oder die Samtgemeinde sie 
am Ort der Nebenwohnung in das Wählerverzeichnis ein, 
so unterrichtet sie die für die Hauptwohnung zuständige 
Gemeinde oder Samtgemeinde, wenn diese in Niedersach-
sen liegt. 3 Die für die Hauptwohnung zuständige Gemeinde 
oder Samtgemeinde trägt diese Person nicht in ihr Wähler-
verzeichnis ein oder streicht sie darin.
(4) Eine wahlberechtigte Person, die einen Wahlschein 
mit Briefwahlunterlagen erhalten hat und vor dem Wahltag 
stirbt, ihr Wahlrecht verliert oder aus dem Wahlgebiet ver-
zieht, wird im Wählerverzeichnis nicht gestrichen.
(5) Alle nach Beginn der Einsichtnahmefrist vorgenom-
menen Änderungen sind in der Spalte für Bemerkungen zu 
erläutern und mit Datum und Unterschrift der oder des Be-
schäftigten, im automatisierten Verfahren anstelle der Un-
terschrift mit einem Hinweis auf die Beschäftigte oder den 
Beschäftigten zu versehen.
(6) Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses (§ 22) darf 
dieses nur noch nach Absatz 1 Nr. 3 berichtigt und nach      
§ 46 ergänzt werden.

§ 22
Abschluss des Wählerverzeichnisses

1 Das Wählerverzeichnis ist spätestens am Tag vor der 
Wahl, jedoch nicht früher als am dritten Tag vor der Wahl, 

NKWG NKWO

16



§ 19
Wahlschein

(1) Eine wahlberechtigte Person, die im Wählerverzeichnis 
eingetragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.
(2) Eine wahlberechtigte Person, die in das Wählerver-
zeichnis nicht aufgenommen worden ist, erhält auf Antrag 
einen Wahlschein, 

1.	 wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden 
die Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses versäumt hat, oder 

2.	 wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist für die Berichtigung entstan-
den ist.

(3) Wahlscheine werden von den Gemeinden ausgegeben, 
in den Samtgemeinden von der Samtgemeinde.

durch die Gemeinde, in Samtgemeinden durch die Samtge-
meinde, abzuschließen. 2 Sie stellt dabei die Zahl der Wahl-
berechtigten des Wahlbezirks fest. 3 Der Abschluss ist nach 
dem Muster der Anlage 3 zu beurkunden.

Zweiter Abschnitt
Wahlscheine, Wahlscheinverzeichnisse,

Vermerk im Wählerverzeichnis

§ 23
Beantragung von Wahlscheinen

(1) 1 Ein Wahlschein kann schriftlich oder mündlich bean-
tragt werden. 2 Der Schriftform wird auch durch Telegramm, 
Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige doku-
mentierbare Übermittlung in elektronischer Form Genüge 
getan. 3 Telefonische und mit SMS-Kurznachrichten versen-
dete Anträge sind unzulässig.
(2) Die beantragende Person muss Familiennamen, Vorna-
men, Geburtsdatum und ihre Wohnanschrift (Straße, Haus-
nummer, Postleitzahl, Ort) angeben.
(3) 1 Wer den Wahlschein für eine andere Person beantragt, 
muss seine Berechtigung durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen; Absatz 1 Satz 2 findet keine Anwen-
dung. 2 Bewerberinnen, Bewerber und Vertrauenspersonen 
für Wahlvorschläge können nur für nahe Familienangehöri-
ge einen Antrag stellen.
(4) Bei verbundenen Wahlen gilt der Wahlscheinantrag für 
jede Wahl, für die die beantragende Person wahlberechtigt 
ist.
(5) 1 Ein Wahlschein kann bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 
13.00 Uhr, beantragt werden. 2 In den Fällen des § 19 Abs. 
2 NKWG kann ein Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15.00 
Uhr, beantragt werden. 3 Satz 2 gilt entsprechend, wenn 
die wahlberechtigte Person schriftlich erklärt, wegen einer 
plötzlichen Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen zu können.
(6) Verspätet eingegangene schriftliche Anträge sind un-
bearbeitet mit zugehörigen Briefumschlägen zu verpacken 
und aufzubewahren, bis ihre Vernichtung zugelassen ist.

§ 24
Erteilung von Wahlscheinen

(1) 1 Wahlscheine dürfen erst erteilt werden, wenn die 
Stimmzettel erstellt sind. 2 Sie sind nach dem Muster der 
Anlage 4 zu erteilen.
(2) 1 Der Wahlschein muss von der oder dem mit der Er-
teilung beauftragten Beschäftigten eigenhändig unter-
schrieben und mit dem Dienstsiegel versehen werden.2 
Das Dienstsiegel kann aufgedruckt werden. 3 Wird der 
Wahlschein mithilfe automatischer Einrichtungen erstellt, 
so kann abweichend von Satz 1 die Unterschrift fehlen; in 
diesem Fall muss der Name der oder des beauftragten Be-
schäftigten aufgedruckt werden.
(3) Dem Wahlschein sind für die Wahl der Abgeordneten 
folgende Unterlagen beizufügen:

1.	 ein Stimmzettel des Wahlbereichs,
2.	 ein Stimmzettelumschlag und
3.	 ein Wahlbriefumschlag.

(4) 1 Für die Direktwahl ist Absatz 3 entsprechend anzu-
wenden, wenn sich aus dem Wahlscheinantrag nicht ergibt, 
dass die wahlberechtigte Person vor einem Wahlvorstand 
wählen will. 2 Die wahlberechtigte Person kann die Unterla-
gen nach Absatz 3 nachträglich bis zum zweiten Tag vor der 
Wahl, 13.00 Uhr, anfordern.3 Im Fall einer plötzlichen Er-
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krankung können diese Unterlagen noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, angefordert werden, wenn die wahlberechtigte 
Person schriftlich erklärt, dass sie den Wahlraum wegen 
einer plötzlichen Erkrankung nicht oder nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann.
(5) 1 Auf dem Wahlbriefumschlag sind anzugeben:

1.	 die Anschrift der Gemeindewahlleitung,
2.	 der Wahlbereich, wenn im Wahlgebiet mehrere 

Wahlbereiche bestehen,
3.	 für die Gemeindewahl in Gemeinden mit Ortschaften, 

in denen eine Ortsvorsteherin oder
4.	 ein Ortsvorsteher zu bestellen ist, zusätzlich die Ort-	

schaft und
5.	 das Wort „Wahlbrief“.

2 Die Nummer des Wahlscheins kann angegeben werden. 
3 Der Wahlbriefumschlag ist von der Gemeinde, in Samt-
gemeinden von der Samtgemeinde, freizumachen; dies gilt 
nicht, wenn die wahlberechtigte Person bei persönlicher 
Abholung der Briefwahlunterlagen die Briefwahl an Ort und 
Stelle ausübt oder ihr die Briefwahlunterlagen ins Ausland 
übersandt werden.
(6) 1 Für verbundene Wahlen wird nur ein Wahlschein erteilt. 
2 Ist die wahlberechtigte Person nicht für jede Wahl wahlbe-
rechtigt, so muss dies aus dem Wahlschein hervorgehen. 
3 Die wahlberechtigte Person erhält für jede Wahl, für die 
sie wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel, für alle Wahlen 
aber nur einen Stimmzettelumschlag und einen Wahlbrief-
umschlag. 4 Auf dem Wahlbriefumschlag wird für die Wahl 
der Abgeordneten der Wahlbereich der Gemeinde angege-
ben, wenn das Wahlgebiet der Gemeinde in mehrere Wahl-
bereiche eingeteilt ist. 5 In Gemeinden mit Ortschaften, in 
denen eine Ortsvorsteherin oder ein Ortsvorsteher zu be-
stellen ist, gilt Absatz 5 Satz 1 Nr. 3 entsprechend. 6 Ist die 
Direktwahl mit einer Wahl der Abgeordneten verbunden, so 
sind dem Wahlschein in jedem Fall die in Absatz 3 genann-
ten Unterlagen beizufügen.
(7) 1 Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden 
der wahlberechtigten Person übersandt, ausgehändigt oder 
amtlich überbracht. 2 Sie werden an eine andere Anschrift 
als die Wohnanschrift übersandt, wenn die antragstellende 
Person dies wünscht. 3 Ist der Wahlschein in einer Form 
nach § 23 Abs. 1 Satz 2 beantragt worden, so ist gleich-
zeitig mit der Übersendung der Briefwahlunterlagen eine 
Mitteilung an die Wohnanschrift über die Übersendung der 
Briefwahlunterlagen an eine andere Anschrift zu versen-
den. 4 Briefsendungen sind von der Gemeinde, in Samtge-
meinden von der Samtgemeinde, freizumachen. 5 Sie sind 
mit Luftpost zu übersenden, wenn sie ins außereuropäische 
Ausland geliefert werden sollen oder die Übersendung mit 
Luftpost sonst geboten erscheint.
(8) 1 Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahl-
schein und die Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde, in 
Samtgemeinden bei der Samtgemeinde, ab, so soll ihr Ge-
legenheit gegeben werden, die Briefwahl an Ort und Stelle 
auszuüben. 2 Es ist sicherzustellen, dass der Stimmzettel 
unbeobachtet gekennzeichnet und in den Stimmzettelum-
schlag gelegt werden kann. 3 An eine andere als die wahl-
berechtigte Person dürfen Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird. 4 Von der Vollmacht kann nur Ge-
brauch gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeinde, in Samtgemeinden der Samtgemeinde, vor der 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.      
5 Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person aus-
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zuweisen.
(9) 1 Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. 2 Versi-
chert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis 
zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein er-
teilt werden. 3 Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samt-
gemeinde, stellt die Ungültigkeit des nicht zugegangenen 
Wahlscheins fest; im Übrigen gilt § 26 entsprechend.
(10) Für den Ersatz verschriebener oder unbrauchbar ge-
wordener Stimmzettel, die nach den Absätzen 3 oder 4 aus-
gegeben worden sind, gilt § 47 Abs. 5 entsprechend.

§ 25
Hinweise für bestimmte Personengruppen                  

zu Wahlscheinen
(1) Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemeinde, 
weist bei Sonderwahlbezirken die wahlberechtigten Per-
sonen, die sich in der Einrichtung befinden oder dort be-
schäftigt sind und die nicht in das Wählerverzeichnis eines 
Sonderwahlbezirks eingetragen sind, darauf hin, dass die-
se ihr Wahlrecht für die Wahl der Abgeordneten und für eine 
damit verbundene Direktwahl nur in ihrem Wahlbereich oder 
durch Briefwahl ausüben können.
(2) Für die Direktwahl, die nicht mit einer Wahl der Ab-
geordneten verbunden ist, ist Absatz 1 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die wahlberechtigten Personen darauf 
hinzuweisen sind, dass sie im Sonderwahlbezirk wählen 
können, wenn sie von der Gemeinde, in Samtgemeinden 
von der Samtgemeinde, in der sie in ein Wählerverzeichnis 
eingetragen sind, einen Wahlschein erhalten haben.

§ 26
Ungültige Wahlscheine für eine einzelne Direktwahl, 

Verzeichnis der ungültigen Wahlscheine
(1) Wird eine Person, die für eine Direktwahl bereits einen 
Wahlschein, aber keine Briefwahlunterlagen erhalten hat, 
im Wählerverzeichnis gestrichen, so stellt die Gemeinde, 
in Samtgemeinden die Samtgemeinde, die Ungültigkeit des 
Wahlscheins fest.
(2) 1 Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemeinde, 
führt ein Verzeichnis der ungültigen Wahlscheine, in das 
der Name der Wahlscheininhaberin oder des Wahlschein-
inhabers und die Nummer des ungültigen Wahlscheins auf-
zunehmen sind. 2 Sie hat die Feststellung nach Absatz 1 im 
Wahlscheinverzeichnis zu vermerken und der Gemeinde-
wahlleitung mitzuteilen. 3 Die Gemeindewahlleitung unter-
richtet die Wahlvorstände des Wahlgebiets über die Ungül-
tigkeit des Wahlscheins.
(3) 1 Nach Abschluss des Wählerverzeichnisses übergibt 
die Gemeinde oder Samtgemeinde der Gemeindewahllei-
tung unverzüglich das Verzeichnis nach Absatz 2 Satz 1 
oder teilt mit, dass die Ungültigkeit von Wahlscheinen nicht 
festgestellt wurde. 2 Nachträge zu dem Verzeichnis nach 
Absatz 2 Satz 1 sind unverzüglich nachzureichen. 3 Die 
Gemeindewahlleitung unterrichtet die Wahlvorstände des 
Wahlgebiets.
(4) 1 Bei der Direktwahl des Landrats oder der Landrätin 
teilt die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemeinde, 
die Feststellung nach Absatz 1 und Nachträge zu dem Ver-
zeichnis nach Absatz 2 Satz 1 auch der Kreiswahlleitung 
mit. 2 Die Kreiswahlleitung unterrichtet die Wahlleitungen 
der kreisangehörigen Samtgemeinden und Gemeinden, die 
nicht Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde sind. 3 Die 
nach Satz 2 unterrichteten Wahlleitungen unterrichten die 
Wahlvorstände ihres Zuständigkeitsbereichs.
(5) 1 Bei der Direktwahl der Regionspräsidentin oder des 
Regionspräsidenten teilt die Gemeinde die Feststellung 
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nach Absatz 1 und Nachträge zu dem Verzeichnis nach 
Absatz 2 Satz 1 auch der Regionswahlleitung mit. 2 Die 
Regionswahlleitung unterrichtet die Wahlleitungen der re-
gionsangehörigen Gemeinden. 3 Absatz 4 Satz 3 gilt ent-
sprechend.

§ 27
Wahlscheinverzeichnisse

(1) 1 Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemein-
de, führt ein Verzeichnis der erteilten Wahlscheine, in dem 
die Fälle des § 19 Abs. 1 und 2 NKWG getrennt eingetra-
gen werden (allgemeines Wahlscheinverzeichnis). 2 Das 
Verzeichnis wird als Liste oder als Sammlung der Durch-
schriften der Wahlscheine geführt. 3 Gilt bei verbundenen 
Wahlen der Wahlschein nicht für jede Wahl, so ist dies im 
allgemeinen Wahlscheinverzeichnis zu vermerken.
(2) 1 Ist das Wahlgebiet der Gemeinde in mehrere Wahl-
bereiche eingeteilt, so ist das allgemeine Wahlscheinver-
zeichnis nach Wahlbereichen getrennt anzulegen; es kann 
auch nach Wahlbezirken gegliedert werden. 2 In Gemein-
den mit Ortschaften, in denen eine Ortsvorsteherin oder 
ein Ortsvorsteher zu bestellen ist, ist das allgemeine Wahl-
scheinverzeichnis zusätzlich getrennt nach den Ortschaften 
anzulegen; dies gilt nicht, soweit nach § 96 Abs. 1 Satz 2 
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) für die Bestimmung der Ortsvorsteherin oder 
des Ortsvorstehers in der Hauptsatzung ein abweichendes 
Verfahren geregelt ist, für das eine getrennte Ermittlung des 
Wahlergebnisses in der Ortschaft nicht erforderlich ist.
(3) 1 Wahlscheine, die für die Wahl der Abgeordneten erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses erteilt werden, 
sind in ein nach Wahlbezirken zweifach geführtes beson-
deres Wahlscheinverzeichnis einzutragen. 2 Absatz 1 gilt 
entsprechend. 3 Die Gemeinde, in Samtgemeinden die 
Samtgemeinde, übergibt der Wahlvorsteherin oder dem 
Wahlvorsteher ein Exemplar des besonderen Wahlschein-
verzeichnisses. 4 Sie teilt in den Fällen des § 23 Abs. 5 Satz 
3 der jeweiligen Wahlvorsteherin oder dem jeweiligen Wahl-
vorsteher die Ausgabe von Wahlscheinen ergänzend mit.
(4) 1 Für die Direktwahl gilt Absatz 3 Sätze 1 bis 3 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass aus dem besonderen Wahl-
scheinverzeichnis zu ersehen sein muss, ob die wahlbe-
rechtigte Person Briefwahlunterlagen erhalten hat. 2 Die 
Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemeinde, teilt der 
Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher in den Fällen des 
§ 23 Abs. 5 Satz 3 und des § 24 Abs. 4 Satz 3 die Ausgabe 
von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen ergänzend mit.

§ 28
Vermerk im Wählerverzeichnis

1 Hat eine wahlberechtigte Person nach § 19 Abs. 1 NKWG 
einen Wahlschein erhalten, so wird im Wählerverzeichnis 
in der Spalte für den Vermerk über die Stimmabgabe der 
Sperrvermerk „Wahlschein“ oder „W“ eingetragen. 2 Bei 
einer Direktwahl, die nicht mit einer Wahl der Abgeordne-
ten verbunden ist, wird bei der Ausgabe von Briefwahlun-
terlagen der Vermerk „B“ hinzugefügt. 3 Der Vermerk wird 
bis zum Abschluss des Wählerverzeichnisses durch die 
Gemeinde, in Samtgemeinden durch die Samtgemeinde, 
nach diesem Zeitpunkt durch die Wahlvorsteherin oder den 
Wahlvorsteher eingetragen.

§ 29
Beschwerde gegen die Versagung eines Wahlscheins

1 Gegen die Versagung eines Wahlscheins kann Beschwer-
de bei der Gemeinde, in Samtgemeinden bei der Samtge-
meinde, erhoben werden. 2 Über die Beschwerde beschließt 
der Gemeindewahlausschuss; in Eilfällen kann die Gemein-
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§ 20
- aufgehoben -

§ 21
Wahlvorschläge

(1) Ein Wahlvorschlag kann von einer Partei im Sinne des 
Artikels 21 des Grundgesetzes, von einer Gruppe von 
Wahlberechtigten (Wählergruppe) oder von einer wahlbe-
rechtigten Einzelperson eingereicht werden.

dewahlleitung entscheiden. 3 Die Entscheidung ist unver-
züglich zu treffen und der Beschwerdeführerin oder dem 
Beschwerdeführer sowie der Gemeinde, in Samtgemein-
den der Samtgemeinde, mitzuteilen. 4 Sie ist vorbehaltlich 
einer Nachprüfung im Wahlprüfungsverfahren endgültig; § 
10 Abs. 5 NKWG bleibt unberührt.

§ 30
Bekanntmachung über die Einsichtnahme                    

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von     
Wahlscheinen

1 Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemeinde, 
macht spätestens am 24 Tag vor der Wahl bekannt,

1.	 wo, wie lange und zu welchen Tagesstunden das 
Wählerverzeichnis eingesehen werden kann und ob 
der Ort der Einsichtnahme für gehbehinderte oder 
auf einen Rollstuhl angewiesene Wählerinnen und 
Wähler zugänglich ist,

2.	 wo, in welcher Form und innerhalb welcher Frist eine 
Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragt 
werden kann,

3.	 dass den Wahlberechtigten, die in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, eine Wahlbenachrichti-
gung zugeht und

4.	 wo, in welchem Zeitraum und unter welchen Voraus-	
setzungen ein Wahlschein beantragt werden kann.

2 Bei verbundenen Wahlen, bei denen nicht nur Direkt-
wahlen stattfinden, und bei der einzelnen Wahl der Abge-
ordneten macht sie zugleich bekannt, dass Wahlberechtigte 
mit Wahlschein nur durch Briefwahl wählen können. 3 Bei 
einer Direktwahl, die nicht mit einer Wahl von Abgeordneten 
verbunden ist, macht sie zugleich bekannt, dass Wahlbe-
rechtigte mit Wahlschein in einem beliebigen Wahlbezirk 
des Wahlgebiets oder durch Briefwahl wählen können.

Dritter Abschnitt
Wahlvorschläge, Stimmzettel, 

Briefwahlunterlagen

§ 31
Antrag auf Feststellung durch den Wahlausschuss

(1) 1 Eine in der Vertretung des Wahlgebiets vertretene Par-
tei oder Wählergruppe kann bei der Wahlleitung des Wahl-
gebiets die Feststellung des Wahlausschusses beantragen, 
dass nach § 21 Abs. 10 Nr. 1 NKWG, auch in Verbindung 
mit § 45 a NKWG, für ihren Wahlvorschlag Unterschriften 
nach § 21 Abs. 9 Satz 2 NKWG oder § 45 d Abs. 3 Satz 
2 NKWG nicht erforderlich sind. 2 Der Wahlausschuss be-
schließt unverzüglich. 3 Sein Beschluss ist vorbehaltlich ei-
ner Nachprüfung im Wahlprüfungsverfahren endgültig; § 10 
Abs. 5 NKWG bleibt unberührt.
(2) Absatz 1 gilt entsprechend für eine Einzelbewerberin 
oder einen Einzelbewerber für die Feststellung, ob nach § 
21 Abs. 10 Nr. 4 NKWG, auch in Verbindung mit § 45 a 
NKWG, Unterschriften nach § 21 Abs. 9 Satz 2 NKWG oder 
§ 45 d Abs. 3 Satz 2 NKWG erforderlich sind.

§ 32
Inhalt und Form der Wahlvorschläge,                          

Unterstützungsunterschriften
(1) 1 Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 
5 oder 5a eingereicht werden. 2 Der Parteibezeichnung und 
dem Kennwort darf neben der Kurzbezeichnung kein Zu-
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(2) 1 Wahlvorschläge sind bei der zuständigen Wahlleitung 
einzureichen. 2 Die Einreichungsfrist endet am 48. Tag vor 
der Wahl um 18.00 Uhr.
(3) 1 Ein Wahlvorschlag gilt für die Wahl im gesamten Wahl-
gebiet nur dann, wenn dieses einen einzigen Wahlbereich 
bildet. 2 Ist das Wahlgebiet in mehrere Wahlbereiche ein-
geteilt, so gilt der Wahlvorschlag nur für die Wahl in einem 
Wahlbereich.
(4) 1 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
darf mehrere Bewerberinnen und Bewerber enthalten. 2 Die 
Höchstzahl der auf ihm zu benennenden Bewerberinnen 
und Bewerber liegt in Wahlgebieten mit nur einem Wahlbe-
reich um fünf höher als die Zahl der zu wählenden Abgeord-
neten. 3 In den übrigen Wahlgebieten wird sie in der Weise 
ermittelt, dass die Zahl der zu wählenden Abgeordneten 
durch die Zahl der Wahlbereiche geteilt und die sich daraus 
ergebende Zahl um drei erhöht wird; Bruchteile einer Zahl 
werden aufgerundet. 4 Die Reihenfolge der Bewerberinnen 
und Bewerber (§ 24 Abs. 1 und 2) muss aus dem Wahlvor-
schlag ersichtlich sein.
(5) Der Wahlvorschlag einer Einzelperson (Einzelwahlvor-
schlag) darf den Namen nur einer wählbaren Bewerberin 
oder nur eines wählbaren Bewerbers (Einzelbewerberin 
oder Einzelbewerber) enthalten.
(6) 1 Der Wahlvorschlag muss enthalten:

1.	 den Familiennamen, den Vornamen, den Beruf, das 
Geburtsdatum, den Geburtsort und die Wohnan-
schrift jeder Bewerberin und jedes Bewerbers,

2.	 bei Wahlvorschlägen einer Partei den Namen, den 
sie im Land führt, und wenn sie eine Kurzbezeich-
nung führt, auch diese,

3.	 bei Wahlvorschlägen einer Wählergruppe ein Kenn-
wort der Wählergruppe und wenn sie eine Kurzbe-
zeichnung führt, auch diese, und

4.	 die Bezeichnung des Wahlgebiets und außerdem 
des Wahlbereichs, wenn das Wahlgebiet in mehrere 
Wahlbereiche eingeteilt ist.

2 Das Kennwort oder die Kurzbezeichnung einer Wähler-
gruppe (Satz 1 Nr. 3) darf nicht den Namen oder die Kurz-
bezeichnung einer Partei enthalten. 3 Aus dem Kennwort 
muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe im 
Wahlgebiet handelt. 4 Reicht eine Wählergruppe Wahlvor-
schläge in mehreren Wahlbereichen des Wahlgebiets ein, 
so muss das Kennwort in allen Wahlvorschlägen überein-
stimmen.
(7) In den Wahlvorschlag einer Partei darf nur aufgenom-
men werden, wer nicht Mitglied einer anderen Partei ist.
(8) In einen Wahlvorschlag kann nur aufgenommen werden, 
wer seine Zustimmung schriftlich erklärt hat.
(9) 1 Der Wahlvorschlag muss von dem für das Wahlgebiet 
zuständigen Parteiorgan, von drei Wahlberechtigten der 
Wählergruppe oder von der wahlberechtigten Einzelperson 
unterzeichnet sein. 2 Er muss außerdem persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein

1.	 für die Gemeindewahl oder die Samtgemeindewahl 
in 	einer Gemeinde oder Samtgemeinde mit einer 
Einwohnerzahl
a)		bis zu 2 000 von mindestens 10,
b)		von 2 001 bis 20 000 von mindestens 20 und
c)		von über 20 000 von mindestens 30,

2.	 für die Kreiswahl von mindestens 30 und
3.	 für die Regionswahl von mindestens 40

Wahlberechtigten des Wahlbereichs. 3 Eine wahlberechtigte 

satz hinzugefügt werden. 3 Als Vertrauensperson kann eine 
Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden.
(2) 1 Die Unterschriften nach § 21 Abs. 9 Satz 2 NKWG oder      
§ 45 d Abs. 3 Satz 2 NKWG (Unterstützungsunterschriften) 
sind nur gültig, wenn sie auf amtlichen Formblättern gelei-
stet sind. 2 Die Formblätter werden nach dem Muster der 
Anlage 6 oder 6a von der Wahlleitung des Wahlgebiets auf 
Anforderung kostenfrei ausgegeben; sie sollen nicht vor der 
Bekanntmachung des Wahltermins ausgegeben werden. 3 

Die Anforderung des Formblatts durch eine Partei oder 
Wählergruppe muss enthalten:

1.	 den Namen der Partei oder das Kennwort der Wäh-
ler	gruppe und, wenn sie eine Kurzbezeichnung führt, 
auch diese, und

2.	 die Bestätigung der Partei oder Wählergruppe, dass 
die Bewerberinnen und Bewerber nach § 24 Abs. 1 
oder 2 NKWG, auch in Verbindung mit § 45 a NKWG, 
bereits aufgestellt worden sind.

4 In der Anforderung für einen Einzelwahlvorschlag ist der 
Name der Einzelperson anzugeben. 5 Die Wahlleitung trägt 
die Angaben nach Satz 3 Nr. 1 oder nach Satz 4 in die Form-
blätter ein und bescheinigt die Ausgabe der Formblätter.
(3)1 Mit der Unterstützungsunterschrift sind die in dem 
Formblatt geforderten Angaben zu machen. 2 Für jede Un-
terzeichnerin oder jeden Unterzeichner ist auf dem Form-
blatt oder gesondert nach dem Muster der Anlage 7 eine 
Bescheinigung der Gemeinde, in Samtgemeinden der 
Samtgemeinde, beizufügen, dass sie oder er für die Wahl 
der Abgeordneten in dem Wahlbereich, für den der Wahl-
vorschlag aufgestellt ist, für die Direktwahl hingegen im 
Wahlgebiet, wahlberechtigt ist. 3 Wer für eine andere Per-
son eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss 
nachweisen, dass die betreffende Person den Wahlvor-
schlag unterstützt.
(4) 1 Für Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen 
dürfen Unterstützungsunterschriften erst nach Aufstellung 
der Bewerberinnen und Bewerber gesammelt werden.          
2 Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind un-
gültig.
(5) 1 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen

1.	 für jede Bewerberin und jeden Bewerber, die oder 
der nicht unter Nummer 2 fällt,
a)		die Erklärung nach dem Muster der Anlage 8 Nr. 1 

und
b)		bei dem Wahlvorschlag einer Partei die Versiche-	

rung an Eides statt, dass sie oder er nicht Mitglied 
einer anderen Partei ist, nach dem Muster der An-
lage 8 Nr. 2,

2.	 für jede sich bewerbende nichtdeutsche Unionsbür-
ge	rin oder jeden sich bewerbenden nichtdeutschen  
Unionsbürger die Erklärung und die Versicherung an 	
Eides statt nach dem Muster der Anlage 9,

3.	 für jede Bewerberin und jeden Bewerber eine Be-
scheinigung der Gemeinde, in Samtgemeinden der 
Samtgemeinde, über die Wählbarkeit nach dem Mu-
ster der Anlage 10 oder 10 a,

4.	 bei dem Wahlvorschlag einer Partei oder Wähler-
gruppe für die Wahl der Abgeordneten eine Abschrift 
der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerbe-
rinnen und Bewerber und ihre Reihenfolge nach dem 
Muster der Anlage 11,

5.	 bei dem Wahlvorschlag einer Partei oder Wähler-
gruppe für die Direktwahl eine Abschrift der Nieder-
schrift über die Bestimmung der Bewerberin oder des 
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Person darf für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen; die Gemeinde oder die Samtgemeinde hat die 
Wahlberechtigung zu bestätigen. 4 Die Wahlberechtigung 
muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und 
ist bei der Einreichung des Wahlvorschlages nachzuwei-
sen. 5 Hat jemand für eine Wahl mehr als einen Wahlvor-
schlag unterzeichnet, so sind dessen Unterschriften auf 
Wahlvorschlägen ungültig, die bei der Gemeinde oder der 
Samtgemeinde nach der ersten Bestätigung der Wahlbe-
rechtigung zu prüfen sind.
(10) Unterschriften nach Absatz 9 Satz 2 sind nicht erfor-
derlich,

1.	 bei einer Partei oder Wählergruppe, die am Tag der 
Bestimmung des Wahltages in der Vertretung mit 
mindestens einer Person vertreten ist, die aufgrund 
eines Wahlvorschlages dieser Partei oder dieser 
Wählergruppe gewählt worden ist,

2.	 bei einer Partei, die am Tag der Bestimmung des 
Wahltages mit mindestens einer Person im Nie-
dersächsischen Landtag vertreten ist, die aufgrund 
eines Wahlvorschlages dieser Partei gewählt worden 
ist,

3.	 bei einer Partei, die am Tag der Bestimmung des    
Wahltages im Bundestag mit mindestens einer im 
Land Niedersachsen gewählten Person vertreten ist, 
die aufgrund eines Wahlvorschlages dieser Partei 
gewählt worden ist, und

4.	 bei einer Einzelbewerberin oder einem Einzelbewer-
ber, die oder der am Tag der Bestimmung des Wahl-
tages der Vertretung des Wahlgebiets angehört und 
den Sitz bei der letzten Wahl aufgrund eines Einzel-
wahlvorschlages erhalten hat.

(11) 1Auf dem Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensper-
sonen benannt werden. 2 Fehlt diese Angabe, so gelten die 
Unterzeichnenden nach Absatz 9 Satz 1 als Vertrauensper-
sonen.

§ 22
Wahlanzeige

(1) 1 Parteien, die die Voraussetzung des § 21 Abs. 10 Nrn. 
2 und 3 nicht erfüllen, können als solche nur dann Wahlvor-
schläge einreichen, wenn sie spätestens am 90. Tag vor der 
Wahl der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter 
ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben und der Lan-
deswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat.    
2 Der Anzeige sind jeweils ein Abdruck der Satzung und des 
Programms sowie ein Nachweis über den satzungsgemäß 
bestellten Landesvorstand beizufügen. 3 Ist ein Landesvor-
stand nicht bestellt, so ist ein Nachweis über den satzungs-
gemäß bestellten Bundesvorstand beizufügen.
(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter for-
dert die Parteien rechtzeitig vor der Wahl durch öffentliche 
Bekanntmachung zur Einreichung der Wahlanzeige mit den 
erforderlichen Unterlagen auf und teilt gleichzeitig mit, für 

Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 1 NKWG in Verbin-
dung mit § 45 a NKWG, nach dem Muster der Anlage 
11 a,

6.	 bei dem Wahlvorschlag einer Partei oder Wähler-
gruppe eine Versicherung an Eides statt nach § 24 
Abs. 3 Satz 2 NKWG, auch in Verbindung mit § 45 a 
NKWG,  nach dem Muster der Anlage 12,

7.	 bei dem Wahlvorschlag einer Partei für die Gemein-
dewahl, die Samtgemeindewahl oder die Direktwahl, 	
deren Bewerberinnen und Bewerber nach § 24 Abs. 
1 Sätze 4 bis 6 NKWG, auch in Verbindung mit § 45 
a NKWG, bestimmt worden sind, eine Bescheinigung 
des für das  Wahlgebiet zuständigen Parteiorgans, 
dass in der Gemeinde oder der Samtgemeinde eine 
Parteiorganisation nicht vorhanden ist, und

8.	 die Unterstützungsunterschriften nebst Bescheini-
gungen des Wahlrechts der Unterzeichnerinnen und 	
Unterzeichner (Absätze 2 und 3), wenn Unterstüt-
zungsunterschriften erforderlich sind.

2 Bei Zweifeln an der Richtigkeit der Versicherung an Eides 
statt nach Satz 1 Nr. 2 kann die Wahlleitung die Vorlage 
einer Auskunft der zuständigen Behörde verlangen. 3 Die 
Bescheinigungen und Erklärungen nach Satz 1 Nrn. 1, 3 
und 7 können jeweils für mehrere Bewerberinnen und Be-
werber zusammengefasst werden.
(6) 1 Die Bescheinigungen nach Absatz 3 Satz 2 und Absatz 
5 Satz 1 Nr. 3 werden kostenfrei erteilt. 2 Die Gemeinde, 
in Samtgemeinden die Samtgemeinde, darf für jede wahl-
berechtigte Person die Bescheinigung des Wahlrechts für 
jede Wahl nur einmal für einen Wahlvorschlag erteilen; hier-
für darf sie nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag die 
Bescheinigung bestimmt ist. 3 Wer für eine andere Person 
die Bescheinigung der Wählbarkeit beantragt, muss auf 
Verlangen nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
(7) 1 Das für das Wahlgebiet zuständige Parteiorgan kann 
für die Unterzeichnung des Wahlvorschlages eine Bevoll-
mächtigte oder einen Bevollmächtigten bestimmen. 2 Die 
Vollmacht ist dem Wahlvorschlag beizufügen. 3 Sie gilt, 
wenn nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, auch 
für die Bescheinigung nach Absatz 5 Satz 1 Nr. 7.

§ 33
Vertrauenspersonen

(1) Die Vertrauenspersonen (§ 21 Abs. 11 NKWG) sind, jede 
für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen.
(2) In Fällen des § 32 Abs. 7 gilt die oder der Bevollmächtig-
te des Parteiorgans als Vertrauensperson, wenn im Wahl-
vorschlag eine Vertrauensperson nicht angegeben ist.

§ 34
Wahlanzeige

(1) 1 Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter ver-
merkt auf jeder Wahlanzeige (§ 22 NKWG) den Tag des 
Eingangs und prüft unverzüglich, ob der Anzeige die not-
wendigen Unterlagen beigefügt sind. 2 Wird ein Mangel 
festgestellt, so ist die anzeigende Vereinigung sofort zu be-
nachrichtigen und aufzufordern, den Mangel rechtzeitig zu 
beseitigen. 3 Nach der Feststellung nach § 22 Abs. 3 NKWG 
ist eine Mängelbeseitigung ausgeschlossen.
(2) 1 Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter lädt 
die Vereinigungen, die eine Wahlanzeige eingereicht ha-
ben, zu der Sitzung des Landeswahlausschusses ein, in 
der für die Wahl über ihre Anerkennung als Partei entschie-
den wird. 2 Sie oder er legt dem Landeswahlausschuss 
die eingegangenen Wahlanzeigen vor und berichtet über 
das Ergebnis der Vorprüfung nach Absatz 1. 3 Vor der Be-
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welche Parteien die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 Nrn. 
2 und 3 vorliegen.
(3) Der Landeswahlausschuss stellt spätestens am 72. Tag 
vor der Wahl fest, welche Vereinigungen, die nach Absatz 1 
ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl als Parteien 
anzuerkennen sind.

§ 23
Beschränkungen hinsichtlich der Wahlvorschläge

(1) 1 Eine Person darf für die gleiche Wahl nur in einem 
Wahlvorschlag benannt werden. 2 Bei der Einreichung des 
Wahlvorschlages muss eine Versicherung der benannten 
Person beigefügt sein, dass sie eine Zustimmungserklä-
rung nach § 21 Abs. 8 nicht auch für einen anderen Wahl-
vorschlag bei der gleichen Wahl abgegeben hat.
(2) Eine Partei oder Wählergruppe darf in jedem Wahlbe-
reich nur einen Wahlvorschlag einreichen.

§ 24
Bestimmung der Bewerberinnen und Bewerber

(1) 1 Die Bewerberinnen und Bewerber auf Wahlvorschlägen 
von Parteien und ihre Reihenfolge müssen von den im Zeit-
punkt ihres Zusammentretens wahlberechtigten Mitgliedern 
der Partei in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. 
2 Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den 
Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind. 3 Bestehen im Wahlgebiet 
mehrere Wahlbereiche, so sind die Bewerberinnen und Be-
werber und ihre Reihenfolge für alle Wahlvorschläge der 
Partei in einer für das Wahlgebiet einheitlichen Versamm-
lung der Mitglieder oder ihrer Delegierten zu bestimmen.      
4 Die Parteimitglieder oder deren Delegierte, die die Be-
werberinnen und Bewerber für die Kreis- oder Regionswahl 
bestimmen, können auch die Bewerberinnen und Bewerber 
und ihre Reihenfolge für die Gemeindewahl in einer kreis- 
oder regionsangehörigen Gemeinde bestimmen, sofern in 
dieser Gemeinde keine Parteiorganisation vorhanden ist. 5 

Die Versammlung der Delegierten nach Satz 2 kann diese 
Aufgabe für einzelne Gemeinden einer aus ihrer Mitte ge-
bildeten Teilversammlung übertragen, die aus mindestens 
drei Mitgliedern bestehen muss. 6 Die Sätze 4 und 5 gelten 
für Samtgemeindewahlen entsprechend. 7 Die Abstimmung 
nach Satz 1 darf frühestens drei Jahre und acht Monate, die 
Wahl für die Delegiertenversammlung frühestens drei Jahre 
und vier Monate nach Beginn der allgemeinen Wahlperiode 
der Vertretungen stattfinden. 8 In den Fällen des § 43 a darf 
die Abstimmung nach Satz 1 und die Wahl für die Delegier-
tenversammlung für die erstmalige Wahl der Abgeordneten 
des Samtgemeinderates frühestens zehn Monate vor dem 
Beginn der nachfolgenden allgemeinen Wahlperiode statt-
finden.
(2) Für die Bestimmung der Bewerberinnen und Bewer-
ber auf Wahlvorschlägen von Wählergruppen durch deren 
wahlberechtigte Anhängerschaft gilt Absatz 1 Sätze 1 bis 3, 
7 und 8 entsprechend.
(3) 1 Eine Abschrift der Niederschrift über die Bestimmung 
der Bewerberinnen und Bewerber mit Angaben über Ort und 
Zeit der Versammlung, die Form der Einladung und die Zahl 
der teilnehmenden Personen ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. 2 Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter 
der Versammlung und zwei von dieser bestimmte teilneh-
mende Personen gegenüber der Wahlleitung eidesstattlich 
zu versichern, dass die Aufstellung der Bewerberinnen und 
Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge geheim er-
folgt sind.

schlussfassung des Landeswahlausschusses sind die er-
schienenen Beteiligten zu hören.
(3) 1 Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter ver-
kündet die Feststellung des Landeswahlausschusses nach 
§ 22 Abs. 3 NKWG im Anschluss an die Beschlussfassung 
unter kurzer Angabe der Gründe und macht sie öffentlich 
bekannt. 2 Über die Sitzung wird eine Niederschrift ange-
fertigt.
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§ 25
Rücktritt, Tod und Verlust der Wählbarkeit                 

von Bewerberinnen und Bewerbern
(1) 1 Eine Bewerberin oder ein Bewerber auf einem einge-
reichten Wahlvorschlag kann bis zum Ablauf der Frist zur 
Einreichung der Wahlvorschläge von der Bewerbung zu-
rücktreten. 2 Der Rücktritt ist der Wahlleitung schriftlich zu 
erklären und kann nicht widerrufen werden.
(2) 1 Eine Bewerberin oder ein Bewerber wird auf dem 
Wahlvorschlag gestrichen, wenn sie oder er vor Ablauf der 
Frist nach Absatz 1 Satz 1 von der Bewerbung zurücktritt, 
vor diesem Zeitpunkt stirbt oder die Wählbarkeit verliert. 2 
Ist außer ihr oder ihm keine weitere Bewerberin oder kein 
weiterer Bewerber auf dem Wahlvorschlag benannt, so gilt 
der Wahlvorschlag als nicht eingereicht.
(3) 1 Nach Ablauf der Frist zur Einreichung der Wahlvor-
schläge ist der Tod oder der Verlust der Wählbarkeit einer 
Bewerberin oder eines Bewerbers auf die Durchführung der 
Wahl ohne Einfluss. 2 Die auf die Bewerberin oder den Be-
werber entfallenden Stimmen bleiben dem Wahlvorschlag 
erhalten.

§ 26
Änderung und Zurückziehung von Wahlvorschlägen

1 Eingereichte Wahlvorschläge können bis zum Ablauf der 
Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge geändert oder 
zurückgezogen werden. 2 Derartige Erklärungen sind bei 
der Wahlleitung schriftlich einzureichen, sie können nicht 
widerrufen werden. 3 Sie sind nur wirksam, wenn sie von 
mindestens zwei Dritteln der Unterzeichnerinnen und Un-
terzeichner des Wahlvorschlages abgegeben werden.4 § 21 
Abs. 10 und § 24 gelten entsprechend.

§ 27
Vorprüfung der Wahlvorschläge                                   

und Mängelbeseitigung
(1) 1 Die Wahlleitung hat die Wahlvorschläge sofort nach 
Eingang zu prüfen. 2 Stellt sie Mängel fest, so fordert sie 
eine Vertrauensperson unverzüglich zu ihrer Beseitigung 
auf.
(2) 1 Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahlvor-
schläge können Mängel in der Zahl und Reihenfolge der 
Bewerberinnen und Bewerber nicht mehr beseitigt werden. 
2 Das Gleiche gilt für Mängel in der Benennung einer Be-
werberin oder eines Bewerbers, die Zweifel an deren oder 
dessen Identität begründen. 3 Fehlende Unterschriften nach 
§ 21 Abs. 9 Sätze 1 und 2 und fehlende Nachweise der 
Wahlberechtigung nach § 21 Abs. 9 Satz 4 können nach 
Fristablauf nicht mehr beigebracht werden.
(3) Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge 
berühren, können bis zur Entscheidung über die Zulassung 
der Wahlvorschläge (§ 28) beseitigt werden.

§ 28
Zulassung und Bekanntgabe der Wahlvorschläge

(1) Der Wahlausschuss beschließt über die Zulassung der 
Wahlvorschläge.
(2) 1 Wahlvorschläge, die den Vorschriften dieses Gesetzes 
und der Verordnung nach § 53 Abs. 1 nicht entsprechen, 
sind unbeschadet der Vorschriften in den Absätzen 3 und 
4 nicht zuzulassen. 2 In Fällen höherer Gewalt oder bei 

§ 35
Rücktritt von Bewerberinnen oder Bewerbern,           

Änderung und Zurückziehung von Wahlvorschlägen
(1) Tritt eine Bewerberin oder ein Bewerber eines einge-
reichten Wahlvorschlages von der Bewerbung zurück, so 
unterrichtet die Wahlleitung unverzüglich eine Vertrauens-
person des Wahlvorschlages.
(2) Für eine Erklärung über die Änderung oder Zurückzie-
hung eines Wahlvorschlages gilt § 32 Abs. 7 Sätze 1 und 2 
entsprechend.

§ 36
Vorprüfung der Wahlvorschläge

(1) 1 Die Wahlleitung vermerkt auf jedem Wahlvorschlag 
den Tag und die Uhrzeit des Eingangs. 2 Sie prüft unverzüg-
lich, ob die Wahlvorschläge vollständig sind und den Erfor-
dernissen des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes 
und dieser Verordnung entsprechen. 3 Die Aufforderung zur 
Beseitigung von Mängeln nach § 27 Abs. 1 Satz 2 NKWG, 
auch in Verbindung mit § 45 a NKWG, ist aktenkundig zu 
machen.
(2) 1 Ist der Wahlvorschlag von einer Vereinigung einge-
reicht worden, für die die Feststellung des Landeswahl-
ausschusses über die Anerkennung als Partei (§ 22 Abs. 
3 NKWG) nicht vorliegt, so weist die Wahlleitung eine Ver-
trauensperson darauf hin, dass für diesen Wahlvorschlag 
ein Kennwort (§ 21 Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 NKWG) anzugeben 
ist, wenn er als Wahlvorschlag einer Wählergruppe zugel-
assen werden soll. 2 Das Kennwort muss bis zur Entschei-
dung über die Zulassung des Wahlvorschlages angegeben 
sein.
(3) Wird der Wahlleitung bekannt, dass eine Bewerberin 
oder ein Bewerber für die gleiche Wahl auch in einem an-
deren Wahlgebiet vorgeschlagen worden ist, so weist sie 
die Wahlleitung des anderen Wahlgebiets auf die Doppel-
bewerbung hin.

§ 37
Zulassung der Wahlvorschläge

(1) Die Wahlleitung lädt je Wahlvorschlag eine Vertrauens-
person zu der Sitzung ein, in der über die Zulassung der 
Wahlvorschläge entschieden wird.
(2) Die Wahlleitung legt dem Wahlausschuss die eingegan-
genen Wahlvorschläge vor und berichtet ihm über das Er-
gebnis der Vorprüfung.
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unabwendbaren Zufällen kann kurzfristig Nachsicht geübt 
werden.
(3) Sind nur einzelne Bewerberinnen oder Bewerber eines 
Wahlvorschlages von Mängeln betroffen, so ist die Zulas-
sung nur insoweit zu versagen.
(4) Enthält der Wahlvorschlag mehr Bewerberinnen und Be-
werber als nach § 21 Abs. 4 und 5 zulässig ist, so sind die 
über die Höchstzahl hinausgehenden, auf dem Wahlvor-
schlag zuletzt aufgeführten Bewerberinnen und Bewerber 
zu streichen.
(5) Der Beschluss über die Zulassung der Wahlvorschläge 
muss unbeschadet des § 10 Abs. 5 Satz 1 spätestens am 
39. Tag vor der Wahl getroffen werden.
(6) Die Wahlleitung gibt die zugelassenen Wahlvorschläge 
unverzüglich öffentlich bekannt.

(3) Vor der Entscheidung über die Zulassung eines Wahl-
vorschlages hat der Wahlausschuss eine der erschienenen 
Vertrauenspersonen des Wahlvorschlages zu hören.
(4) 1 Bewerberinnen und Bewerber, für die nach § 28 Abs. 
3 NKWG die Zulassung versagt wird, werden im Wahlvor-
schlag gestrichen. 2 Die Nummerierung der verbliebenen 
Bewerberinnen und Bewerber ist anzupassen.
(5) 1 Geben die Parteibezeichnungen und Kennwörter meh-
rerer Wahlvorschläge oder deren Kurzbezeichnungen zu 
Verwechslungen Anlass, so fügt der Wahlausschuss einem 
oder mehreren der Wahlvorschläge eine Unterscheidungs-
bezeichnung bei. 2 Fügt der Kreis- oder Regionswahlaus-
schuss bei verbundenen Wahlen eine Unterscheidungsbe-
zeichnung bei, so gilt diese auch für die anderen Wahlen im 
Landkreis oder in der Region Hannover.
(6) 1 Ist der Wahlvorschlag einer Wählergruppe mit einem 
Kennwort eingereicht worden, aus dem nicht hervorgeht, 
dass es sich um eine Wählergruppe im Wahlgebiet han-
delt, so erweitert der Wahlausschuss das Kennwort durch 
einen Zusatz, der dieser Anforderung entspricht. 2 Ist in dem 
Kennwort des Wahlvorschlages einer Wählergruppe der 
Name oder die Kurzbezeichnung einer Partei im Sinne des 
Artikels 21 des Grundgesetzes enthalten und wird durch 
eine Vertrauensperson des Wahlvorschlages der Wähler-
gruppe nach entsprechender Aufforderung eine Erklärung 
zur Änderung des Kennworts nicht rechtzeitig abgegeben, 
so wird der Name oder die Kurzbezeichnung der Partei ge-
strichen.
(7) Die Wahlleitung verkündet die Entscheidung des Wahl-
ausschusses über die Zulassung im Anschluss an die Be-
schlussfassung unter kurzer Angabe der Gründe und weist 
darauf hin, dass die Entscheidung vorbehaltlich einer Nach-
prüfung im Wahlprüfungsverfahren endgültig ist.
(8) 1 Über die Sitzung des Wahlausschusses ist eine Nie-
derschrift nach dem Muster der Anlage 13 oder 13a anzu-
fertigen.  2 Der Niederschrift sind die Wahlvorschläge in der 
vom Wahlausschuss zugelassenen Fassung beizufügen.

§ 38
Bekanntmachung der Wahlvorschläge

(1) 1 Für die öffentliche Bekanntmachung nach § 28 Abs. 
6 NKWG ordnet die Wahlleitung die zugelassenen Wahl-
vorschläge für die Wahl der Abgeordneten in der nach                
§ 29 Abs. 3 bis 5 NKWG maßgebenden Reihenfolge. 2 Die 
Bekanntmachung enthält für jeden Wahlvorschlag die in      
§ 39 Abs. 1 bezeichneten Angaben.
(2) 1 Für die öffentliche Bekanntmachung nach § 28 Abs. 6 
NKWG in Verbindung mit § 45 a NKWG ordnet die Wahllei-
tung die für die Direktwahl zugelassenen Wahlvorschläge in 
der nach § 45 e Abs. 1 Sätze 2 bis 4 NKWG maßgebenden 
Reihenfolge. 2 Die Bekanntmachung enthält für jeden Wahl-
vorschlag die in § 40 Abs. 1 bezeichneten Angaben.
(3) Die Kreiswahlleitung, die Regionswahlleitung und die 
Gemeindewahlleitung der kreisfreien Stadt leiten der Lan-
deswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter für die Wahl der 
Abgeordneten für ihr Wahlgebiet unverzüglich eine Über-
sicht über die zugelassenen Wahlvorschläge nach dem Mu-
ster der Anlage 14 zu.
(4) 1 Die Gemeindewahlleitung der kreis- oder regionsange-
hörigen Gemeinde, die nicht einer Samtgemeinde angehört, 
teilt für die Gemeindewahl, die Samtgemeindewahlleitung 
für die Samtgemeindewahl, den Inhalt der öffentlichen Be-
kanntmachung nach Absatz 2 unverzüglich der Kreis- oder 
Regionswahlleitung mit. 2 Die Gemeindewahlleitung der 
Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde teilt für die Ge-
meindewahl den Inhalt der öffentlichen Bekanntmachung 
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§ 29
Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel für die Wahl werden amtlich erstellt.
(2) Die Stimmzettel enthalten die für den Wahlbereich zu-
gelassenen Wahlvorschläge mit Parteibezeichnung oder 
Kennwort und den Namen der Bewerberinnen und Bewer-
ber. 
(3) 1 Soweit die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 Nr. 1 
oder 4 vorliegen, richtet sich die Reihenfolge der Wahlvor-
schläge nach den Stimmenzahlen bei der letzten Wahl der 
Vertretung des Wahlgebiets. 2 Im Übrigen ist die Reihenfol-
ge alphabetisch.
(4) 1 Finden Kreis- und Gemeindewahlen gleichzeitig statt, 
so gilt für die an der Kreiswahl teilnehmenden Parteien, 
Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge die Reihenfolge, 
die sich bei ihnen für die Kreiswahl aus Absatz 3 ergibt, auch 
für die Gemeindewahl in den zum Landkreis gehörenden 
Gemeinden. 2 Für die übrigen Wahlvorschläge bestimmt 
sich die Reihenfolge bei der Gemeindewahl auch in diesem 
Fall nach Absatz 3. 3 Finden Regions- und Gemeindewahlen 
oder Kreis- und Samtgemeindewahlen gleichzeitig statt, so 
gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.
(5) 1 Die einheitliche Reihenfolge bei gleichzeitigen Kreis- 
und Gemeindewahlen (Absatz 4) gilt für diejenigen an der 
Kreiswahl teilnehmenden Wählergruppen, die mit Wähler-
gruppen in den zum Landkreis gehörenden Gemeinden 
identisch oder mit ihnen organisatorisch zusammenge-
schlossen sind. 2 Finden Regions- und Gemeindewahlen 
oder Kreis- und Samtgemeindewahlen gleichzeitig statt, so 
gilt Satz 1 entsprechend.
(6) Der Stimmzettel enthält jeweils drei Felder zur Stimm-
abgabe

1.	 für jede Liste (Wahlvorschlag einer Partei oder Wäh-
ler	gruppe in seiner Gesamtheit),

2.	 für jede Listenbewerberin oder jeden Listenbewerber 
(Bewerberin oder Bewerber in dem Wahlvorschlag 
ei-ner Partei oder Wählergruppe),

3.	 für jeden Einzelwahlvorschlag.

nach Absatz 2 unverzüglich der Samtgemeindewahlleitung 
mit. 3 Die Samtgemeindewahlleitung reicht die Mitteilung 
nach Satz 2 unverzüglich an die Kreis- oder Regionswahl-
leitung weiter.
(5) Die Kreis- oder Regionswahlleitung leitet der Landes-
wahlleiterin oder dem Landeswahlleiter für die Wahl der 
Abgeordneten in den kreis- oder regionsangehörigen Ge-
meinden, einschließlich der Mitgliedsgemeinden von Samt-
gemeinden, und Samtgemeinden unverzüglich eine Über-
sicht über die zugelassenen Wahlvorschläge nach dem 
Muster der Anlage 15 zu.

§ 39
Stimmzettel und Briefwahlunterlagen                           

für die Wahl der Abgeordneten
(1) 1 Die Stimmzettel sind nach dem Muster der Anlage 16 
oder 17 zu erstellen. 1 Darauf tragen die Wahlvorschläge von 
Parteien die Parteienbezeichnung und die Wahlvorschläge 
von Wählergruppen das Kennwort als Überschrift; wird eine 
Kurzbezeichnung verwendet, so ist auch diese aufzuführen.            
3 Einzelwahlvorschläge tragen als Überschrift die Bezeich-
nung „Einzelwahlvorschlag“ und den Familiennamen der 
Einzelbewerberin oder des Einzelbewerbers; bei Gleichheit 
der Familiennamen wird zur Unterscheidung der Vorname 
oder ein sonst geeigneter Zusatz hinzugefügt. 4 Die Bewer-
berinnen und Bewerber eines jeden Wahlvorschlages wer-
den in der zugelassenen Reihenfolge mit Familienname, 
Vornamen, Geburtsjahr, Beruf und Wohnanschrift aufge-
führt; auf den Stimmzetteln für die Gemeindewahl kann die 
Angabe des Wohnorts unterbleiben.
(2) Die Wahlvorschläge werden in der Reihenfolge nach         
§ 29 Abs. 3 bis 5 NKWG unter fortlaufenden Nummern 
(Wahlvorschlagsnummern) auf dem Stimmzettel aufge-
führt.
(3) 1 Ist eine Wahl mit der Kreis- oder Regionswahl verbun-
den, so gelten die Wahlvorschlagsnummern für die Kreis- 
oder Regionswahl auch für die Gemeindewahl und die 
Samtgemeindewahl in den kreis- oder regionsangehörigen 
Gemeinden, einschließlich der Mitgliedsgemeinden von 
Samtgemeinden, und Samtgemeinden. 2 Die Kreis- oder 
Regionswahlleitung teilt den Gemeindewahlleitungen und 
den Samtgemeindewahlleitungen die Wahlvorschlagsnum-
mern nach Satz 1 rechtzeitig mit. 3 Ist eine Wahl mit der 
Samtgemeindewahl verbunden, so gelten die Wahlvor-
schlagsnummern für die Samtgemeindewahl auch für die 
Gemeindewahl in den Mitgliedsgemeinden der Samtge-
meinde. 4 Die Samtgemeindewahlleitung teilt den Gemein-
dewahlleitungen die Wahlvorschlagsnummern nach Satz 3 
rechtzeitig mit.
(4) 1 Die Wahlvorschlagsnummern gelten einheitlich im 
Wahlgebiet. 2 Für den Stimmzettel eines Wahlbereichs fal-
len die Wahlvorschlagsnummern derjenigen Parteien, Wäh-
lergruppen und Einzelwahlvorschläge aus, für die in diesem 
Wahlbereich ein Wahlvorschlag nicht zugelassen worden ist. 
3 Satz 2 gilt bei verbundenen Wahlen entsprechend für die 
Stimmzettel der Gemeindewahl in einer kreisangehörigen 
Gemeinde, die nicht einer Samtgemeinde angehört, und 
der Samtgemeindewahl hinsichtlich der Wahlvorschlags-
nummern nach Absatz 3 Satz 1 und der Gemeindewahl in 
der Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde hinsichtlich 
der Wahlvorschlagsnummer nach Absatz 3 Satz 3.
(5) 1 Die Stimmzettel müssen aus undurchsichtigem Pa-
pier, einseitig bedruckt und in jedem Wahlbezirk von glei-
cher Farbe und Beschaffenheit sein. 2 Für repräsentative 
Wahlstatistiken und wahlstatistische Auszählungen können 
Unterscheidungsbezeichnungen aufgedruckt werden. 3 Bei 
verbundenen Wahlen müssen die Stimmzettel für jede Wahl 
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aus jeweils andersfarbigem Papier sein; die Kreis- oder die 
Regionswahlleitung teilt den Gemeindewahlleitungen und 
den Samtgemeindewahlleitungen der kreis- oder regions-
angehörigen Gemeinden oder Samtgemeinden rechtzeitig 
die Papierfarbe der Stimmzettel für die Kreis- oder Regi-
onswahl mit.
(6) 1 Bei der Briefwahl sind amtlich beschaffte Stimmzette-
lumschläge und Wahlbriefumschläge zu verwenden. 2 Die 
Stimmzettelumschläge und die Wahlbriefumschläge müs-
sen undurchsichtig und durch Klebung verschließbar sein. 
3 Der Stimmzettelumschlag muss so groß sein, dass er den 
Stimmzettel, bei verbundenen Wahlen alle Stimmzettel, in 
gefaltetem Zustand gut aufnehmen kann. 4 Der Wahlbrief-
umschlag muss größer sein als der Stimmzettelumschlag.   
5 Die Umschläge müssen innerhalb einer Gemeinde ein-
heitlich sein. 6 Im Übrigen sind die Muster der Anlagen 18 
und 19 verbindlich.
(7) 1 Die Wahlleitung stellt der Gemeinde, in Samtgemein-
den der Samtgemeinde, die Stimmzettel, Stimmzettelum-
schläge und Wahlbriefumschläge zur Verfügung. 2 Bei ver-
bundenen Wahlen werden die Stimmzettelumschläge und 
die Wahlbriefumschläge von den Gemeindewahlleitungen 
zur Verfügung gestellt. 3  Ausgabe und Empfang der Stimm-
zettel sind von der Beschaffung bis zur Ausgabe an die 
Wahlvorsteherinnen und Wahlvorsteher oder an die Wahl-
scheininhaberinnen und Wahlscheininhaber zu dokumen-
tieren.

§ 40
Stimmzettel und Briefwahlunterlagen                          

für die Direktwahl
(1) 1 Die Stimmzettel sind bei mehr als zwei Wahlvorschlä-
gen nach dem Muster der Anlage 20 und für die erste Wahl 
bei nur zwei Wahlvorschlägen sowie für die Stichwahl nach 
dem Muster der Anlage 21 zu erstellen. 2 Steht nur eine 
Bewerberin oder ein Bewerber zur Wahl, so ist der Stimm-
zettel nach dem Muster der Anlage 22 zu erstellen. 3 Die 
Bewerberinnen und Bewerber werden mit Familienname, 
Vornamen, Geburtsjahr, Beruf und Wohnanschrift auf dem 
Stimmzettel aufgeführt. 4 Unter den Angaben nach Satz 
3 wird nach Maßgabe des Satzes 5 jeweils der Wahlvor-
schlagsträger genannt. 5 Parteien und Wählergruppen wer-
den mit den Angaben nach § 21 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 oder 3 
in Verbindung mit § 45 a NKWG, ein Einzelwahlvorschlag 
mit der Bezeichnung „Einzelwahlvorschlag“ und dem Fami-
liennamen der Einzelbewerberin oder des Einzelbewerbers 
aufgeführt.
(2) § 39 Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend.

Vierter Abschnitt
Wahlbekanntmachung der Gemeinde 

oder Samtgemeinde

§ 41
Inhalt und Zeitpunkt der Wahlbekanntmachung

(1) 1 Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemein-
de, macht spätestens am sechsten Tag vor der Wahl den 
Beginn und das Ende der Wahlzeit sowie die Wahlbezirke 
mit ihrer Abgrenzung und den zugehörigen Wahlräumen öf-
fentlich bekannt. 2 Anstelle der Angabe der Wahlbezirke mit 
ihrer Abgrenzung und den zugehörigen Wahlräumen kann 
auf die Angaben in der Wahlbenachrichtigung verwiesen 
werden.
(2) Für die Wahl der Abgeordneten ist in der Bekanntma-
chung darauf hinzuweisen, 
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1.	 dass die Stimmzettel amtlich erstellt und im Wahl-
raum bereitgehalten werden, 

2.	 dass der Stimmzettel die im Wahlbereich zugelas-
senen Wahlvorschläge enthält,

3.	 dass jede wählende Person für jede Wahl bis zu drei 
Stimmen vergeben und diese verteilen kann auf
a)		eine Liste (Wahlvorschlag einer Partei oder Wäh-	

lergruppe in seiner Gesamtheit) oder verschie-
dene Listen,

b)		eine Bewerberin oder einen Bewerber, eine Liste 	
oder einen Einzelwahlvorschlag,

c)		Bewerberinnen und Bewerber derselben Liste 
oder verschiedener Listen,

d)		Bewerberinnen und Bewerber derselben Liste 
oder verschiedener Listen und Einzelwahlvor-
schläge,

e)		Listen, Bewerberinnen und Bewerber dieser oder 	
an derer Listen und Einzelwahlvorschläge,

4.	 dass die Stimmen in der Weise abzugeben sind, 
dass durch Ankreuzen oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich ist, wem die Stimmen gelten sollen,

5.	 dass sich die wählende Person auf Verlangen des 
Wahlvorstands auszuweisen hat,

6.	 dass die wählende Person, die keinen Wahlschein 
besitzt, ihre Stimmen nur in dem für sie zuständigen 
Wahlraum abgeben kann,

7.	 dass die wählende Person, die einen Wahlschein 
besitzt, an der Wahl nur durch Briefwahl teilnehmen 
kann,

8.	 in welcher Weise die Briefwahl ausgeübt werden 
kann,

9.	 dass die Wahl öffentlich ist und jedermann zum 
Wahlraum Zutritt hat, soweit das ohne Störung des 
Wahlgeschäfts möglich ist, und

10.dass nach den Vorschriften des Strafgesetzbuchs 
be	straft wird, wer unbefugt wählt oder sonst ein un-
richtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht.

(3) 1 Für die erste Wahl der Direktwahl gilt Absatz 2 Nrn. 1, 4 
bis 6 und 8 bis 10 entsprechend. 2 Darüber hinaus ist in der 
Bekanntmachung darauf hinzuweisen, dass 

1.	 der Stimmzettel die zugelassenen Wahlvorschläge 
enthält,

2.	 jede wählende Person eine Stimme hat,
3.	 die Stimme in der Weise abzugeben ist, dass durch 

Ankreuzen oder auf andere Weise eindeutig kennt-
lich ist, wem die Stimme gelten soll, oder im Fall des 	
§ 45 e Abs. 2 Satz 2 NKWG, ob mit „Ja“ oder „Nein“ 	
gestimmt wird,

4.	 die wählende Person, die einen Wahlschein besitzt, 
an der Wahl
a)		durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbe-	

zirk des Wahlgebiets oder
b)		durch Briefwahl

     teilnehmen kann und
5.	 die Möglichkeit einer Stichwahl besteht und an wel-

chem Tag eine Stichwahl stattfinden würde.
(4) 1 Für die Stichwahl gelten Absatz 1 Sätze 1 und 2 so-
wie Absatz 3 Satz 2 Nrn. 1 bis 4 mit der Maßgabe entspre-
chend, dass die Bekanntmachung unverzüglich nach der 
Feststellung des Wahlergebnisses der ersten Wahl zu er-
folgen hat. 2 In der Bekanntmachung ist außerdem darauf 
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Vierter Abschnitt
Wahlhandlung

hinzuweisen, dass
1.	 Wahlberechtigte, die für die erste Wahl eine Wahl-

benachrichtigung erhalten haben, für die Stichwahl 
keine neue Wahlbenachrichtigung erhalten,

2.	 nicht im Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte, die nach § 19 Abs. 2 NKWG für die erste 
Wahl einen Wahlschein erhalten haben, und Per-
sonen, die erst für die Stichwahl wahlberechtigt sind, 
von Amts wegen in das Wählerverzeichnis nachge-
tragen werden und

3.	 nach § 19 NKWG Wahlscheine beantragt werden   
können, wenn der Antrag nicht bereits mit dem Wahl-
scheinantrag für die erste Wahl gestellt worden ist.

(5) Ist eine erste Wahl der Direktwahl oder eine Stichwahl 
mit der Wahl der Abgeordneten verbunden, so tritt an die 
Stelle der Hinweispflicht nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 4, auch 
in Verbindung mit Absatz 4 Satz 1, die Hinweispflicht nach 
Absatz 2 Nr. 7.
(6) 1 Ein Abdruck der Wahlbekanntmachung ist vor Beginn 
der Wahlhandlung im Eingangsbereich des Gebäudes, in 
dem sich der Wahlraum befindet, anzubringen. 2 Dem Ab-
druck ist für die Wahl der Abgeordneten der für den Wahl-
bereich maßgebende Stimmzettel, für die Direktwahl der 
für das Wahlgebiet maßgebende Stimmzettel beizufügen, 
bei verbundenen Wahlen je ein Stimmzettel für jede Wahl. 
3 Diese Stimmzettel müssen durch Aufdruck oder durch die 
Überschrift deutlich als Muster gekennzeichnet sein.

Viertes Kapitel
Wahlhandlung

Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 42
Ausstattung des Wahlvorstands

Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemeinde, 
übergibt der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher vor 
Beginn der Wahlzeit

1.	 das Wählerverzeichnis mit der Beurkundung des Ab-
schlusses des Wählerverzeichnisses,

2.	 das besondere Wahlscheinverzeichnis (§ 27 Abs. 3              
Satz 1),

3.	 die Stimmzettel,
4.	 die Vordrucke für die Wahlniederschrift (§ 64) und 

im Fall der Wahl der Abgeordneten für die Zählliste        
(§ 58),

5.	 den Vordruck für die Schnellmeldung (§ 63),
6.	 einen Abdruck des Niedersächsischen Kommunal-

wahlgesetzes und dieser Verordnung (ohne Anla-
gen),

7.	 einen Abdruck der Wahlbekanntmachung,
8.	 Verschlussmaterial für die Wahlurne und
9.	 Verpackungs- und Siegelmaterial zum Verpacken 

der Stimmzettel und für eine Direktwahl auch zum 
Verpacken der Wahlscheine.

§ 43
Wahlkabinen

(1) 1 In jedem Wahlraum richtet die Gemeinde, in Samtge-
meinden die Samtgemeinde, mindestens eine Wahlkabi-
ne mit einem Tisch ein, in der die wählende Person ihren 
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vgl. § 32 NKWG

§ 30
Stimmabgabe

(1) 1 Die wählende Person gibt ihre Stimmen in der Weise 
ab, dass sie durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wem die 
Stimmen gelten sollen. 2 Eine wählende Person, die des 
Lesens unkundig oder durch körperliche Beeinträchtigung 
gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen oder in die 
Wahlurne zu legen, kann sich der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. 3 Auf Wunsch der wählenden Person soll ein 
Mitglied des Wahlvorstandes Hilfe leisten.
(2) 1 Die wählende Person kann bis zu drei Stimmen verge-
ben. 2 Sie kann die Stimmen verteilen auf

1.	 eine Liste oder verschiedene Listen,
2.	 eine Bewerberin oder einen Bewerber in einer Liste 

oder auf einen Einzelwahlvorschlag,
3.	 Bewerberinnen und Bewerber derselben Liste oder 

verschiedener Listen,

Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen kann. 2 Als Wahl-
kabine kann auch ein nur durch den Wahlraum zugänglicher 
Nebenraum dienen, wenn dessen Eingang vom Wahltisch 
aus übersehen werden kann.
(2) In der Wahlkabine soll ein nicht radierfähiger Schreibstift 
bereitliegen.

§ 44
Wahlurnen

(1) Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemeinde, 
stellt die Wahlurnen bereit.
(2) 1  Die Wahlurne muss mit einem Deckel versehen sein.    
2 Ihre innere Höhe soll mindestens 90 cm, der Abstand jeder 
Wand von der gegenüberliegenden mindestens 35 cm be-
tragen. 3 Im Deckel muss die Wahlurne einen Spalt haben, 
der nicht breiter als 2 cm ist.
(3) In Sonderwahlbezirken (§ 5) können kleinere Wahlurnen 
verwendet werden.
(4) 1 Der Wahlvorstand überzeugt sich vor Beginn der Stim-
mabgabe davon, dass die Wahlurne leer ist. 2 Die Wahlvor-
steherin oder der Wahlvorsteher verschließt die Wahlurne. 
3 Sie darf bis zum Schluss der Wahlhandlung nicht geöffnet 
werden.
(5) Die Wahlurne ist so aufzustellen, dass sie und das Ein-
legen der Stimmzettel vom Wahlvorstand ständig überblickt 
werden kann.

§ 45
Wahltisch

Der Wahltisch muss von allen Seiten zugänglich sein.
§ 46

Ergänzung des Wählerverzeichnisses
1 Vor Beginn der Wahlzeit ergänzt die Wahlvorsteherin oder 
der Wahlvorsteher das Wählerverzeichnis gemäß dem 
besonderen Wahlscheinverzeichnis (§ 27 Abs. 3 Satz 1), 
indem bei den in diesem Verzeichnis aufgeführten Wahlbe-
rechtigten in der Spalte für den Vermerk über die Stimmab-
gabe der Sperrvermerk „Wahlschein“ oder „W“ und im Fall 
einer Direktwahl, die nicht mit einer Wahl der Abgeordneten 
verbunden ist, außerdem der Vermerk „B“ hinzugefügt wird. 
2 Sie oder er ergänzt dementsprechend die Beurkundung 
des Abschlusses des Wählerverzeichnisses und bescheini-
gt die Ergänzung. 3 Bei einer ergänzenden Mitteilung über 
die Ausstellung von Wahlscheinen nach § 27 Abs. 3 Satz 4 
und über die Ausgabe von Briefwahlunterlagen nach § 27 
Abs. 4 Satz 2 sind die Sätze 1 und 2 entsprechend anzu-
wenden.

§ 47
Stimmabgabe

(1) 1 Im Wahlraum gibt die wählende Person dem Wahlvor-
stand ihre Wahlbenachrichtigung. 2 Auf Verlangen, insbe-
sondere wenn sie eine Wahlbenachrichtigung nicht vorlegt, 
hat sie sich auszuweisen. 3 Ist für eine Direktwahl mehr als 
ein Wahlvorschlag zugelassen, so gibt der Wahlvorstand 
die Wahlbenachrichtigung nach Feststellung der Wahlbe-
rechtigung (Absatz 2 Satz 1) der wahlberechtigten Person 
für eine etwaige Stichwahl zurück.
(2) 1 Hat die Schriftführerin oder der Schriftführer die Wahl-
berechtigung anhand des Wählerverzeichnisses festge-
stellt, so erhält die wählende Person einen Stimmzettel. 2 
Bei verbundenen Wahlen erhält die wählende Person für 
jede Wahl, für die sie wahlberechtigt ist, einen Stimmzet-
tel. 3 Die Mitglieder des Wahlvorstands sind, wenn nicht die 
Feststellung der Wahlberechtigung es erfordert, nicht be-
fugt, die der wählenden Person betreffenden persönlichen 
Angaben so zu verlautbaren, dass sie von sonstigen im 
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4.	 Bewerberinnen und Bewerber derselben Liste oder 
verschiedener Listen und Einzelwahlvorschläge,

5.	 Listen, Bewerberinnen und Bewerber dieser oder an-
derer Listen und Einzelwahlvorschläge.

3 An die Reihenfolge der Bewerberinnen und der Bewerber 
innerhalb einer Liste ist sie nicht gebunden.

Wahlraum Anwesenden zur Kenntnis genommen werden 
können.
(3) 1 Die wählende Person kennzeichnet den ihr ausgehän-
digten Stimmzettel in der Wahlkabine und faltet ihn dort so 
zusammen, dass niemand erkennen kann, wie sie gewählt 
hat. 2 Sodann legt sie den gefalteten Stimmzettel in die 
Wahlurne.
(4) 1 Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das 
Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. 2 Er achtet insbesondere 
darauf, dass sich immer nur eine Person in der Wahlkabine 
aufhält.
(5) 1 Hat die wählende Person ihren Stimmzettel verschrie-
ben oder versehentlich unbrauchbar gemacht, so ist ihr auf 
Verlangen ein neuer Stimmzettel auszuhändigen, nachdem 
sie den alten Stimmzettel im Beisein eines Mitglieds des 
Wahlvorstands zerrissen hat. 2 Hat die wählende Person ih-
ren Stimmzettel außerhalb der Wahlkabine gekennzeichnet 
oder ihn mit einem äußerlich sichtbaren, das Wahlgeheim-
nis offensichtlich gefährdenden Kennzeichen versehen, so 
hat der Wahlvorstand ihr zu untersagen, den Stimmzettel 
in die Wahlurne zu legen. 3 Nach der Untersagung erhält 
die wählende Person auf Verlangen einen neuen Stimm-
zettel, nachdem sie den alten Stimmzettel im Beisein eines 
Mitglieds des Wahlvorstands zerrissen hat. 4 Zerrissene 
Stimmzettel dürfen nicht in die Wahlurne gelegt werden.
(6) Hat ein Mitglied des Wahlvorstands Zweifel an der Wahl-
berechtigung einer im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Person, so beschließt der Wahlvorstand über eine Zurück-
weisung.

§ 48
Stimmabgabe unter Inanspruchnahme                          

einer Hilfsperson
(1) 1 Bedient sich eine wählende Person nach § 30 Abs. 1 
Satz 2 NKWG der Hilfe einer anderen Person (Hilfsperson), 
so hat sie dies der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorste-
her vor der Stimmabgabe mitzuteilen. 2 Erscheint der Wahl-
vorsteherin oder dem Wahlvorsteher die von der wählenden 
Person bestimmte Hilfsperson nach dem Lebensalter oder 
sonstigen persönlichen Umständen zur Hilfeleistung nicht 
geeignet, so teilt sie oder er dies der wählenden Person mit 
und weist auf § 30 Abs. 1 Satz 3 NKWG hin.
(2) 1 Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wün-
sche der wählenden Person zu beschränken. 2 Abweichend 
von § 47 Abs. 4 Satz 2 darf die Hilfsperson gemeinsam mit 
der wählenden Person die Wahlkabine aufsuchen, soweit 
dies zur Hilfeleistung erforderlich ist.
(3) Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von der Wahl eines 
anderen erlangt hat.

§ 49
Vermerk über die Stimmabgabe

Die Schriftführerin oder der Schriftführer vermerkt die Stim-
mabgabe neben dem Namen der wahlberechtigten Person 
im Wählerverzeichnis in der dafür bestimmten Spalte.

§ 50
Stimmabgabe mit Wahlschein bei der                                    

einzelnen Direktwahl
(1) 1 Die Inhaberin oder der Inhaber eines Wahlscheins 
weist sich aus und übergibt der Wahlvorsteherin oder dem 
Wahlvorsteher den Wahlschein. 2 Diese oder dieser prüft 
den Wahlschein. 3 Bestehen Zweifel an dessen Gültigkeit 
oder dem rechtmäßigen Besitz, so klärt der Wahlvorstand im 
Rahmen seiner Möglichkeiten die Sachlage und beschließt, 
ob die Person einen Stimmzettel erhält. 4 Die Wahlvorste-
herin oder der Wahlvorsteher behält den Wahlschein, auch 
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§ 30 a
Gültigkeit der Stimmen

(1) 1 Enthält ein Stimmzettel weniger als drei Stimmen, so 
berührt dies nicht die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen. 
2 Enthält ein Stimmzettel mehr als drei Stimmen, so sind alle 
diese Stimmen ungültig. 3 Werden jedoch bis zu drei Stim-
men für eine Bewerberin oder einen Bewerber oder mehrere 
Bewerberinnen oder Bewerber derselben Liste und weitere 
Stimmen für diese Liste abgegeben, so sind nur diejenigen 
für die Liste abgegebenen Stimmen ungültig, durch die die 
Gesamtzahl von drei Stimmen überschritten wird.
(2) 1 Eine Stimmabgabe ist ungültig, wenn sie einen eindeu-
tigen Wählerwillen nicht erkennen lässt oder mit einem son-
stigen wesentlichen Mangel behaftet ist. 2 Bei der Briefwahl 
ist sie außerdem ungültig, wenn wesentliche Verfahrensvor-
schriften für die Briefwahl nicht eingehalten worden sind.
(3) Die Stimmabgabe einer wählenden Person, die an der 
Briefwahl teilgenommen hat, wird nicht dadurch ungültig, 
dass sie vor dem Wahltag stirbt, ihr Wahlrecht verliert oder 
aus dem Wahlgebiet verzieht.

§ 30 b
Wahlgeräte

(1) Zur Erleichterung der Abgabe und Zählung der Stim-
men können anstelle von Stimmzetteln und Wahlurnen (§ 
32) Wahlgeräte verwendet werden, wenn diese nach der 
Bauart zugelassen sind (Absatz 2) und ihre Verwendung 
genehmigt ist (Absatz 4).
(2) 1 Ein Wahlgerät ist nach seiner Bauart zuzulassen, wenn 
gewährleistet ist, dass das Wahlergebnis nicht verfälscht 
werden kann und das Wahlgeheimnis gewahrt wird. 2 Über 
die Zulassung entscheidet das für das Kommunalwahlrecht 
zuständige Ministerium (Fachministerium) auf Antrag des 
Herstellers des Wahlgeräts. 3 Einer Zulassung nach Satz 2 
bedarf es nicht, wenn das Wahlgerät bereits für Kommunal-
wahlen in einem anderen Land mit gleichartigem Wahlsy-
stem behördlich zugelassen worden ist, dabei die Voraus-
setzungen des Satzes 1 geprüft worden sind und dies durch 
das Fachministerium festgestellt worden ist.
(3) Das Fachministerium wird ermächtigt, durch Verordnung 
nähere Bestimmungen zu treffen über

1.	 die Voraussetzungen und das Verfahren für die Zu-
lassung eines Wahlgeräts nach seiner Bauart,

2.	 ein Verfahren für die Prüfung des Wahlgeräts auf die 
der zugelassenen Bauart entsprechende Ausfüh-
rung,

3.	 eine Erprobung des Wahlgeräts vor seiner Verwen-
dung und

4.	 die durch die Verwendung von Wahlgeräten be-
dingten Besonderheiten im Zusammenhang mit der 
Wahl.

(4) 1 Die Verwendung eines nach Absatz 2 zugelassenen 
Wahlgeräts bedarf vor jeder Wahl der Genehmigung durch 
das Fachministerium. 2 Die Genehmigung wird nach der 
Bestimmung des Wahltages erteilt und gilt für eine einzel-
ne Wahl oder für mehrere Wahlen. 3 Die Genehmigung gilt 
auch für die Nachwahl und die Wiederholungswahl. 4 Sie 
kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen verbunden 
werden. 5 Das Fachministerium macht die Genehmigung 
öffentlich bekannt.

wenn ein Stimmzettel nicht ausgehändigt wird.
(2) Ist auf dem Wahlschein die Ausgabe von Briefwahlunter-
lagen vermerkt, so kann die wählende Person nur mit dem 
bereits erhaltenen Stimmzettel an der Wahl teilnehmen.
(3) Im Übrigen gelten die §§ 47 und 48 entsprechend.
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(5) Für die Stimmabgabe mit einem Wahlgerät gilt § 30 Abs. 
1 Sätze 2 und 3 entsprechend. 

§ 31
Briefwahl

(1) Bei der Briefwahl hat die wählende Person der Gemein-
dewahlleitung der Gemeinde, in der der Wahlschein ausge-
stellt worden ist, im verschlossenen Wahlbriefumschlag

1.	 ihren Wahlschein,
2.	 ihren Stimmzettel in einem besonderen Umschlag

so rechtzeitig zuzuleiten, dass der Wahlbrief spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.
(2) 1  Auf dem Wahlschein hat die wählende Person eides-
stattlich zu versichern, dass sie den Stimmzettel persönlich 
gekennzeichnet hat. 2 Hat sich eine wählende Person zur 
Kennzeichnung des Stimmzettels einer anderen Person 
bedient (§ 30 Abs. 1 Satz 2), so hat die andere Person ei-
desstattlich zu versichern, dass sie den Stimmzettel gemäß 
dem erklärten Willen der wählenden Person gekennzeich-
net hat.

§ 32
Wahlurnen

Bei der Wahl sind Wahlurnen zu benutzen.
§ 33

Öffentlichkeit der Wahl, Wahlwerbung,                        
Unterschriftensammlung, Wählerbefragung

(1) 1  Während der Wahlzeit und der Feststellung des Wahl-
ergebnisses hat jedermann Zutritt zum Wahlraum. 2 Der 
Wahlvorstand sorgt für Ruhe und Ordnung im Wahlraum. 
3  Er kann Personen, die die Ruhe oder Ordnung stören, 
aus dem Wahlraum verweisen und regelt bei Andrang den 
Zutritt. 4  Sind mehrere Wahlvorstände in einem Wahlraum 
tätig, so bestimmt die Gemeinde oder die Samtgemeinde, 
welcher Wahlvorstand die Aufgaben nach den Sätzen 2 und 
3 übernimmt.
(2) Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, 
in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der wäh-
lenden Personen durch Wort, Ton, Schrift, Bild oder son-
stige Darstellungen sowie jede Unterschriftensammlung 
verboten.
(3) Das Ergebnis einer Wählerbefragung am Wahltag über 
die getroffene Wahlentscheidung darf nicht vor Ablauf der 
Wahlzeit veröffentlicht werden.

vgl. § 53 NKWO

vgl. § 44 NKWO

§ 51
Schluss der Wahlhandlung

1 Sobald die Wahlzeit abgelaufen ist, wird dies von der 
Wahlvorsteherin oder dem Wahlvorsteher bekannt gege-
ben. 2 Von da ab dürfen nur noch die Wahlberechtigten 
wählen, die sich im Wahlraum befinden. 3 Der Zutritt zum 
Wahlraum kann so lange gesperrt werden, bis die anwe-
senden Wahlberechtigten gewählt haben; § 33 Abs. 1 Satz 
1 NKWG ist zu beachten. 4 Haben diese gewählt, so erklärt 
die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher die Wahlhand-
lung für geschlossen.

Zweiter Abschnitt
Besondere Regelungen

§ 52
Besonderheiten in Sonderwahlbezirken

(1) Zur Stimmabgabe in einem Sonderwahlbezirk (§ 5) ist 
berechtigt, wer im Wählerverzeichnis des Sonderwahlbe-
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zirks eingetragen ist.
(2) Der Wahlvorstand eines Sonderwahlbezirks kann seine 
Aufgaben in getrennten Einheiten durchführen.
(3) 1 Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemein-
de, bestimmt im Einvernehmen mit der Einrichtung einen 
oder mehrere Wahlräume und sorgt für deren Ausstattung. 
2 Auch bei der Bestimmung mehrerer Wahlräume ist nur ein 
Wahlvorstand erforderlich.
(4) Sind für den Sonderwahlbezirk mehrere Wahlräume 
bestimmt worden, so bestimmt die Gemeinde, in Samtge-
meinden die Samtgemeinde, im Einvernehmen mit der Ein-
richtung die Zeit der Stimmabgabe für jeden Wahlraum im 
Rahmen der allgemeinen Wahlzeit nach dem tatsächlichen 
Bedarf.
(5) Die Einrichtung gibt den Wahlberechtigten den Wahl-
raum und die Zeit der Stimmabgabe am Tag vor der Wahl 
bekannt und weist auf die Möglichkeit der Stimmabgabe 
nach Absatz 6 hin.
(6) 1 Zwei Mitglieder des Wahlvorstands können den Wahl-
berechtigten die Stimmabgabe in deren Zimmern ermög-
lichen. 2 Sie führen hierzu eine verschlossene gesonderte 
Wahlurne und die erforderlichen Gegenstände mit sich. 3 
Dabei muss allen Wahlberechtigten Gelegenheit gegeben 
werden, ihre Stimmzettel unbeobachtet zu kennzeichnen. 
4 Nach Abschluss der Stimmabgabe in den Zimmern ist die 
gesonderte Wahlurne in einen Wahlraum des Sonderwahl-
bezirks zu bringen. 5 Dort bleibt sie bis zum Schluss der 
Wahlhandlung verschlossen. 6  Der Inhalt der Wahlurnen 
des Sonderwahlbezirks wird vor der Auszählung miteinan-
der vermengt.
(7) Die Öffentlichkeit der Wahlhandlung sowie der Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnisses soll nach Mög-
lichkeit gewährleistet werden.
(8) 1 Der Wahlvorstand kann die Wahlhandlung im Sonder-
wahlbezirk vor Ablauf der allgemeinen Wahlzeit schließen, 
wenn keine Wahlberechtigten mehr zur Stimmabgabe zu 
erwarten sind. 2 In diesem Fall bringt der Wahlvorstand die 
verschlossene Wahlurne, die verschlossene gesonderte 
Wahlurne und die Wahlunterlagen in den Wahlraum eines 
von der Gemeinde, in Samtgemeinden der Samtgemeinde, 
bestimmten allgemeinen Wahlbezirks. 3 Der Wahlvorstand 
des allgemeinen Wahlbezirks verwahrt die in Satz 2 ge-
nannten Gegenstände bis zur Feststellung des Wahlergeb-
nisses durch den Wahlvorstand des Sonderwahlbezirks.
(9) Das Wahlergebnis des Sonderwahlbezirks darf nicht vor 
Ablauf der allgemeinen Wahlzeit ermittelt werden.

§ 53
Briefwahl

(1) Wer durch Briefwahl wählt,
1.	 kennzeichnet seinen Stimmzettel persönlich und un-

beobachtet,
2.	 legt den Stimmzettel unbeobachtet in den Stimmzet-

tel	umschlag und verschließt diesen,
3.	 unterschreibt unter Angabe des Tages die auf dem 

Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides 
statt,

4.	 legt den verschlossenen Stimmzettelumschlag und 
den unterschriebenen Wahlschein in den Wahlbrief-
umschlag,

5.	 verschließt den Wahlbriefumschlag und
6.	 übersendet den Wahlbrief an die auf dem Wahlbrief-	

umschlag angegebene Gemeindewahlleitung oder 
gibt den Wahlbrief in der Dienststelle der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Gemeindewahllei-
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Fünfter Abschnitt
Feststellung und Bekanntgabe des

Wahlergebnisses

§ 34
Feststellung des Wahlergebnisses                                 

in den Wahlbezirken
(1) Nach Beendigung der Wahlhandlung stellt der Wahlvor-
stand für den Wahlbezirk folgende Stimmenzahlen fest:

1.	 Zahl der für jede Liste (§ 29 Abs. 6 Nr. 1) abgege-
benen Stimmen,

2.	 Zahl der für jede Listenbewerberin oder jeden Listen-
bewerber (§ 29 Abs. 6 Nr. 2) abgegebenen Stimmen,

3.	 Gesamtzahl der für jede Liste und ihre Bewerbe-
rinnen und Bewerber abgegebenen Stimmen (Sum-
me der Stimmenzahlen nach den Nummern 1 und 2),

4.	 Zahl der für jeden Einzelwahlvorschlag (§ 29 Abs. 6 
Nr. 3) abgegebenen Stimmen.

(2) 1  Das Briefwahlergebnis wird in das Wahlergebnis eines 
von der Gemeindewahlleitung zu bestimmenden Wahlbe-
zirks des jeweiligen Wahlbereichs einbezogen. 2 Es darf 
gesondert festgestellt werden, wenn dadurch das Wahlge-
heimnis nicht gefährdet wird.
(3) 1  Der Wahlvorstand entscheidet über die Gültigkeit der 
Stimmen. 2 Der Wahlausschuss hat das Recht der Nach-
prüfung.

tung ab.
(2) Nach Eingang des Wahlbriefs bei der Gemeindewahllei-
tung darf er nicht mehr an die wählende Person zurückge-
geben werden.
(3) In Krankenhäusern, Altenheimen, Altenwohnheimen, 
Pflegeheimen, Erholungsheimen, sozialtherapeutischen 
Anstalten, Justizvollzugsanstalten und Gemeinschaftsun-
terkünften hat die jeweilige Einrichtung Vorsorge zu treffen, 
dass der Stimmzettel unbeobachtet gekennzeichnet und in 
den Stimmzettelumschlag gelegt werden kann.
(4) 1 Für die Stimmabgabe unter Inanspruchnahme einer 
Hilfsperson (§ 30 Abs. 1 Satz 2 NKWG) gilt § 48 Abs. 2 
und 3 entsprechend. 2 Hat eine Hilfsperson den Stimmzettel 
gekennzeichnet, so hat sie die auf dem Wahlschein vorge-
druckte Versicherung an Eides statt zu unterzeichnen.
(5) 1 Holt eine wahlberechtigte Person den Wahlschein 
und die Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde, in Samt-
gemeinden bei der Samtgemeinde, persönlich ab, so soll 
ihr Gelegenheit gegeben werden, die Briefwahl an Ort und 
Stelle auszuüben. 2 Die Gemeinde, in Samtgemeinden die 
Samtgemeinde, hat zu diesem Zweck eine oder mehrere 
Wahlkabinen aufzustellen oder einen gesonderten Raum 
verfügbar zu halten, in dem der Stimmzettel unbeobach-
tet gekennzeichnet und in den Stimmzettelumschlag ge-
legt werden kann. 3 Die Gemeinde, in Samtgemeinden die 
Samtgemeinde, nimmt den Wahlbrief entgegen, hält ihn 
unter Verschluss und übergibt ihn spätestens am Vormittag 
des Wahltages der Gemeindewahlleitung.

Fünftes Kapitel
Ermittlung, Feststellung und Bekanntgabe

des Wahlergebnisses

§ 54
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses      

im Wahlbezirk
(1) 1 Unverzüglich nach Beendigung der Wahlhandlung er-
mittelt der Wahlvorstand das Wahlergebnis. 2 Er stellt für die 
Wahl der Abgeordneten fest:

1.	 die Zahl der Wahlberechtigten,
2.	 die Zahl der Wählerinnen und Wähler,
3.	 die Zahl der gültigen und der ungültigen Stimmzettel,
4.	 die Stimmverteilung in der Aufgliederung nach § 34 

Abs. 1 NKWG und
5.	 die Zahl der gültigen Stimmen.

3 Für die Direktwahl stellt er die Zahlen nach Satz 2 Nrn. 1 
bis 3 und 5 sowie je Wahlvorschlag die Zahl der gültigen 
Stimmen fest.
(2) 1 Bei verbundenen Wahlen wird das Wahlergebnis für 
jede Wahl getrennt in der folgenden Reihenfolge ermittelt 
und festgestellt:

1.	 Wahl der Landrätin oder des Landrats oder Wahl der 
Regionspräsidentin oder des Regionspräsidenten,

2.	 Wahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters 
oder Wahl der Samtgemeindebürgermeisterin oder 
des Samtgemeindebürgermeisters, 

3.	 Kreiswahl oder Regionswahl,
4.	 Gemeindewahl und
5.	 Samtgemeindewahl.

2 Mit der Ermittlung des Ergebnisses der in der Reihenfolge 
nachfolgenden Wahl darf erst begonnen werden, wenn das 
Ergebnis der in der Reihenfolge vorgehenden Wahl festge-
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stellt ist.
§ 55

Zahl der Wählerinnen und Wähler
1 Vor dem Öffnen der Wahlurne werden die nicht benutzten 
Stimmzettel vom Wahlvorstand gesondert verwahrt. 2 So-
dann werden die Stimmzettel der Wahlurne entnommen 
und gezählt. 3 Zugleich werden die Stimmabgabevermerke 
im Wählerverzeichnis und, im Fall einer Direktwahl, auch 
die erhaltenen Wahlscheine gezählt. 4 Ergibt sich eine zu 
erklärende Abweichung, so ist nicht erneut zu zählen; die 
Abweichung ist in der Wahlniederschrift zu erläutern. 5 Er-
gibt sich nach erneuter Zählung eine Abweichung, so ist 
auch dies in der Wahlniederschrift anzugeben und, soweit 
möglich, zu erläutern. 6 In diesem Fall gilt die Zahl der in 
der Wahlurne enthaltenen Stimmzettel als Zahl der Wähle-
rinnen und Wähler.

§ 56
Zahl der Stimmen

(1) 1 Nachdem die Zahl der Wählerinnen und Wähler ermit-
telt worden ist, werden die abgegebenen Stimmen gezählt. 
2 Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher oder ein von 
ihr oder ihm bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands liest 
aus jedem Stimmzettel vor, für welche Listen oder Bewer-
berinnen oder Bewerber die Stimmen abgegeben worden 
sind; ein Vorsortieren gleich gekennzeichneter Stimmzettel 
ist zulässig. 3 Ausgesondert und bei diesem Zählvorgang 
nicht berücksichtigt werden

1.	 Stimmzettel, die nach § 57 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 ungül-
tig sind oder an deren Gültigkeit Zweifel besteht, 

2.	 Stimmzettel, bei denen fraglich ist, ob sich der Wäh-
ler	wille eindeutig erkennen lässt (§ 57 Abs. 2), und

3.	 Stimmzettel, die keine Kennzeichnung enthalten und 
daher ungültig sind (§ 57 Abs. 1 Nr. 6).

4 Die Stimmzettel nach Satz 2 und nach Satz 3 bleiben je-
weils gesondert bis zum Abschluss der Zählung.
(2) Das Vorlesen nach Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 1, das Vor-
sortieren von Stimmzetteln nach Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 
und das Aussondern der Stimmzettel nach Absatz 1 Satz 3 
wird durch ein von der Wahlvorsteherin oder dem Wahlvor-
steher bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands kontrolliert.
(3) 1 Anschließend beschließt der Wahlvorstand über die 
Gültigkeit der nach Absatz 1 Satz 3 Nrn. 1 und 2 ausge-
sonderten Stimmzettel sowie die Gültigkeit der auf ihnen 
abgegebenen Stimmen und stellt die Zahl der nach Absatz 
1 Satz 3 Nr. 3 ausgesonderten Stimmzettel fest. 2  Die Wahl-
vorsteherin oder der Wahlvorsteher gibt den Beschluss und 
die Feststellung mündlich bekannt. 3 Sie oder er vermerkt 
auf der Rückseite des nach Absatz 1 Satz 3 Nr. 1 oder 2 
ausgesonderten Stimmzettels, ob er für gültig oder ungül-
tig erklärt worden ist. 4 Ist der Stimmzettel für gültig erklärt 
worden, so ist auf ihm zu vermerken, für welche Liste oder 
welche Bewerberinnen oder Bewerber die gültigen Stim-
men zu zählen sind. 5 Die nach Absatz 1 Satz 3 Nrn. 1 und 
2 ausgesonderten Stimmzettel sind mit fortlaufenden Num-
mern zu versehen und der Wahlniederschrift beizufügen.     
6 Ebenfalls beizufügen ist der Stapel der nach Absatz 1 Satz 
3 Nr. 3 ausgesonderten Stimmzettel, deren Zahl auf dem 
Stapel zu vermerken ist. 
(4) 1 Ergibt sich bei der Stimmenzählung nach den Absätzen 
1 und 3, im Fall einer Wahl der Abgeordneten unter Einbe-
ziehung der Zähllisten (§ 58), eine rechnerische Unstimmig-
keit, so ist die Zählung ganz oder teilweise zu wiederholen. 
2 Auf Verlangen eines Mitglieds des Wahlvorstands vor der 
Unterzeichnung der Wahlniederschrift ist eine erneute Zäh-
lung durchzuführen.
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§ 57
Ungültige Stimmabgabe

(1) Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn er
1.	 nicht amtlich bereitgestellt oder für einen anderen 

Wahlbereich gültig ist,
2.	 für die Wahl der Abgeordneten mehr als drei Kenn-

zeichnungen enthält und ein Fall des § 30 a Abs. 1 
Satz 3 NKWG nicht vorliegt,

3.	 für die Direktwahl mehr als eine Kennzeichnung ent-	
hält,

4.	 den Willen der wählenden Person nicht eindeutig er-	
kennen lässt und bei der Wahl der Abgeordneten 
nicht wenigstens eine gültige Stimme enthält,

5.	 einen Zusatz oder einen Vorbehalt enthält oder
6.	 keine Kennzeichnung enthält.

(2) 1 Auf einem gültigen Stimmzettel für die Wahl der Ab-
geordneten ist eine einzelne Stimme ungültig, wenn der 
Wählerwille nicht eindeutig erkennbar ist. 2 Die Gültigkeit 
der übrigen Stimmen bleibt unberührt.
(3) 1 Ein Wahlbrief ist ungültig, wenn

1.	 er nicht rechtzeitig eingegangen ist,
2.	 er keinen gültigen Wahlschein enthält,
3.	 auf dem Wahlschein die vorgeschriebene Versiche-

rung an Eides statt fehlt,
4.	 weder der Wahlbrief noch der Stimmzettelumschlag 

verschlossen ist,
5.	 er mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht in glei-

cher Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen 
Versicherung an Eides statt versehene Wahlscheine 
enthält,

6.	 der Stimmzettel nicht in den zur Verfügung gestellten 
Stimmzettelumschlag gelegt ist oder

7.	 der Stimmzettelumschlag offensichtlich in einer das 
Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den üb-
rigen abweicht oder neben dem Stimmzettel einen 
fühlbaren Gegenstand enthält.

2 Bei verbundenen Wahlen gilt Satz 1 Nr. 5 nur, wenn die 
Wahlscheine für dieselben Wahlen gelten. 3 Die Einsender-
innen und Einsender ungültiger Wahlbriefe werden nicht als 
Wählerinnen und Wähler gezählt; ihre Stimmen gelten als 
nicht abgegeben.
(4) Enthält der Stimmzettelumschlag mehrere Stimmzettel 
derselben Wahl, so gelten diese Stimmzettel

1.	 bei Einbeziehung der Wahlbriefe in das Wahlergeb-
nis eines Wahlbezirks als ein ungültiger Stimmzettel, 
und

2.	 bei gesonderter Feststellung des Briefwahlergeb-
nisses
a)		als ein gültiger Stimmzettel, wenn sie gleich lau-

ten oder nur einer von ihnen gekennzeichnet ist, 
und

b)		als ein ungültiger Stimmzettel, wenn sie ungleich 
gekennzeichnet sind.

(5) 1 Ist der Stimmzettelumschlag leer, so gilt er als ungül-
tiger Stimmzettel. 2 Bei verbundenen Wahlen gilt dies für 
jede Wahl, für die die wählende Person wahlberechtigt ist.
(6) Ist eine wählende Person bei verbundenen Wahlen für 
mehrere Wahlen wahlberechtigt und enthält ihr Stimmzette-
lumschlag nicht für jede dieser Wahlen einen Stimmzettel, 
so gilt der Stimmzettelumschlag für die Wahlen, für die ein 
Stimmzettel fehlt, als ungültiger Stimmzettel.
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vgl. § 34 Abs. 2 NKWG

§ 58
Zählliste für die Wahl der Abgeordneten

(1) 1 Für die Wahl der Abgeordneten ist eine Zählliste für 
die gültigen Stimmen und die nach § 57 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 
ungültigen Stimmzettel von einem von der Wahlvorsteherin 
oder dem Wahlvorsteher bestimmten Mitglied des Wahlvor-
stands zu führen. 2 Die Zählliste soll nach dem Muster der 
Anlage 23 geführt werden.
(2) 1 Die Listenführerin oder der Listenführer verzeichnet 
jede aufgerufene gültige Stimme und die aufgerufenen un-
gültigen Stimmzettel sowie die festgestellte Zahl der nach   
§ 56 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 ausgesonderten, nach § 57 Abs. 
1 Nr. 6 ungültigen Stimmzettel in der Zählliste. 2 Die Zahlen 
der ungültigen Stimmzettel werden zusammengezählt.
(3) Die Zählliste wird von der Wahlvorsteherin oder dem 
Wahlvorsteher und der Listenführerin oder dem Listenfüh-
rer unterschrieben.
(4) Die Wahlleitung kann anordnen, dass eine Gegenzähl-
liste geführt wird.

§ 59
Behandlung der Wahlbriefe

(1) 1 Die Gemeindewahlleitung sammelt die Wahlbriefe 
ungeöffnet und hält sie unter Verschluss. 2 Sie vermerkt 
auf jedem am Wahltag nach Schluss der Wahlzeit einge-
henden Wahlbrief Tag und Uhrzeit des Eingangs, auf den 
vom nächsten Tag an eingehenden Wahlbriefen nur den 
Eingangstag. 3 Verspätet eingegangene Wahlbriefe wer-
den von der Gemeindewahlleitung ungeöffnet verpackt. 4 
Das Paket wird von ihr versiegelt, mit einer Inhaltsangabe 
versehen und für Unbefugte unzugänglich verwahrt, bis die 
Vernichtung der Wahlbriefe zugelassen ist.
(2) Für die Wahl der Abgeordneten ist ein Wahlbezirk zu 
bestimmen

1.	 für jeden Wahlbereich und
2.	 für jede Ortschaft, in der eine Ortsvorsteherin oder 

ein Ortsvorsteher zu bestimmen ist, es sei denn, 
dass nach § 96 Abs. 1 Satz 2 NKomVG für deren 
oder dessen Bestimmung in der Hauptsatzung ein 
abweichendes Verfahren geregelt ist, für das eine 
getrennte Ermittlung des Wahlergebnisses in der 
Ortschaft nicht erforderlich ist.

(3) 1 Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemeinde, 
kann im Einvernehmen mit der Gemeindewahlleitung eine 
gesonderte Feststellung des Briefwahlergebnisses anord-
nen, wenn mehr als 50 Wahlbriefe eingegangen sind. 2 Für 
die Wahl der Abgeordneten kann eine gesonderte Feststel-
lung nach Satz 1 nur für die Wahlbereiche angeordnet wer-
den, für die mehr als 50 Wahlbriefe eingegangen sind.
(4) Die Gemeindewahlleitung übergibt den Wahlvorständen 
der nach § 34 Abs. 2 Satz 1 NKWG bestimmten Wahlbe-
zirke oder den Briefwahlvorständen die Wahlbriefe und das 
Verzeichnis der ungültigen Wahlscheine mit den Nachträ-
gen oder der Mitteilung, dass kein Wahlschein ungültig ist.
(5) 1 Wenn die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter vor dem 21. Tag nach der Wahl feststellt, dass infolge 
einer Naturkatastrophe oder eines ähnlichen Ereignisses 
höherer Gewalt die regelmäßige Beförderung von Briefen 
gestört war, so gelten die dadurch betroffenen Wahlbriefe, 
die nach dem Poststempel spätestens am zweiten Tag vor 
der Wahl zur Post gegeben worden sind, als rechtzeitig ein-
gegangen. 2 Ist eine Feststellung nach Satz 1 getroffen, so 
hat die Gemeindewahlleitung die Wahlbriefe unverzüglich 
auszusondern und dem Wahlvorstand zur nachträglichen 
Feststellung des Wahlergebnisses zu übergeben. 3 Für die 
nachträgliche Feststellung gelten die Absätze 2 bis 4 ent-
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sprechend. 4 Eine nachträgliche Feststellung unterbleibt, 
wenn für sie nicht mindestens 50 Wahlbriefe eines Wahlbe-
reichs vorliegen. 5 Im Fall einer Direktwahl trifft die Feststel-
lung nach Satz 1 die Wahlleitung.

§ 60
Einbeziehung der Wahlbriefe in das Wahlergebnis    

des Wahlbezirks
(1) Der Wahlvorstand des nach § 34 Abs. 2 Satz 1 NKWG 
bestimmten Wahlbezirks hat die ihm von der Gemeinde-
wahlleitung übergebenen Wahlbriefe nach Ablauf der Wahl-
zeit, bevor die Wahlurne geöffnet wird, einzeln zu öffnen 
sowie den Wahlschein und den Stimmzettelumschlag zu 
entnehmen.
(2) 1 Ist der Wahlschein in dem Verzeichnis der ungültigen 
Wahlscheine aufgeführt oder kommt die Ungültigkeit des 
Wahlbriefs nach § 57 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 2 bis 7, auch in 
Verbindung mit Satz 2, in Betracht, so sind die betroffenen 
Wahlbriefe mit Inhalt unter Kontrolle der Wahlvorsteherin 
oder des Wahlvorstehers auszusondern und später gemäß 
Absatz 3 zu behandeln. 2 Die aus den gültigen Wahlbriefen 
entnommenen Stimmzettelumschläge werden geöffnet und 
die Stimmzettel uneingesehen in gefaltetem Zustand in die 
Wahlurne gelegt. 3 Die Wahlscheine werden gesammelt.
(3) 1 Der Wahlvorstand beschließt über die Gültigkeit der 
nach Absatz 2 Satz 1 ausgesonderten Wahlbriefe. 2 Die un-
gültigen Wahlbriefe sind mit Inhalt auszusondern, mit einem 
Vermerk über den Ungültigkeitsgrund zu versehen, wieder 
zu verschließen, fortlaufend zu nummerieren und der Er-
gänzung zur Wahlniederschrift in einem versiegelten Paket 
beizufügen.
(4) 1 Enthält bei verbundenen Wahlen der Stimmzettelum-
schlag den Stimmzettel einer Wahl, für die der Wahlschein 
nicht gilt, so ist dieser Stimmzettel auszusondern. 2 Er ist 
uneingesehen in den Stimmzettelumschlag zu legen, dieser 
ist mit einem Vermerk über den Grund der Aussonderung 
zu versehen, wieder zu verschließen und in das in Absatz 
3 Satz 2 genannte Paket einzubeziehen. 3 Im Fall des § 57 
Abs. 4 Nr. 1 ist entsprechend zu verfahren.
(5) Die Gemeindewahlleitung kann zulassen, dass der 
Wahlvorstand die ihm übergebenen Wahlbriefe schon vor 
Ablauf der Wahlzeit nach den Absätzen 1 bis 4 behandelt, 
wenn dies nach der Zahl der Wahlbriefe angezeigt erscheint 
und den ungestörten Ablauf der Wahlhandlung nicht beein-
trächtigt.

§ 61
Gesonderte Ermittlung und Feststellung                     

des Briefwahlergebnisses
(1) Der Briefwahlvorstand hat die ihm von der Gemeinde-
wahlleitung übergebenen Wahlbriefe in entsprechender An-
wendung des § 60 Abs. 1 und 2 zu behandeln; abweichend 
von § 60 Abs. 2 Satz 2 sind jedoch die aus den gültigen 
Wahlbriefen entnommenen Stimmzettelumschläge ungeöff-
net in eine Wahlurne zu legen.
(2) 1 Der Briefwahlvorstand beschließt über die Gültigkeit 
der nach § 60 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 aus-
gesonderten Wahlbriefe. 2 Die ungültigen Wahlbriefe sind 
in entsprechender Anwendung des § 60 Abs. 3 Satz 2 zu 
behandeln und in einem versiegelten Paket der Wahlnie-
derschrift beizufügen.
(3) 1 Nachdem alle Stimmzettelumschläge gemäß Absatz 1 
in die Wahlurne gelegt worden sind, jedoch nicht vor Ablauf 
der Wahlzeit, ermittelt der Wahlvorstand das Wahlergebnis. 
2 Er stellt es gemäß § 54 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ohne die Zahl 
der Wahlberechtigten fest.
(4) 1 § 60 Abs. 4 Sätze 1 und 2 ist entsprechend anzuwen-
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den, auch auf die nach § 57 Abs. 4 Nr. 2 Buchst b als un-
gültig geltenden Stimmzettel. 2 Die Zahlen der nach § 57 
Abs. 4 Nr. 2 Buchst b, Abs. 5 und 6 als ungültig geltenden 
Stimmzettel sind in der Wahlniederschrift zu vermerken.
(5) 1 Gilt bei verbundenen Wahlen der Wahlschein nicht für 
alle Wahlen, so wird der ungeöffnete Stimmzettelumschlag 
abweichend von Absatz 1 nicht in die Wahlurne gelegt, son-
dern von einem dafür von der Wahlvorsteherin oder dem 
Wahlvorsteher bestimmten Mitglied des Wahlvorstands ver-
wahrt. 2 Vor der Stimmenzählung nach § 56 werden den 
nach Satz 1 verwahrten Stimmzettelumschlägen die Stimm-
zettel entnommen und uneingesehen in gefaltetem Zustand 
in eine leere Wahlurne gelegt. 3 Zusätzlich werden etwa 50 
andere Stimmzettel derselben Wahl, die den Stimmzette-
lumschlägen entnommen worden sind, in die Wahlurne ge-
legt und die Stimmzettel vermengt.
(6) 1 Die Gemeindewahlleitung kann zulassen, dass die 
Stimmzettelumschläge abweichend von Absatz 1 Halbsatz 
2 vor dem Einlegen in die Wahlurne geöffnet werden, da-
mit nach Ablauf der Wahlzeit frühzeitig mit der Zählung der 
Stimmen begonnen werden kann. 2 Vor und bei dem Einle-
gen der geöffneten Stimmzettelumschläge in die Wahlurne 
dürfen diese nicht eingesehen und die Stimmzettel nicht 
entnommen werden.

§ 62
Bekanntgabe des Wahlergebnisses im Wahlbezirk    

und Bekanntgabe des Briefwahlergebnisses
1 Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher gibt das 
Wahlergebnis im Wahlbezirk oder das gesondert festge-
stellte Briefwahlergebnis im Anschluss an die Feststel-
lungen mündlich bekannt. 2 Es darf vor Unterzeichnung der 
Wahlniederschrift von den Mitgliedern des Wahlvorstands 
außer der Gemeindewahlleitung anderen öffentlichen Stel-
len nicht mitgeteilt werden.

§ 63
Schnellmeldungen, vorläufige Wahlergebnisse

(1) 1 Sobald das Wahlergebnis im Wahlbezirk festgestellt 
worden ist, meldet es die Wahlvorsteherin oder der Wahl-
vorsteher auf dem schnellsten Weg der Gemeindewahllei-
tung. 2 In der Schnellmeldung sind die Angaben zu machen, 
die in Nummer 4 des Musters der Wahlniederschrift (§ 64) 
einzutragen sind, oder es ist das Muster der Anlage 24 zu 
verwenden. 3 Bei verbundenen Wahlen ist das Ergebnis 
jeder Wahl der Gemeindewahlleitung sogleich nach seiner 
Feststellung mitzuteilen. 4 Für das gesondert festgestellte 
Briefwahlergebnis gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend.
(2) 1 Die Gemeindewahlleitung einer kreis- oder regions-
angehörigen Gemeinde errechnet auf der Grundlage der 
Schnellmeldungen der Wahlvorsteherinnen und Wahl-
vorsteher das vorläufige Ergebnis der Kreiswahl oder der 
Regionswahl in der Gemeinde. 2 Die Gemeindewahlleitung 
einer Gemeinde, die nicht Mitgliedsgemeinde einer Samt-
gemeinde ist, teilt das nach Satz 1 errechnete Ergebnis auf 
dem schnellsten Weg nach dem Muster der Anlage 24 der 
Kreiswahlleitung oder der Regionswahlleitung mit. 3 Die Ge-
meindewahlleitung einer Gemeinde, die Mitgliedsgemeinde 
einer Samtgemeinde ist, teilt das nach Satz 1 errechnete 
Ergebnis auf dem schnellsten Weg nach dem Muster der 
Anlage 24 der Samtgemeindewahlleitung mit.    4 Die Samt-
gemeindewahlleitung errechnet auf der Grundlage der 
Schnellmeldungen der Gemeindewahlleitungen das vorläu-
fige Ergebnis der Kreiswahl in der Samtgemeinde und teilt 
es auf dem schnellsten Weg nach dem Muster der Anlage 
24 der Kreiswahlleitung mit. 5 Das vorläufige Ergebnis der 
Kreiswahl oder der Regionswahl ist nach Wahlbereichen 
zu gliedern, wenn Teile der Gemeinde zu verschiedenen 
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Wahlbereichen für die Kreiswahl oder die Regionswahl ge-
hören.
(3) Die Kreiswahlleitung oder die Regionswahlleitung er-
rechnet auf der Grundlage der Schnellmeldungen der Ge-
meindewahlleitungen und der Samtgemeindewahlleitungen 
das vorläufige Ergebnis der Kreiswahl oder der Regions-
wahl und teilt es auf dem schnellsten Weg nach dem Mu-
ster der Anlage 25 der Landeswahlleiterin oder dem Lan-
deswahlleiter mit.
(4) Die Gemeindewahlleitung der kreisfreien Stadt errech-
net auf der Grundlage der Schnellmeldungen der Wahlvor-
stände das vorläufige Ergebnis der Gemeindewahl und teilt 
es auf dem schnellsten Weg nach dem Muster der Anlage 
25 der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter mit.
(5) 1 Die Gemeindewahlleitung der kreis- oder regions-
angehörigen Gemeinde errechnet auf der Grundlage der 
Schnellmeldungen der Wahlvorstände das vorläufige Er-
gebnis der Gemeindewahl. 2 Die Gemeindewahlleitung ei-
ner Gemeinde, die nicht Mitgliedsgemeinde einer Samtge-
meinde ist, teilt das nach Satz 1 errechnete Ergebnis auf 
dem schnellsten Weg der Kreiswahlleitung oder der Regi-
onswahlleitung mit. 3 Die Gemeindewahlleitung einer Ge-
meinde, die Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde ist, teilt 
das nach Satz 1 errechnete Ergebnis auf dem schnellsten 
Weg der Samtgemeindewahlleitung mit. 4 Die Samtgemein-
dewahlleitung fasst die Schnellmeldungen der Gemeinde-
wahlleitungen zusammen und teilt das zusammengefasste 
Ergebnis auf dem schnellsten Weg der Kreiswahlleitung 
mit. 5 Die Kreiswahlleitung oder die Regionswahlleitung 
fasst die Schnellmeldungen der Gemeindewahlleitungen 
und der Samtgemeindewahlleitungen zusammen und teilt 
das zusammengefasste Ergebnis auf dem schnellsten Weg 
der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter mit.         
6 Die Schnellmeldungen nach den Sätzen 2 bis 5 werden 
nach dem Muster der Anlage 25 erstattet.
(6) Die Mitteilung der vorläufigen Ergebnisse der Samtge-
meindewahl und der Direktwahl regelt die Wahlleitung.
(7) Die Wahlleitung macht das vorläufige Wahlergebnis be-
kannt.
(8) 1 Bei allgemeinen Neuwahlen errechnet die Landeswahl-
leiterin oder der Landeswahlleiter ein vorläufiges Gesamt-
ergebnis der Gemeindewahlen und der Kreiswahlen und 
macht die vorläufigen Gesamtergebnisse bekannt. 2 Das 
vorläufige Gesamtergebnis der Regionswahl ist in das vor-
läufige Gesamtergebnis der Kreiswahlen einzubeziehen.

§ 64
Wahlniederschrift

(1) Über die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk wird von der 
Schriftführerin oder dem Schriftführer eine Wahlnieder-
schrift nach dem Muster der Anlage 26 oder 26 a gefertigt 
und von allen anwesenden Mitgliedern des Wahlvorstands 
unterzeichnet.
(2) Sind die Wahlbriefe in das Wahlergebnis des Wahlbe-
zirks einbezogen worden, so wird zur Wahlniederschrift 
eine Ergänzung nach dem Muster der Anlage 27 gefertigt 
und von allen anwesenden Mitgliedern des Wahlvorstands 
unterzeichnet.
(3) Über die gesonderte Ermittlung und Feststellung des 
Briefwahlergebnisses wird von der Schriftführerin oder dem 
Schriftführer eine Wahlniederschrift nach dem Muster der 
Anlage 28 oder 28a gefertigt und von allen anwesenden 
Mitgliedern des Briefwahlvorstands unterzeichnet.
(4) Bei verbundenen Wahlen werden das Paket nach § 60 
Abs. 3 Satz 2, auch in Verbindung mit § 61 Abs. 2 Satz 2, 
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und die Wahlbriefe, über die der Wahlvorstand nach § 60 
Abs. 3 Satz 1 oder § 61 Abs. 2 Satz 1 beschlossen hat, der 
Wahlniederschrift über die Kreiswahl oder die Regionswahl 
beigefügt.
(5) 1 In der Gemeinde, die nicht einer Samtgemeinde ange-
hör, übergibt

1.	 die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher die 
Wahlniederschrift mit den Anlagen unverzüglich der 
Gemeinde, die sie unverzüglich der Gemeindewahl-
leitung zuleitet, und

2.	 die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher des 
Briefwahlvorstands die Wahlniederschrift mit den An-
lagen unmittelbar der Gemeindewahlleitung.

2 In der Gemeinde, die nicht einer Samtgemeinde ange-
hört, übersendet die Gemeindewahlleitung unverzüglich 
der Kreiswahlleitung die Wahlniederschriften für die Kreis-
wahl oder für die Wahl der Landrätin oder des Landrats 
mit den Anlagen. 3 Ist die Gemeinde in mehrere Wahlbe-
zirke eingeteilt oder ist das Ergebnis der Briefwahl geson-
dert festgestellt worden, so fügt die Gemeindewahlleitung 
eine Zusammenstellung der Wahlergebnisse der einzelnen 
Wahlbezirke einschließlich des Briefwahlergebnisses nach 
dem Muster der Anlage 29 bei. 4 Die Sätze 2 und 3 gelten 
für die Regionswahl und die Wahl der Regionspräsidentin 
oder des Regionspräsidenten entsprechend.
(6) 1 In der Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde über-
gibt die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher die Wahl-
niederschrift mit den Anlagen unverzüglich der Samtge-
meinde. 2 Die Samtgemeinde leitet die Wahlniederschriften 

1.	 für die Gemeindewahl, die Kreiswahl und die Wahl 
der  Landrätin oder des Landrats der Gemeindewahl-
leitung  und

2.	 für die Samtgemeindewahl und die Wahl der Samt-
ge	meindebürgermeisterin oder des Samtgemeinde-
bürgermeisters der Samtgemeindewahlleitung

zu. 3 Absatz 5 Satz 1 Nr. 2, Sätze 2 und 3 gilt für die Wahlen 
in Samtgemeinden entsprechend.
(7) 1 Die Wahlniederschriften verwahrt die Kommune für die 
Wahlen in ihrem Wahlgebiet. 2 Für die Gemeindewahlen in 
Mitgliedsgemeinden einer Samtgemeinde werden sie von 
der Samtgemeinde verwahrt.
(8) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher, die Wahl-
leitung und die Kommune haben sicherzustellen, dass die 
Wahlniederschriften mit den Anlagen Unbefugten nicht zu-
gänglich sind.

§ 65
Übergabe und Verwahrung von Wahlunterlagen

(1) 1 Hat der Wahlvorstand oder der Briefwahlvorstand 
seine Aufgaben erledigt, so verpackt die Wahlvorsteherin 
oder der Wahlvorsteher jeweils getrennt die Stimmzettel 
und Wahlscheine, die nicht der Wahlniederschrift beigefügt 
sind. 2 Sie oder er versiegelt die Pakete, versieht sie mit ei-
ner Inhaltsangabe und übergibt sie der Gemeinde, in Samt-
gemeinden der Samtgemeinde. 3 Bis zur Übergabe hat die 
Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher sicherzustellen, 
dass die Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich sind.
(2) Bei verbundenen Wahlen sind die Stimmzettel der ein-
zelnen Wahlen getrennt zu verpacken.
(3) 1 Die Gemeinde, in Mitgliedsgemeinden von Samtge-
meinden die Samtgemeinde, verwahrt die Pakete, bis ihre 
Vernichtung zugelassen ist. 2 Sie hat sicherzustellen, dass 
die Pakete Unbefugten nicht zugänglich sind.
(4) 1 Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher des Wahl-
bezirks übergibt der Gemeinde, in Mitgliedsgemeinden von 
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§ 35
Feststellung des Wahlergebnisses                                 

in den Wahlbereichen
Der Wahlausschuss stellt für jeden Wahlbereich folgende 
Stimmenzahlen fest:

1.	 Zahl der für jede Liste abgegebenen Stimmen,
2.	 Zahl der für jede Listenbewerberin oder jeden Listen-

bewerber abgegebenen Stimmen,
3.	 Zahl der für alle Listenbewerberinnen und Listenbe-

werber einer Liste abgegebenen Stimmen (Summe 
der Stimmenzahl nach Nummer 2),

4.	 Gesamtzahl der für jede Liste und ihre Bewerbe-
rinnen und Bewerber abgegebenen Stimmen (Sum-
me der Stimmenzahlen nach den Nummern 1 und 3),

5.	 Zahl der für jeden Einzelwahlvorschlag abgegebenen 
Stimmen.

§ 36
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlgebiet      

mit einem Wahlbereich
(1) Der Wahlausschuss stellt die nach § 35 festgestellten 
Stimmenzahlen als Wahlergebnis im Wahlgebiet fest.
(2) 1 Die im Wahlgebiet zu vergebenden Sitze werden nach 
Maßgabe der Sätze 2 bis 5 auf die Wahlvorschläge verteilt. 
2 Die Zahl der gültigen Stimmen, die ein Wahlvorschlag er-
halten hat, wird mit der Gesamtzahl der zu vergebenden 
Sitze vervielfacht und durch die Zahl der gültigen Stimmen 
für alle Wahlvorschläge geteilt. 3 Jeder Wahlvorschlag er-
hält zunächst so viele Sitze, wie ganze Zahlen auf ihn ent-
fallen. 4 Die weiteren noch zu vergebenden Sitze sind den 
Wahlvorschlägen in der Reihenfolge der höchsten Zahlen-
bruchteile zuzuteilen. 5 Bei gleichen Zahlenbruchteilen ent-
scheidet das von der Wahlleitung zu ziehende Los. 6 Bei 
Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen wird als 
Stimmenzahl des Wahlvorschlages die Gesamtzahl der für 
die Liste und für ihre Bewerberinnen und Bewerber abgege-
benen Stimmen (§ 35 Nr. 4) zugrunde gelegt.
(3) 1 Erhält bei der Verteilung der Sitze nach Absatz 2 der 
Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe, der mehr 
als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat, nicht mehr 
als die Hälfte der insgesamt zu vergebenden Sitze, so wird 
ihm von den nach Zahlenbruchteilen zu vergebenden Sitzen 
abweichend von Absatz 2 Sätze 4 und 5 vorab ein weiterer 
Sitz zugeteilt. 2 Die weiteren zu vergebenden Sitze werden 
nach Absatz 2 Sätze 4 und 5 zugeteilt.
(4) Die auf den Wahlvorschlag einer Partei oder Wähler-
gruppe entfallenden Sitze werden auf ihre Liste und auf die 
Gesamtheit derjenigen ihrer Listenbewerberinnen und Lis-
tenbewerber, die Stimmen erhalten haben, nach Absatz 2 
Sätze 2 bis 5 verteilt.
(5) 1 Die Sitze, die nach Absatz 4 auf die Gesamtheit der 

Samtgemeinden der Samtgemeinde, die einbehaltenen 
Wahlbenachrichtigungen und die nach § 42 übergebenen 
Gegenstände. 2 Wurden die Wahlbriefe in das Wahlergebnis 
des Wahlbezirks einbezogen, so sind auch das Verzeichnis 
der ungültigen Wahlscheine und die Nachträge dazu oder 
die Mitteilung, dass die Ungültigkeit von Wahlscheinen 
nicht festgestellt wurde, an die Gemeinde, in Mitgliedsge-
meinden von Samtgemeinden an die Samtgemeinde, zu 
übergeben.
(5) Die Wahlvorsteherin oder der Wahlvorsteher des Brief-
wahlvorstands übergibt der Gemeinde, in Mitgliedsgemein-
den von Samtgemeinden der Samtgemeinde, die Unterla-
gen nach Absatz 4 Satz 2 und die nach § 42 übergebenen 
Gegenstände.

§ 66
Feststellung des Wahlergebnisses                               

für die Wahl der Abgeordneten in den Wahlbereichen 
und im Wahlgebiet

(1) 1 Die Wahlleitung prüft, ob die Wahlniederschriften voll-
ständig und ordnungsgemäß gefertigt sind. 2 Sie stellt auf 
der Grundlage der Wahlniederschriften das endgültige 
Wahlergebnis für das Wahlgebiet getrennt nach Wahlbezir-
ken und Wahlbereichen unter Einbeziehung der gesondert 
festgestellten Briefwahlergebnisse zusammen und teilt es 
dem Wahlausschuss mit. 3 Ergeben sich aus der Wahlnie-
derschrift oder aus sonstigen Umständen Bedenken gegen 
die Ordnungsmäßigkeit der Wahlhandlung, so klärt die 
Wahlleitung den Sachverhalt auf, soweit dies bis zur Sit-
zung des Wahlausschusses möglich ist. 4 Sie erstellt die 
für die Sitzverteilung (§§ 36 und 37 NKWG) erforderlichen 
Berechnungen und teilt sie dem Wahlausschuss mit.
(2) Der Wahlausschuss stellt auf der Grundlage der Mittei-
lungen der Wahlleitungen nach Absatz 1 Sätze 2 und 4 das 
Ergebnis der Wahl in den Wahlbereichen und im Wahlge-
biet wie folgt fest:

1.	 die Zahl der Wahlberechtigten,
2.	 die Zahl der Wählerinnen und Wähler,
3.	 die Zahl der gültigen und der ungültigen Stimmzettel,
4.	 die Stimmenverteilung im Wahlbereich in der Aufglie-

derung nach § 35 NKWG sowie die Stimmenvertei-
lung im Wahlgebiet nach § 36 Abs. 1 oder § 37 Abs. 
1 NKWG,

5.	 die Zahl der gültigen Stimmen,
6.	 die Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge und 

auf die Bewerberinnen und Bewerber,
7.	 die Ersatzpersonen und ihre Reihenfolge für die 

durch Personenwahl gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber und

8.	 die Ersatzpersonen und ihre Reihenfolge für die 
durch Listenwahl gewählten Bewerberinnen und Be-
werber.

(3) 1 Der Wahlausschuss ist berechtigt, Rechenfehler des 
Wahlvorstands und Zuordnungen von Stimmen zu be-
richtigen sowie über die Gültigkeit von Stimmzetteln und 
Stimmen abweichend vom Wahlvorstand zu beschließen. 
2 Verbleiben Zweifel an der Gültigkeit von Stimmen und 
Stimmzetteln, so wird dies in der Sitzungsniederschrift ver-
merkt.
(4) 1 Über die Feststellung des Wahlergebnisses wird eine 
Niederschrift nach dem Muster der Anlage 30 oder 31 ge-
fertigt. 2 Der Niederschrift werden die Zusammenstellung 
des Wahlergebnisses nach Absatz 1 Satz 2 und die Be-
rechnungen für die Sitzverteilung nach Absatz 1 Satz 4 bei-
gefügt. 3 Die Gemeindewahlleitung der kreisangehörigen 
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Listenbewerberinnen und Listenbewerber eines Wahlvor-
schlages entfallen, werden den Bewerberinnen und Bewer-
bern mit den höchsten Stimmenzahlen zugeteilt. 2 Ist eine 
Bewerberin oder ein Bewerber verstorben oder hat sie oder 
er die Wählbarkeit verloren, so wird der auf sie oder ihn ent-
fallende Sitz der Bewerberin oder dem Bewerber, die oder 
der bei der Sitzverteilung bisher unberücksichtigt geblieben 
ist, mit derselben oder der nächst höchsten Stimmenzahl 
zugeteilt. 3 Wird der Tod oder der Verlust der Wählbarkeit 
erst nach der Feststellung des Wahlergebnisses bekannt, 
so findet § 44 Anwendung. 4 Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das von der Wahlleitung zu ziehende Los. 5 Sind 
nach den Sätzen 1 und 2 mehr Sitze zu verteilen, als Lis-
tenbewerberinnen und Listenbewerber vorhanden sind, die 
Stimmen erhalten haben, so gehen die weiteren Sitze auf 
die Liste über.
(6) 1 Die auf die Liste einer Partei oder Wählergruppe nach 
Absatz 4 entfallenden oder nach Absatz 5 Satz 5 überge-
henden Sitze werden den Listenbewerberinnen und Lis-
tenbewerbern in der Reihenfolge zugeteilt, in der sie in der 
Liste aufgeführt sind. 2 Außer Betracht bleiben die Bewerbe-
rinnen oder Bewerber, die nach Absatz 5 einen Sitz erhalten 
haben, verstorben sind oder die Wählbarkeit verloren ha-
ben. 3 Absatz 5 Satz 3 gilt entsprechend.
(7) Ergibt die Berechnung nach den Absätzen 2 und 3 mehr 
Sitze für einen Wahlvorschlag, als er Bewerberinnen und 
Bewerber aufweist, so bleiben die übrigen Sitze bis zum Ab-
lauf der Wahlperiode unbesetzt.
(8) Der Wahlausschuss stellt fest, welche Bewerberinnen 
und Bewerber Sitze erhalten.

§ 37
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlgebiet        

mit mehreren Wahlbereichen
(1) 1 Aufgrund der Wahlergebnisse nach § 35 stellt der 
Wahlausschuss

1.	 die Gesamtstimmenzahl einer jeden Partei oder 
Wählergruppe und

2.	 die Stimmenzahl eines jeden Einzelwahlvorschlages
als Wahlergebnis im Wahlgebiet fest. 2 Dabei werden für 
Parteien und Wählergruppen die für ihre Listen und ihre Be-
werberinnen und Bewerber abgegebenen Stimmen zusam-
mengefasst (§ 35 Nr. 4).
(2) Die im Wahlgebiet zu vergebenden Sitze werden den 
Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschlägen auf-
grund ihrer Gesamtstimmenzahlen (Absatz 1) nach dem 
Verfahren gemäß § 36 Abs. 2 und 3 zugeteilt.
(3) Die einer Partei oder Wählergruppe nach Absatz 2 im 
Wahlgebiet zugefallenen Sitze werden ihren Wahlvorschlä-
gen in den einzelnen Wahlbereichen entsprechend dem 
Verfahren nach § 36 Abs. 2 zugeteilt.
(4) Die Zuweisung der nach Absatz 3 auf den Wahlvor-
schlag einer Partei oder Wählergruppe entfallenen Sitze an 
die Bewerberinnen und Bewerber dieses Wahlvorschlages 
richtet sich nach § 36 Abs. 4 bis 6.
(5) 1 Ergibt die Berechnung nach Absatz 3 mehr Sitze für 
einen Wahlvorschlag, als Bewerberinnen und Bewerber auf 
ihm vorhanden sind, so erhalten die übrigen Sitze diejeni-
gen Bewerberinnen und Bewerber auf den Wahlvorschlä-
gen dieser Partei oder Wählergruppe in den anderen Wahl-
bereichen, die dort keinen Sitz erhalten. 2 Die Sitze werden 
an diese Bewerberinnen und Bewerber in der Reihenfolge 
der höchsten Stimmenzahlen vergeben. 3 Bei gleichen 
Stimmenzahlen entscheidet das durch die Wahlleitung zu 
ziehende Los.
(6) Der Wahlausschuss stellt fest, auf welche Bewerbe-

Gemeinde und die Samtgemeindewahlleitung übersendet 
der Kreiswahlleitung und die Gemeindewahlleitung der re-
gionsangehörigen Gemeinde übersendet der Regionswahl-
leitung unverzüglich eine Ausfertigung der Niederschrift.
(5) 1 Die Wahlleitung weist die gewählte Person in der Be-
nachrichtigung über die Wahl auf § 40 Abs. 1 Sätze 2 bis 6 
NKWG hin. 2 Die Benachrichtigung über die Wahl ist zuzu-
stellen. 3 Wird die Benachrichtigung vor Beginn der Wahl-
periode zugestellt, so weist die Wahlleitung ferner darauf 
hin, dass die Mitgliedschaft in der Vertretung mit Annahme 
der Wahl, frühestens aber mit dem Beginn der Wahlperiode 
beginnt.
(6) Die Wahlleitung macht das Wahlergebnis mit folgenden 
Mindestangaben öffentlich bekannt:

1.	 die Zahl der Wahlberechtigten, der Wählerinnen und 
Wähler sowie der gültigen und ungültigen Stimmzet-
tel,

2.	 die Stimmen- und Sitzverteilung,
3.	 die Namen der gewählten Bewerberinnen und Be-

werber und
4.	 die Namen der Ersatzpersonen in der festgestellten 

Reihenfolge und der Aufgliederung nach Absatz 2 
Nrn. 7 und 8.

(7) Die Bekanntmachung nach Absatz 6 ist
1.	 von der Wahlleitung des Landkreises, der Region 

Hannover, der kreisfreien Stadt oder der großen 
selbständigen Stadt der Landeswahlleiterin oder 
dem Landeswahlleiter und dem Fachministerium,

2.	 von der Gemeindewahlleitung der kreisangehörigen 
Gemeinde, die keine große selbständige Stadt ist, 
dem Landkreis,

3.	 von der Samtgemeindewahlleitung dem Landkreis 
und

4.	 von der Gemeindewahlleitung der regionsangehöri-
gen Gemeinde der Region Hannover

zur Kenntnis zu geben.
(8) 1 Eine Hauptzusammenstellung nach dem Muster der 
Anlagen 32 und 33 fertigt

1.	 die Gemeindewahlleitung der kreisfreien Stadt über 
das Ergebnis der Gemeindewahl,

2.	 die Kreiswahlleitung über das Ergebnis der Kreis-
wahl und der Gemeindewahlen in den zum Landkreis 
gehörenden Gemeinden und

3.	 die Regionswahlleitung über das Ergebnis der Re-
gionswahl und der Gemeindewahlen in den zu der 
Region Hannover gehörenden Gemeinden.

2 Die Wahlleitungen übersenden der Landeswahlleiterin 
oder dem Landeswahlleiter unverzüglich zwei Ausferti-
gungen der Hauptzusammenstellung.
(9) Für die Meldung des Ergebnisses der Samtgemeinde-
wahl kann die Landeswahlleiterin oder der Landeswahllei-
ter zusätzliche Regelungen treffen.
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rinnen und Bewerber Sitze entfallen sind.
§ 38

Ersatzpersonen
(1) Die nicht gewählten Bewerberinnen und Bewerber des 
Wahlvorschlages einer Partei oder Wählergruppe sind Er-
satzpersonen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber 
dieses Wahlvorschlages.
(2) 1 Ersatzpersonen für die durch Personenwahl gewählten 
Bewerberinnen und Bewerber (§ 36 Abs. 5 Sätze 1 und 2, 
§ 37 Abs. 4) sind die nicht gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber des Wahlvorschlages, die mindestens eine Stim-
me erhalten haben. 2 Ihre Reihenfolge richtet sich nach der 
Höhe der auf sie entfallenen Stimmenzahlen. 3 Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das durch die Wahlleitung zu 
ziehende Los.
(3) 1 Ersatzpersonen für die durch Listenwahl gewählten 
Bewerberinnen und Bewerber (§ 36 Abs. 6, § 37 Abs. 4) 
sind alle nicht gewählten Bewerberinnen und Bewerber des 
Wahlvorschlages. 2 Ihre Reihenfolge richtet sich nach der 
im Wahlvorschlag angegebenen Reihenfolge.
(4) Die Ersatzpersonen nach Absatz 3 sind in der im Wahl-
vorschlag angegebenen Reihenfolge nachrangige Ersatz-
personen für die durch Personenwahl gewählten Bewerbe-
rinnen und Bewerber desselben Wahlvorschlages.
(5) 1 In einem Wahlgebiet mit mehreren Wahlbereichen sind 
auch die nicht gewählten Bewerberinnen und Bewerber der 
Wahlvorschläge der Partei oder Wählergruppe in den ande-
ren Wahlbereichen Ersatzpersonen. 2 Sie sind gegenüber 
den Ersatzpersonen nach den Absätzen 2 bis 4 nachrangig 
zu berücksichtigen; ihre Reihenfolge richtet sich nach der 
Höhe der auf sie entfallenen Stimmenzahlen. 3 Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das durch die Wahlleitung zu 
ziehende Los.
(6) Der Wahlausschuss stellt die Reihenfolge der Ersatz-
personen fest.

§ 39
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

Die Wahlleitung gibt das Wahlergebnis und die Namen der 
gewählten Bewerberinnen und Bewerber sowie die Namen 
der Ersatzpersonen in der festgestellten Reihenfolge öffent-
lich bekannt.

§ 40
Annahme der Wahl

(1) 1 Die Wahlleitung benachrichtigt die gewählten Per-
sonen über ihre Wahl mit der Aufforderung, ihr innerhalb 
einer Woche nach Zugang der Benachrichtigung mitzutei-
len, ob sie die Wahl annehmen. 2 Die Erklärung ist gegenü-
ber der Wahlleitung schriftlich abzugeben. 3 Die schriftliche 
Erklärung der Annahme kann der Wahlleitung auch durch 
Fernkopie übermittelt werden; abweichend von § 52 a ist 
die Vorlage des Originals nicht erforderlich. 4 Die Wahl gilt 
mit Beginn des nächsten Tages nach Ablauf der Frist als an-
genommen, wenn die Erklärung nicht oder nicht fristgerecht 
erfolgt. 5 Eine Annahme unter Vorbehalt gilt als Ablehnung. 6 

Eine Ablehnung kann nicht widerrufen werden.
(2) 1 Ist eine Person in demselben Wahlgebiet gleichzeitig 
durch Direktwahl und als Abgeordnete oder Abgeordneter 
gewählt, so benachrichtigt die Wahlleitung sie mit der Auf-
forderung, ihr innerhalb einer Woche nach Zugang der Be-
nachrichtigung mitzuteilen, ob sie die Wahl als Abgeordnete 
oder Abgeordneter oder die Wahl in das durch Direktwahl 
vermittelte Amt annimmt. 2 Nimmt sie das Amt an, so gilt        
§ 44 Abs. 1 entsprechend.

vgl. § 66 Abs. 6 bis 9 NKWO

vgl. § 66 Abs. 5 NKWO
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§ 67
Gesamtergebnis der Gemeindewahlen und           
Kreiswahlen bei allgemeinen Neuwahlen

1 Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter stellt bei 
allgemeinen Neuwahlen das Gesamtergebnis für die Ge-
meindewahlen und für die Kreiswahlen zusammen. 2 In das 
Gesamtergebnis für die Kreiswahlen ist das Ergebnis der 
Regionswahl einzubeziehen. 3 Die Landeswahlleiterin oder 
der Landeswahlleiter macht die Ergebnisse in der Aufglie-
derung nach den Landkreisen, der Region Hannover und 
den kreisfreien Städten öffentlich bekannt.

§ 68
Feststellung des Wahlergebnisses                                
für die Direktwahl im Wahlgebiet

(1) 1 Für die Feststellung des Wahlergebnisses für die Di-
rektwahl im Wahlgebiet gilt § 66 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 
Abs. 3 entsprechend. 2 Der Wahlausschuss errechnet auf 
der Grundlage der Mitteilungen der Wahlleitungen das Er-
gebnis der Wahl und stellt fest:

1.	 für die erste Wahl, wenn mehrere Wahlvorschläge 
zugelassen sind,
a)		die Zahl der Wahlberechtigten,
b)		die Zahl der Wählerinnen und Wähler,
c)		die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmzettel,
d)		die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge ab-

gegebenen gültigen Stimmen,
e)		die gewählte Person oder das Erfordernis einer 

Stichwahl oder einer neuen Direktwahl und
f)		im Fall einer Stichwahl die Bewerberinnen oder 

Bewerber hierfür,
2.	 für die erste Wahl, wenn nur ein Wahlvorschlag zu-

gelassen ist, und für die Stichwahl, wenn nur eine 
Person teilgenommen hat,
a)		die Zahlen nach Nummer 1 Buchst. a bis c,
b)		die Zahl der gültigen Ja-Stimmen und der gültigen 

Nein-Stimmen und
c)		die gewählte Person oder das Erfordernis einer 

neuen Direktwahl sowie
3.	 für die Stichwahl mit zwei Bewerberinnen oder Be-

werbern
a)		die Zahlen nach Nummer 1 Buchst. a bis d und
b)		die gewählte Person.

3 Über die Sitzung des Wahlausschusses zur Feststellung 
des Wahlergebnisses nach Satz 2 ist eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 34 zu fertigen.
(2) 1 Die Wahlleitung weist die gewählte Person in der 
Benachrichtigung über die Wahl auf § 45 h Sätze 1 und 
3 NKWG hin. 2 Die Benachrichtigung über die Wahl ist zu-
zustellen.
(3) 1 Die Wahlleitung macht das Wahlergebnis mit den Fest-
stellungen nach Absatz 1 öffentlich bekannt. 2 Ist eine Stich-
wahl durchzuführen, so weist die Wahlleitung zusätzlich auf 
den Tag der Stichwahl hin und macht bekannt, wer an der 
Stichwahl teilnimmt. 3 § 66 Abs. 7 gilt entsprechend.

§ 69
Überprüfung der Wahl durch die Wahlleitung

(1) Die Wahlleitung prüft, ob die Wahl entsprechend den 
Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalwahlge-
setzes und dieser Verordnung durchgeführt worden ist.
(2) Hat die Gemeindewahlleitung einer kreis- oder regions-
angehörigen Gemeinde nach der Prüfung nach Absatz 1 
Zweifel, ob die Kreiswahl, die Regionswahl, die Samtge-
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Sechster Abschnitt
Wahlen aus besonderem Anlass

§ 41
Nachwahl

(1) Ist im Wahlgebiet oder in einem Wahlbereich oder in 
einem Wahlbezirk die Wahl infolge höherer Gewalt nicht 
durchgeführt worden, so ist sie nachzuholen (Nachwahl).
(2) 1 Die Nachwahl muss spätestens vier Wochen nach der 
Hauptwahl stattfinden. 2 Den Tag der Nachwahl bestimmt 
die jeweilige Vertretung. 3 Finden die Kreis- und die Ge-
meindewahl, die Kreis- und die Samtgemeindewahl oder 
die Regions- und die Gemeindewahl gleichzeitig statt, so 
bestimmt die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter 
den Tag der Nachwahl.
(3) Bei der Nachwahl wird nach den Wahlvorschlägen und 
den Wählerverzeichnissen der Hauptwahl gewählt.
(4) Findet die Nachwahl nur in einem Teil des Wahlgebiets 
statt, so wird entsprechend ihrem Ergebnis das Wahlergeb-
nis für das gesamte Wahlgebiet nach den bei der Haupt-
wahl anzuwendenden Grundsätzen neu festgestellt.
(5) Für die Nachwahl gelten im Übrigen die Vorschriften 
dieses Gesetzes.

meindewahl oder die Direktwahl in einem Landkreis, der 
Region Hannover oder einer Samtgemeinde entsprechend 
den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalwahlge-
setzes oder dieser Verordnung durchgeführt worden sind, 
so unterrichtet sie unverzüglich die jeweilige Wahlleitung.
(3) 1 Auf Anforderung der Kreiswahlleitung, der Regions-
wahlleitung oder der Samtgemeindewahlleitung hat die 
Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemeinde, der 
Wahlleitung die Wahlunterlagen zu überlassen. 2 Fordert 
die Wahlleitung von der Gemeinde, in Samtgemeinden von 
der Samtgemeinde, nur einen Teil eines der in § 65 Abs. 
1 genannten Pakete an, so wird das Paket in Gegenwart 
von zwei Zeuginnen oder Zeugen geöffnet und nach der 
Entnahme des angeforderten Teils erneut versiegelt; über 
den Vorgang ist eine Niederschrift zu fertigen. 3 Die Kreis-
wahlleitung, die Regionswahlleitung und die Samtgemein-
dewahlleitung kann die Wahlunterlagen der Gemeinde-
wahlleitungen und der Gemeindewahlausschüsse der zum 
Landkreis oder der Region Hannover gehörenden Gemein-
den jederzeit zur Einsicht anfordern.

Sechstes Kapitel
Wahlen aus besonderem Anlass

§ 70
Nachwahl

(1) 1 Sobald feststeht, dass die Wahl infolge höherer Ge-
walt nicht durchgeführt werden kann, sagt die Wahlleitung 
die Wahl ab und gibt öffentlich bekannt, dass eine Nach-
wahl stattfinden wird. 2 Sie unterrichtet unverzüglich die 
Vertretung. 3 Finden die Kreis- und die Gemeindewahl, die 
Kreis- und die Samtgemeindewahl oder die Regions- und 
die Gemeindewahl gleichzeitig statt, so unterrichtet die 
Wahlleitung auch die Landeswahlleiterin oder den Landes-
wahlleiter.
(2) 1 Der Tag der Nachwahl ist unverzüglich nach Absage 
der Wahl zu bestimmen. 2 Die bestimmende Stelle teilt ihn 
der Wahlleitung mit. 3 Die Wahlleitung teilt den Termin der 
Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter, wenn er 
nicht von ihr oder ihm bestimmt worden ist, und der Kom-
munalaufsichtsbehörde mit. 4 Die Wahlleitung der Mitglieds-
gemeinde einer Samtgemeinde teilt ihn außerdem der 
Samtgemeinde mit.
(3) Die Wahlleitung macht den Tag der Nachwahl und die 
Wahlzeit unverzüglich öffentlich bekannt.
(4) Bei der Nachwahl wird

1.	 mit den für die Hauptwahl aufgestellten Wählerver-
zeichnissen,

2.	 nach den für die Hauptwahl zugelassenen Wahlvor-
schlägen,

3.	 in den für die Hauptwahl bestimmten Wahlbereichen, 
Wahlbezirken und Wahlräumen und

4.	 vor den für die Hauptwahl gebildeten Wahlvorstän-
den

gewählt.
(5) Die für die Hauptwahl erteilten Wahlscheine sind auch 
für die Nachwahl gültig.
(6) Für die Nachwahl gelten im Übrigen die Vorschriften die-
ser Verordnung.
(7) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter kann 
im Einzelfall Regelungen zur Anpassung an besondere Ver-
hältnisse treffen.
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§ 42
Wiederholungswahl

(1) Wird im Wahlgebiet oder in einem Wahlbereich oder 
in einem Wahlbezirk die Wahl im Wahlprüfungsverfahren       
(§§ 46 ff.) für ungültig erklärt, so ist sie in dem in der Ent-
scheidung bestimmten Umfang zu wiederholen (Wiederho-
lungswahl).
(2) 1 Die Wiederholungswahl muss spätestens vier Monate 
nach dem rechtskräftigen Abschluss des Wahlprüfungsver-
fahrens stattfinden. 2 Den Tag der Wiederholungswahl be-
stimmt die jeweilige Vertretung. 3 Ist die Wahl der Abgeord-
neten der Vertretung insgesamt für ungültig erklärt worden, 
so bestimmt der Hauptausschuss den Tag der Wiederho-
lungswahl.
(3) 1 Findet die Wiederholungswahl binnen sechs Mona-
ten nach der Hauptwahl statt, so wird vorbehaltlich einer 
anderen Entscheidung im Wahlprüfungsverfahren nach 
den Wahlvorschlägen und den Wählerverzeichnissen der 
Hauptwahl gewählt. 2 Sind seit der Hauptwahl mehr als 
sechs Monate verflossen, so wird die Wiederholungswahl 
im gesamten Wahlgebiet durchgeführt und das Wahlverfah-
ren in allen Teilen erneuert.
(4) Findet die Wiederholungswahl nur in einem Teil des 
Wahlgebiets statt, so wird entsprechend ihrem Ergebnis das 
Wahlergebnis für das gesamte Wahlgebiet nach den bei der 
Hauptwahl anzuwendenden Grundsätzen neu festgestellt.
(5) Ist eine Wiederholungswahl im gesamten Wahlgebiet 
durchgeführt worden, so gelten für die Wahlperiode die Vor-
schriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes über die Wahlperiode nach Auflösung der Vertretung 
entsprechend.
(6) 1 Die vom Landeswahlausschuss vor den allgemeinen 
Neuwahlen nach § 22 Abs. 3 getroffene Feststellung über 
die Anerkennung als Partei gilt auch für die Wiederholungs-
wahl. 2 Für Vereinigungen, für die keine Feststellung nach   
§ 22 Abs. 3 getroffen worden ist, ist das Verfahren nach § 22 
Abs. 1 und 3 mit der Maßgabe durchzuführen, dass

1.	 die Feststellung nach § 22 Abs. 3 spätestens am 37. 
Tag vor der Wahl zu treffen ist und von der Landes-
wahlleiterin oder dem Landeswahlleiter allein getrof-
fen werden kann, wenn Zweifel hinsichtlich der Aner-
kennung nicht bestehen, und

2.	 die Feststellung nach § 22 Abs. 3 mit der Wirkung 
ge	troffen werden kann, dass sie auch für alle weite-
ren Wiederholungswahlen bis zur Bestimmung des 
Wahltages für die nächsten allgemeinen Neuwahlen 
gilt.

(7) Für die Wiederholungswahl gelten im Übrigen die Vor-
schriften dieses Gesetzes mit der Maßgabe, dass

1.	 die Wahlbekanntmachung der Wahlleitung (§ 16) 
spätestens am 64. Tag vor der Wahl erfolgt,

2.	 die Einreichungsfrist für die Wahlanzeige (§ 22) mit   
Ablauf des 47. Tages vor der Wahl endet,

3.	 die Einreichungsfrist für Wahlvorschläge (§ 21 Abs. 
2) am 34. Tag vor der Wahl um 18.00 Uhr endet und

4.	 die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 28 Abs. 5)  spä-
testens am 30. Tag vor der Wahl erfolgt.

§ 43
Einzelne Neuwahl

(1) 1 Ist die Vertretung aufgelöst, so findet eine einzelne 
Neuwahl statt. 2 Die Neuwahl soll spätestens vier Monate 

§ 71
Wiederholungswahl zur Wahl der Abgeordneten

(1) 1 Die Kommune teilt den Tag der Wiederholungswahl 
der Wahlleitung mit. 2 Die Wahlleitung teilt den Termin der 
Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter und der 
Kommunalaufsichtsbehörde mit. 3 Die Wahlleitung einer 
kreisangehörigen Gemeinde, die Mitgliedsgemeinde einer 
Samtgemeinde ist, teilt ihn außerdem der Samtgemeinde 
mit.
(2) Die Wahlleitung macht den Tag der Wiederholungswahl 
und die Wahlzeit unverzüglich öffentlich bekannt.
(3) 1 Findet die Wiederholungswahl vor Ablauf von sechs 
Monaten nach der Hauptwahl statt, so ist das Verfahren nur 
insoweit zu erneuern, als das nach der Entscheidung im 
Wahlprüfungsverfahren und nach § 42 NKWG erforderlich 
ist. 2 Dabei sind die Regelungen in den Absätzen 4 bis 7 zu 
beachten.
(4) 1 Wird die Wahl nur in einzelnen Wahlbereichen oder 
Wahlbezirken wiederholt, so darf die Abgrenzung dieser 
Wahlbereiche oder Wahlbezirke nicht geändert werden. 2 
Wird die Wahl im gesamten Wahlgebiet wiederholt, so soll 
sie in denselben Wahlbereichen und Wahlbezirken wie bei 
der Hauptwahl durchgeführt werden, soweit sich aus der 
Wahlprüfungsentscheidung nichts anderes ergibt. 3 Wahl-
vorstände können neu gebildet und Wahlräume neu be-
stimmt werden.
(5) 1 Haben Unregelmäßigkeiten beim Aufstellen oder Füh-
ren des Wählerverzeichnisses zu der Wiederholungswahl 
geführt, so ist in dem betroffenen Wahlbezirk das Verfahren 
der Eintragung, Einsichtnahme, Berichtigung und des Ab-
schlusses des Wählerverzeichnisses neu durchzuführen, 
sofern sich aus der Wahlprüfungsentscheidung nichts an-
deres ergibt. 2 Personen, die seit der Hauptwahl ihr Wahl-
recht verloren haben, werden im Wählerverzeichnis gestri-
chen.
(6) 1 Wahlscheine dürfen nur für den Wahlbereich oder den 
Wahlbezirk, in dem die Wiederholungswahl stattfindet, er-
teilt werden. 2 Wahlberechtigte, die für die Hauptwahl ei-
nen Wahlschein erhalten haben, können dann an der Wie-
derholungswahl teilnehmen, wenn ihr Wahlschein für den 
Wahlbereich gilt, in dem die Wiederholungswahl durchge-
führt wird und ihr Wahlbrief in das Wahlergebnis eines von 
der Wiederholungswahl betroffenen Wahlbezirks einbezo-
gen worden war. 3 Satz 2 gilt für Personen, die inzwischen 
aus dem Gebiet der Wiederholungswahl verzogen sind, 
entsprechend mit der Maßgabe, dass sie auf Antrag ihren 
Wahlschein mit Gültigkeitsvermerk für die Wiederholungs-
wahl zurückerhalten, und ihr Wahlrecht weiterhin besteht.     
4 Den Wahlbezirk nach Satz 2 macht die Wahlleitung öffent-
lich bekannt.
(7) Neue Wahlvorschläge können nur eingereicht und Wahl-
vorschläge, die für die Hauptwahl zugelassen waren, kön-
nen nur geändert werden, soweit sich dies aus der Wahl-
prüfungsentscheidung ergibt oder wenn eine Bewerberin 
oder ein Bewerber verstorben oder nicht mehr wählbar ist.
(8) Für die Wiederholungswahl gelten im Übrigen die Vor-
schriften dieser Verordnung.
(9) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter kann 
unter Beachtung der Wahlprüfungsentscheidung Rege-
lungen zur Anpassung des Wiederholungswahlverfahrens 
an besondere Verhältnisse treffen.

§ 72
Einzelne Neuwahl nach Auflösung einer Vertretung

(1) 1 Die Kommune teilt der Wahlleitung den nach § 43 Abs. 
1 Satz 3 NKWG bestimmten Tag der einzelnen Neuwahl 
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nach Auflösung der Vertretung stattfinden. 3 Den Tag der 
Neuwahl bestimmt der Hauptausschuss.
(2) 1 Eine einzelne Neuwahl findet ferner statt, wenn wäh-
rend der allgemeinen Wahlperiode eine Gemeinde, eine 
Samtgemeinde oder ein Landkreis neu gebildet wird, 
eine oder mehrere Kommunen in eine andere Kommune 
eingegliedert werden oder wenn im Zusammenhang mit 
einer Grenzänderung Vereinbarungen der Gebietskörper-
schaften oder Bestimmungen der Aufsichtsbehörde über 
eine Neuwahl getroffen worden sind. 2 Das Gleiche gilt für 
eine Samtgemeinde bei Aufnahme oder Ausscheiden von 
Mitgliedsgemeinden während der allgemeinen Wahlperio-
de. 3 Den Tag der Neuwahl bestimmt die Aufsichtsbehörde; 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) Für die Wahlperiode einer nach Absatz 2 gewählten 
Vertretung gelten die Vorschriften des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes über die Wahlperiode nach 
Auflösung der Vertretung entsprechend.
(4) 1 Wird eine Samtgemeinde nicht zum Beginn der allge-
meinen Wahlperiode gebildet, so kann in der Verordnung 
nach § 101 Abs. 1 NKomVG bestimmt werden, dass die 
einzelne Neuwahl bereits stattfindet, bevor die neue Samt-
gemeinde gebildet ist. 2 Wenn dies geschieht, ist der Wahl-
tag in der Verordnung nach § 101 Abs. 1 NKomVG zu be-
stimmen; er darf frühestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt 
liegen, zu dem die neue Samtgemeinde gebildet ist. 3 Die 
Verordnung muss mindestens vier Monate vor dem Wahl-
tag in Kraft treten.
(5) Für die einzelne Neuwahl gilt § 42 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

mit. 2 Die Wahlleitung teilt den Termin der Landeswahllei-
terin oder dem Landeswahlleiter und der Kommunalauf-
sichtsbehörde mit. 3 Die Wahlleitung einer kreisangehörigen 
Gemeinde, die Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde ist, 
teilt ihn außerdem der Samtgemeinde mit.
(2) Die Wahlleitung macht den Tag der einzelnen Neuwahl 
und die Wahlzeit unverzüglich öffentlich bekannt.
(3) Für die einzelne Neuwahl gilt § 21 Abs. 10 NKWG ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass der Tag vor der Auflö-
sung der Vertretung an die Stelle des Tages der Bestim-
mung des Wahltages tritt.
(4) 1 Die vom Landeswahlausschuss für die allgemeinen 
Neuwahlen nach § 22 Abs. 3 NKWG getroffene Feststellung 
über die Anerkennung als Partei kann durch Beschluss des 
Landeswahlausschusses für die einzelne Neuwahl widerru-
fen werden; § 34 gilt entsprechend. 2 Neue Wahlanzeigen 
sind zulässig. 3 Gilt die Feststellung über die Anerkennung 
als Partei auch für weitere einzelne Neuwahlen (§ 42 Abs. 6 
Satz 2 Nr. 2 NKWG in Verbindung mit § 43 Abs. 5 NKWG), 
so ist dies öffentlich bekannt zu machen.
(5) 1 Findet die einzelne Neuwahl in einer kreis- oder re-
gionsangehörigen Gemeinde oder in einer Samtgemeinde 
statt, so richtet sich die Reihenfolge der Wahlvorschläge für 
die im Kreistag oder in der Regionsversammlung vertre-
tenen Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge 
nach den Stimmenzahlen, die sie für die letzte Kreiswahl 
im Landkreis oder für die letzte Regionswahl in der Regi-
on Hannover erhalten haben. 2 Diesen Wahlvorschlägen 
folgen die Wahlvorschläge der sonstigen im bisherigen 
Rat oder Samtgemeinderat vertretenen Parteien, Wähler-
gruppen, Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber in der 
Reihenfolge der Stimmenzahlen, die sie für die letzte Wahl 
des Rates oder des Samtgemeinderates erhalten haben. 3 
Sonstige Wahlvorschläge schließen sich in alphabetischer 
Reihenfolge an.
(6) Für die einzelne Neuwahl gelten im Übrigen die Vor-
schriften dieser Verordnung.
(7) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter kann 
im Einzelfall Regelungen zur Anpassung an besondere Ver-
hältnisse treffen.

§ 73
Neuwahl aus Anlass einer Neubildung,                               

Umbildung oder Grenzänderung
(1) Die Aufsichtsbehörde teilt der Wahlleitung und der Lan-
deswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter den nach § 43 
Abs. 2 Satz 3 NKWG bestimmten Tag der einzelnen Neu-
wahl mit.
(2) 1 Die für die Zahl der Abgeordneten maßgebende Ein-
wohnerzahl bestimmt sich nach dem Gebietsbestand des 
neuen Wahlgebiets. 2 Ist für einen Gebietsteil des neuen 
Wahlgebiets die Einwohnerzahl nicht gesondert festgestellt 
worden, so ermittelt die Landesstatistikbehörde einen Nä-
herungswert.
(3) 1 Enthält ein Gebietsänderungsvertrag oder eine son-
stige Vereinbarung keine Regelung darüber, wer bis zur 
Neuwahl die Befugnisse der Organe der Kommune wahr-
nimmt, so beruft die Kommunalaufsichtsbehörde die Wahl-
leitung. 2 Sie macht den Namen und die Dienstanschrift öf-
fentlich bekannt.
(4) 1 Zu Vorschlägen für die Berufung der Mitglieder des 
Wahlausschusses sind alle Parteien und Wählergruppen 
berechtigt, deren Wahlvorschlag bei der letzten Wahl in 
einem Wahlgebiet, das ganz oder teilweise dem neuen 
Wahlgebiet zugehört, mindestens einen Sitz erhalten hat. 
2 Wird erstmals in einer neu gebildeten oder umgebildeten 
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Samtgemeinde (§§ 100 bis 102 NKomVG) gewählt, so gel-
ten als letzte Wahl im Sinne des Satzes 1

1.	 im Fall des § 100 NKomVG die letzten im Gebiet der 
neuen Samtgemeinde durchgeführten Gemeinde-
wahlen,

2.	 im Fall des § 101 NKomVG die letzten im Gebiet der 	
neuen Samtgemeinde durchgeführten Samtgemein-
de	wahlen und

3.	 in den Fällen des § 102 NKomVG die letzte für die 
Samtgemeinde durchgeführte Samtgemeindewahl 
und die letzte für die neu aufgenommene Gemeinde 
durchgeführte Gemeindewahl.

3 Gibt es mehr als sechs gültige Vorschläge, so sind alle 
Vorschläge zu berücksichtigen und abweichend von § 10 
Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 NKWG mehr als sechs weitere 
Mitglieder zu berufen.
(5) 1 Die Zahl und die Abgrenzung der Wahlbereiche be-
stimmt ein Ausschuss, dessen Mitglieder von der Kommu-
nalaufsichtsbehörde auf Vorschlag der nach Absatz 4 Satz 
1 oder 2 berechtigten Parteien und Wählergruppen berufen 
werden. 2 Die Zahl der Ausschussmitglieder entspricht der 
Zahl der im neuen Wahlgebiet zu wählenden Abgeordne-
ten. 3 Die Ausschussmitglieder müssen im neuen Wahl-
gebiet wählbar sein. 4 Eine vorschlagsberechtigte Partei 
oder Wählergruppe kann so viele Ausschussmitglieder vor-
schlagen, wie sie nach § 36 Abs. 2 NKWG Sitze erhalten 
hätte, wenn man die Stimmen zusammenzählt, die sie bei 
den letzten Wahlen der Abgeordneten in den Gebieten, die 
zum neuen Wahlgebiet gehören, erhalten hat. 5 Ist für ei-
nen Teil des neuen Wahlgebiets die Stimmenverteilung der 
letzten Wahl der Abgeordneten nicht gesondert festgestellt 
worden, so ermittelt die Landesstatistikbehörde einen Nä-
herungswert. 6 Die Stimmen verschiedener Wählergruppen 
dürfen nur zusammengerechnet werden, wenn bei der letz-
ten Wahl zwischen diesen ein organisatorischer Zusam-
menhang bestanden hat. 7 Die Partei oder Wählergruppe 
hat zunächst ihre Abgeordneten in den bisherigen Wahl-
gebieten, danach deren Ersatzpersonen vorzuschlagen. 8 
Sind nicht genügend Ersatzpersonen vorhanden, so kann 
die Partei oder Wählergruppe andere im neuen Wahlgebiet 
wählbare Personen vorschlagen. 9 Macht eine Partei oder 
Wählergruppe von ihrem Vorschlagsrecht bis zum Ablauf 
der von der Aufsichtsbehörde gesetzten Frist keinen Ge-
brauch oder schlägt sie weniger Mitglieder vor, als sie vor-
schlagen darf, so bleibt die entsprechende Zahl der Sitze 
im Ausschuss unbesetzt. 10 Die Aufsichtsbehörde soll da-
rauf hinwirken, dass die Parteien und Wählergruppen bei 
ihren Vorschlägen jedes bisherige Wahlgebiet, das ganz 
oder teilweise dem neuen Wahlgebiet zugehört, berück-
sichtigen. 11 Der Ausschuss wird zu seiner ersten Sitzung 
von der Kommunalaufsichtsbehörde einberufen. 12 Er wählt 
aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden.        
13 Für seine Arbeit gelten die für den Wahlausschuss maß-
gebenden Vorschriften.
(6) 1 Als Vertretung im Sinne des § 21 Abs. 10 Nrn. 1 und 
4 NKWG gilt die Vertretung jedes bisherigen Wahlgebiets, 
das ganz oder teilweise dem neuen Wahlgebiet zugehört.    
2 Hat ein Wahlgebiet zu bestehen aufgehört, so gilt § 21 
Abs. 10 NKWG entsprechend mit der Maßgabe, dass der 
letzte Tag des Bestehens des Wahlgebiets an die Stelle des 
Tages der Bestimmung des Wahltages tritt. 3 Als Vertretung 
im Sinne des § 21 Abs. 10 Nrn. 1 und 4 NKWG gelten für 
die Samtgemeindewahl

1.	 bei der Bildung einer Samtgemeinde nach § 100 
NKomVG die Vertretungen der Mitgliedsgemeinden,

2.	 bei der Bildung einer Samtgemeinde nach § 101 
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§ 43 a
Neuwahl bei Bildung oder Umbildung einer               

Samtgemeinde zum Beginn einer Wahlperiode
1 Wird eine Samtgemeinde zum Beginn der nachfolgenden 
allgemeinen Wahlperiode gebildet oder umgebildet, so fin-
det die Wahl der Ratsfrauen und Ratsherren des neuen 
Samtgemeinderates am Tag der allgemeinen Neuwahlen 
statt. 2 Es gelten die wahlrechtlichen Vorschriften für die all-
gemeinen Neuwahlen, soweit nicht durch Verordnung nach 
§ 53 Abs. 1 Nr. 10 etwas anderes bestimmt ist.

vgl. § 45 m NKWG

NKomVG die Vertretungen der bisherigen Samtge-
meinden und

3.	 bei der Umbildung einer Samtgemeinde nach § 102 
NKomVG die Vertretung der bisherigen Samtge-
meinde und die der aufgenommenen Gemeinde.

(7) 1 Die nach § 29 Abs. 3 Satz 1 NKWG maßgebende Stim-
menzahl bestimmt sich nach dem Gebietsbestand des neu-
en Wahlgebiets. 2 Absatz 5 Sätze 5 und 6 sind entsprechend 
anzuwenden. 3 Für die Reihenfolge der Wahlvorschläge auf 
den Stimmzetteln sind bei Wahlen für eine neu- oder um-
gebildete Samtgemeinde abweichend von § 29 Abs. 3 Satz 
1 NKWG in den Fällen des Absatzes 6 Satz 3 die Verhält-
nisse in den dort jeweils genannten Vertretungen und die 
daraus ermittelten Gesamtstimmenzahlen maßgeblich. 
(8) Wird durch Gebietsänderungsvertrag oder einer son-
stigen Vereinbarung aus Anlass der Neu- oder Umbildung 
einer Samtgemeinde eine Regelung über die Zuständigkeit 
für die Bildung der Wahlbereiche getroffen, so gilt diese an-
statt der Regelungen in Absatz 5.
(9) § 72 Abs. 2 und 4 bis 7 gilt entsprechend.

§ 73a
Direktwahl aus Anlass einer Neubildung,                   

Umbildung oder Grenzänderung
(1) Für die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber 
auf dem Stimmzettel für die Direktwahl ist § 45 e Abs. 1 
NKWG mit der Maßgabe anzuwenden, dass

1.	 als bisherige Amtsinhaberin oder bisheriger Amt-
sinhaber im Sinne des § 45 e Abs. 1 Satz 2 NKWG 
die Hauptverwaltungsbeamtin und der Hauptverwal-
tungsbeamte jedes bisherigen Wahlgebiets gelten, 
das dem neuen Wahlgebiet zugehört, und ihre Rei-
henfolge untereinander alphabetisch ist und

2.	 sich die nach § 45 e Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 2 NKWG 
maßgebende Stimmenzahl nach dem Gebietsbe-
stand des neuen Wahlgebiets bestimmt und § 73 
Abs. 5 Sätze 5 und 6 und Abs. 7 Satz 3 entsprechend 
anzuwenden ist.

(2) § 72 Abs. 2, 4, 6 und 7 sowie § 73 Abs. 1, 3, 4 und 6 
gelten entsprechend.

§ 73 b
Neuwahl und Direktwahl bei Bildung oder Umbildung 
einer Samtgemeinde zum Beginn einer Wahlperiode

(1) Für die Neuwahl nach § 43 a NKWG gelten § 72 Abs. 5 
bis 7 und § 73 Abs. 2 bis 8 entsprechend.
(2) Für die Direktwahl nach § 45 a NKWG in Verbindung mit 
§ 43 a NKWG gelten § 72 Abs. 5 bis 7 und § 73 Abs. 4 und 
6 sowie § 73 a Abs. 1 entsprechend.

§ 74
Wiederholungswahl zur Direktwahl

(1) Stellt der Wahlausschuss nach § 45 m Abs. 1 Satz 3 
NKWG fest, dass eine Wiederholungswahl stattfindet, so 
unterrichtet die Wahlleitung die Vertretung unverzüglich 
darüber und weist eine Vertrauensperson des betroffenen 
Wahlvorschlages darauf hin, dass der Wahlvorschlagsträ-
ger bis zum 34. Tag vor der Wahl einen neuen Wahlvor-
schlag einreichen kann.
(2) § 71 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und Abs. 2 gilt entsprechend 
mit der Maßgabe, dass die Wahlleitung auch den Tag einer 
etwaigen Stichwahl öffentlich bekannt macht.
(3) Die für die ausgefallene Stichwahl bei der Wahlleitung 
eingegangenen Wahlbriefe werden gesammelt und unter 
Beachtung des Wahlgeheimnisses vernichtet.
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vgl. § 45 n NKWG

vgl. § 45 o NKWG

§ 75
Neue Direktwahl

(1) 1 Die Wahlleitung macht die Feststellung des Wahlaus-
schusses, dass nach § 45 d Abs. 6 Satz 5 NKWG in Ver-
bindung mit § 45 n Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 NKWG eine neue 
Direktwahl durchzuführen ist, öffentlich bekannt und weist 
darauf hin, dass die neue Direktwahl innerhalb von drei Mo-
naten durchzuführen und dass das gesamte Wahlverfahren 
einschließlich der Wahlvorbereitung neu durchzuführen ist. 
2 Auf die Regelung des § 45 n Abs. 1 Satz 4 NKWG ist 
hinzuweisen. 3 Die Wahlleitung unterrichtet unverzüglich die 
Vertretung.
(2) 1 Die Wahlleitung macht die Feststellung des Wahlaus-
schusses, dass nach § 45 h Satz 4 NKWG in Verbindung 
mit § 45 n Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 NKWG eine neue Direktwahl 
durchzuführen ist, öffentlich bekannt. 2 In der öffentlichen 
Bekanntmachung nach 

1.	 Satz 1,
2.	 § 45 d Abs. 7 Satz 2 NKWG,
3.	 § 45 g Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 Satz 3 oder 

Abs. 2 Satz 5 NKWG oder
4.	 § 45 l Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 4 NKWG

ist darauf hinzuweisen, dass eine neue Direktwahl inner-
halb von sechs Monaten durchzuführen und das gesamte 
Wahlverfahren einschließlich der Wahlvorbereitung neu 
durchzuführen ist. 3 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) § 71 Abs. 1 Sätze 1 und 2 und § 72 Abs. 4 und 7 gelten 
entsprechend.

§ 76
Abwahl

(1) 1 Die Gestaltung des Stimmzettels für die Entscheidung 
über die Abwahl richtet sich nach dem Muster der Anlage 
35. 2 § 39 Abs. 5 Satz 2 findet keine Anwendung.
(2) 1 In der Wahlbekanntmachung nach § 41 ist darauf hin-
zuweisen, dass 

1.	 jede wählende Person eine Stimme hat,
2.	 die Stimmzettel amtlich erstellt und im Wahlraum be-

reitgehalten werden,
3.	 der Stimmzettel den Namen der Amtsinhaberin oder 

des Amtsinhabers und die zu entscheidende Ab-
wahlfrage enthält,

4.	 die wählende Person durch Ankreuzen des Feldes für 
die Ja-Stimme oder des Feldes für die Nein-Stimme 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich machen 
muss, wie sie über die Abwahlfrage entscheidet,

5.	 die wählende Person, die einen Wahlschein besitzt, 
an der Wahl
a)		durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbe-

zirk des Wahlgebiets oder
b)		durch Briefwahl

		 teilnehmen kann.
2 Die Bekanntmachung hat darüber hinaus die Hinweise 
nach   § 41 Abs. 2 Nrn. 5, 6 und 8 bis 10 zu enthalten.
(3) 1 Unverzüglich nach Beendigung der Wahlhandlung er-
mittelt der Wahlvorstand das Wahlergebnis. 2 Er stellt fest 

1.	 die Zahlen nach § 54 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 3 und 
5 und 

2.	 die Zahl der gültigen Ja-Stimmen und der gültigen 
Nein-Stimmen.

(4) Die Wahlleitung unterrichtet die Amtsinhaberin oder den 
Amtsinhaber sowie die Vertretung über das vom Wahlaus-
schuss festgestellte Ergebnis der Entscheidung über die 
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Siebter Abschnitt
Ersatz von Abgeordneten,

Ausscheiden von Ersatzpersonen

§ 44
Ersatz von Abgeordneten

(1) Lehnt eine gewählte Bewerberin oder ein gewählter Be-
werber die Wahl ab, stirbt eine Abgeordnete oder ein Ab-
geordneter oder verliert sie oder er den Sitz, so geht der 
Sitz nach Maßgabe des § 38 auf die nächste Ersatzperson 
über.
(2) Der Sitz kann nicht auf Ersatzpersonen übergehen, die 
nach der Wahl aus der Partei ausgeschieden oder Mitglied 
einer anderen Partei geworden sind, wenn die Partei das 
Ausscheiden oder die Mitgliedschaft in einer anderen Partei 
vor dem Freiwerden des Sitzes der Wahlleitung schriftlich 
mitgeteilt hat.
(3) Wird ein Sitz dadurch frei, dass eine Partei oder die Teil-
organisation einer Partei durch das Bundesverfassungsge-
richt gemäß Artikel 21 Abs. 2 des Grundgesetzes für ver-
fassungswidrig erklärt worden ist, so kann er nicht auf eine 
Ersatzperson übergehen, die

1.	 Ersatzperson eines Wahlvorschlages dieser Partei 
oder Teilorganisation ist oder

2.	 der Partei oder Teilorganisation im Zeitpunkt der Ver-
kündung der Entscheidung des Bundesverfassungs-
ge	richts angehört hat.

(4) 1 Ist für die Partei oder Wählergruppe im Wahlgebiet kei-
ne Ersatzperson mehr vorhanden, so bleibt der Sitz bis zum 
Ablauf der Wahlperiode unbesetzt. 2 Das Gleiche gilt, wenn 
eine Einzelbewerberin oder ein Einzelbewerber die Wahl 
ablehnt oder stirbt oder ihren oder seinen Sitz verliert.
(5) 1 Die Feststellung nach den Absätzen 1 bis 4 trifft der 
Wahlausschuss. 2 Sie kann durch die Wahlleitung allein 
erfolgen, wenn Zweifel über die zu treffende Feststellung 
nicht bestehen.
(6) 1 Die Wahlleitung benachrichtigt die Ersatzperson und 
gibt den Übergang des Sitzes öffentlich bekannt. 2 § 40 Abs. 
1 gilt entsprechend.

§ 45
Ausscheiden von Ersatzpersonen

(1) 1 Lehnt eine Ersatzperson die Annahme eines Sitzes ab, 
so scheidet sie als Ersatzperson für die Wahlperiode aus.    
2 Das Gleiche gilt in Fällen des § 44 Abs. 2 und 3.
(2) 1 Eine Ersatzperson kann jederzeit auf die ihr als Ersatz-
person zustehenden Rechte verzichten. 2 Sie scheidet da-
mit als Ersatzperson für die Wahlperiode aus. 3 Der Verzicht 
ist der Wahlleitung schriftlich zu erklären und kann nicht wi-
derrufen werden.
(3) 1 Verliert eine Ersatzperson die Wählbarkeit oder wird ihr 
Fehlen zur Zeit der Wahl nachträglich festgestellt, so schei-
det sie als Ersatzperson für die Wahlperiode aus. 2 Das Glei-
che gilt, wenn eine Ersatzperson von einer Neufeststellung 
oder Berichtigung des Wahlergebnisses betroffen wird.

Abwahl.
(5) Die §§ 4 bis 7, 9 bis 12, 14 bis 24 Abs. 1, 2 und 4 bis 
10, die §§ 25 bis 30, 42 bis 53, 55 bis 57 Abs. 1 Nrn. 1 und 
3 bis 6, Abs. 3 bis 6, die §§ 59 bis 63 Abs. 6, die §§ 64, 65, 
68 Abs. 1 Sätze 1, 2 Nr. 2, Satz 3 und Abs. 3 Sätze 1 und 3 
sowie die §§ 69 bis 71 Abs. 1 bis 6, 8 und 9 sind sinngemäß 
anzuwenden.

Siebtes Kapitel
Ersatz von Abgeordneten,

Ausscheiden von Ersatzpersonen

§ 77
Ersatz von Abgeordneten

(1) 1 Die Wahlleitung benachrichtigt die Ersatzperson, auf 
die ein Sitz übergegangen ist, und weist sie auf § 40 Abs. 
1 NKWG hin. 2 Die Benachrichtigung ist zuzustellen. 3 Die 
Wahlleitung teilt den Sitzübergang der Hauptverwaltungs-
beamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten und der oder 
dem Vorsitzenden der Vertretung unverzüglich mit und 
macht ihn öffentlich bekannt.
(2) Kann nach § 44 Abs. 2 oder 3 NKWG ein Sitz nicht über-
gehen und ist das Ausscheiden als Ersatzperson noch nicht 
nach § 45 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 2 NKWG 
festgestellt, so ist der Ersatzperson vor der Feststellung 
nach § 44 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 2 oder 3 NKWG 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
(3) Bleibt ein Sitz nach § 44 Abs. 4 NKWG unbesetzt, so ist 
Absatz 1 Satz 3 entsprechend anzuwenden.

§ 78
Ausscheiden von Ersatzpersonen

(1) 1 Die Wahlleitung benachrichtigt die ausgeschiedene 
Ersatzperson. 2 Die Benachrichtigung ist zuzustellen 3§ 77 
Abs. 1 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden.
(2) Bevor nach § 45 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 2 
NKWG festgestellt wird, dass eine Ersatzperson ausschei-
det, ist ihr Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
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(4) Wer die Wahl in ein durch Direktwahl vermitteltes Amt 
annimmt, scheidet als Ersatzperson nach § 38 Abs. 1 aus.
(5) 1 Die Feststellung, ob die Voraussetzungen nach den 
Absätzen 1 bis 4 gegeben sind, trifft der Wahlausschuss.     
2 Sie kann durch die Wahlleitung allein erfolgen, wenn Zwei-
fel über die zu treffende Feststellung nicht bestehen. 3 Die 
Wahlleitung benachrichtigt die ausgeschiedene Ersatzper-
son über die Feststellung nach Satz 1 oder 2.

Dritter Teil
Direktwahl

Erster Abschnitt
Allgemeines

§ 45 a
Anwendung von Vorschriften                                      

über die Wahl der Abgeordneten
Auf die Direktwahl finden die Vorschriften dieses Gesetzes 
entsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus den § 45 
b bis 45 o oder aus dem Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetz etwas anderes ergibt.

§ 45 b
Wahltag, Wahlzeit, Wahlbekanntmachung

(1) Die einzelne Direktwahl und die Abwahl finden an einem 
Sonntag in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr statt.
(2) Die Vertretung bestimmt den Wahltag der einzelnen Di-
rektwahl und den Tag der Abwahl.
(3) 1 Ist eine Stichwahl durchzuführen, so findet diese am 
zweiten Sonntag nach dem Tag der allgemeinen Direkt-
wahlen oder der einzelnen Direktwahl statt. 2 Die Vertretung 
kann einen anderen Sonntag als Wahltag bestimmen, wenn 
besondere Umstände dies erfordern. 3 Absatz 1 gilt entspre-
chend.
(4) 1 Die Wahlleitung macht den Tag der allgemeinen Direkt-
wahlen oder der einzelnen Direktwahl und den Tag einer 
etwaigen Stichwahl spätestens am 120. Tag vor der Wahl 
öffentlich bekannt. 2 Zugleich fordert sie zur Einreichung der 
Wahlvorschläge auf und gibt die Zahl der erforderlichen Un-
terschriften für die Wahlvorschläge (§ 45 d Abs. 3) öffentlich 
bekannt.

§ 45 c
Wahlleitung und Wahlausschuss

Die Aufgaben der Wahlleitung und die Aufgaben des Wahl-
ausschusses nehmen die nach § 9 berufene Wahlleitung 
und der nach § 10 gebildete Wahlausschuss wahr.

Zweiter Abschnitt
Erste Wahl

§ 45 d
Bewerberbestimmung, Wahlvorschläge

(1) 1 Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf frühestens 
drei Jahre und acht Monate nach Beginn der allgemeinen 
Wahlperiode der Abgeordneten bestimmt werden. 2 Wird 
sie oder er von einer Delegiertenversammlung bestimmt, so 
darf die Wahl der Delegierten frühestens drei Jahre und vier 
Monate nach Beginn der Wahlperiode stattfinden. 3 In den 
Fällen des § 43 a dürfen für die Wahl einer Samtgemeinde-
bürgermeisterin oder eines Samtgemeindebürgermeisters 
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die Bestimmung einer Bewerberin oder eines Bewerbers 
und die Wahl der Delegierten zu der Delegiertenversamm-
lung nach Satz 2 frühestens zehn Monate vor dem Beginn 
der nachfolgenden allgemeinen Wahlperiode stattfinden.              
4 Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für einzelne Direktwahlen.
(2) 1 § 21 Abs. 1 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass 
eine wählbare Einzelperson sich auch dann vorschlagen 
kann, wenn sie nicht wahlberechtigt ist. 2 Jeder Wahlvor-
schlag darf den Namen nur einer wählbaren Bewerberin 
oder eines wählbaren Bewerbers enthalten.
(3) 1 Der Wahlvorschlag muss von dem für das Wahlge-
biet zuständigen Parteiorgan, von drei Wahlberechtigten 
der Wählergruppe, von der wahlberechtigten Einzelperson 
oder, bei einem Wahlvorschlag einer nicht wahlberechtigten, 
aber wählbaren Einzelperson (Absatz 2 Satz 1), von dieser 
selbst unterzeichnet sein. 2 Er muss außerdem persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein von mindestens fünf-
mal, für die Wahl in Gemeinden und Samtgemeinden mit bis 
zu 9 000 Einwohnerinnen und Einwohnern von mindestens 
dreimal so viel Wahlberechtigten des Wahlgebiets, wie der 
Vertretung Abgeordnete angehören. 3 Eine wahlberechtigte 
Person darf für jede Direktwahl nur einen Wahlvorschlag un-
terzeichnen; die Gemeinde oder die Samtgemeinde hat die 
Wahlberechtigung zu bestätigen. 4 Die Wahlberechtigung 
muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und 
ist bei der Einreichung des Wahlvorschlages nachzuwei-
sen. 5 Hat jemand für eine Direktwahl mehr als einen Wahl-
vorschlag unterzeichnet, so sind dessen Unterschriften auf 
Wahlvorschlägen ungültig, die bei der Gemeinde oder der 
Samtgemeinde nach der ersten Bestätigung der Wahlbe-
rechtigung zu prüfen sind.
(4) 1 Unterschriften nach Absatz 3 Satz 2 sind nicht erfor-
derlich für die bisherige Amtsinhaberin oder den bisherigen 
Amtsinhaber. 2 Das Gleiche gilt bei der erstmaligen Direkt-
wahl aus Anlass der Neubildung oder Eingliederung einer 
Gemeinde, einer Samtgemeinde oder eines Landkreises 
für alle bisherigen hauptamtlichen Amtsinhaberinnen und 
Amtsinhaber der aufgelösten Körperschaften oder der eine 
Samtgemeinde bildenden Gemeinden. 3 Das Gleiche gilt 
auch für die Direktwahl aus Anlass der Aufnahme einer Ge-
meinde in eine Samtgemeinde für die bisherige Amtsinha-
berin oder den bisherigen Amtsinhaber der Gemeinde. 4 Im 
Übrigen gilt § 21 Abs. 10 entsprechend.
(5) 1 Niemand darf für mehrere gleichzeitig stattfindende 
Direktwahlen vorgeschlagen werden. 2 Bei der Einreichung 
des Wahlvorschlages muss eine Versicherung der benann-
ten Person beigefügt sein, dass sie eine Zustimmungserklä-
rung entsprechend § 21 Abs. 8 nicht auch für einen anderen 
Wahlvorschlag für eine Direktwahl abgegeben hat.
(6) 1 Ist ein Wahlvorschlag bei der Wahlleitung eingereicht, 
so kann die Bewerberin oder der Bewerber von der Bewer-
bung bis zum Ablauf der Frist zur Einreichung der Wahl-
vorschläge zurücktreten. 2 Der Rücktritt ist der Wahlleitung 
schriftlich zu erklären und kann nicht widerrufen werden.        
3 Der Wahlvorschlag gilt als nicht eingereicht. 4 Satz 3 gilt 
entsprechend, wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber vor 
Ablauf der Frist zur Einreichung der Wahlvorschläge stirbt 
oder die Wählbarkeit verliert. 5 Wenn eine Bewerberin oder 
ein Bewerber nach Ablauf der Frist für die Einreichung der 
Wahlvorschläge, aber vor Beginn der Wahlzeit stirbt oder 
die Wählbarkeit verliert, findet eine neue Direktwahl (§ 45 n) 
statt; dies ist vom Wahlausschuss festzustellen.
(7) 1 Ist kein Wahlvorschlag für die Wahl fristgerecht einge-
reicht oder zugelassen worden, so stellt der Wahlausschuss 
fest, dass eine neue Direktwahl (§ 45 n) durchzuführen ist. 
2 Die Wahlleitung hat die Feststellung öffentlich bekannt zu 
machen.
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(8) 1 Die letzte vom Landeswahlausschuss vor allgemeinen 
Neuwahlen nach § 22 Abs. 3 getroffene Feststellung über 
die Anerkennung als Partei gilt auch für die Direktwahl.           
2 § 42 Abs. 6 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 45 e
Stimmzettel, Stimmabgabe

(1) 1 Der Stimmzettel enthält jeweils ein Feld für die zuge-
lassenen Wahlvorschläge mit dem Namen der Bewerberin 
oder des Bewerbers und der Parteibezeichnung oder dem 
Kennwort. 2 Wird die bisherige Amtsinhaberin oder der bis-
herige Amtsinhaber erneut zur Wahl vorgeschlagen, so 
steht sie oder er an erster Stelle auf dem Stimmzettel. 3 Es 
schließen sich die Bewerberinnen und Bewerber auf Wahl-
vorschlägen von Parteien und Wählergruppen sowie die 
Bewerberinnen und Bewerber auf Einzelwahlvorschlägen 
an, die die Voraussetzungen nach § 21 Abs. 10 Nr. 1 oder 
4 erfüllen; ihre Reihenfolge richtet sich nach den Stimmen-
zahlen bei der letzten Wahl der Vertretung. 4 Im Übrigen ist 
die Reihenfolge alphabetisch. 5 Steht nur eine Bewerberin 
oder ein Bewerber zur Wahl, so sieht der Stimmzettel ein 
Feld für eine Ja-Stimme und ein Feld für eine Nein-Stimme 
vor.
(2) 1 Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise 
ab, dass sie durch ein auf den Stimmzettel gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, wem die 
Stimme gelten soll. 2 Im Fall des Absatzes 1 Satz 5 gibt sie 
ihre Stimme in der Weise ab, dass sie das Feld für die Ja-
Stimme oder die Nein-Stimme entsprechend Satz 1 kenn-
zeichnet.

§ 45 f
Feststellung des Wahlergebnisses                                  

in den Wahlbezirken
1 Nach Beendigung der Wahlhandlung stellt der Wahlvor-
stand für den Wahlbezirk die Zahl der Stimmen fest, die für 
jeden Wahlvorschlag abgegeben worden sind. 2 § 34 Abs. 2 
und 3 gilt entsprechend.

§ 45 g
Feststellungen des Wahlergebnisses im Wahlgebiet

(1) Der Wahlausschuss stellt für jeden Wahlvorschlag die 
Summe der nach § 45 f festgestellten Stimmenzahlen als 
Wahlergebnis im Wahlgebiet fest.
(2) 1 Sind mehrere Wahlvorschläge zugelassen, so stellt der 
Wahlausschuss fest, ob eine Bewerberin oder ein Bewer-
ber gewählt ist oder ob und zwischen welchen Personen 
eine Stichwahl erforderlich ist. 2 Gewählt ist, wer mehr als 
die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. 3 Erfüllt kei-
ne Person die Voraussetzung des Satzes 2, so findet eine 
Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, die bei der 
Wahl die meisten Stimmen erhalten haben. 4 Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das von der Wahlleitung zu ziehende 
Los, wer an der Stichwahl teilnimmt. 5 Verzichtet eine Per-
son durch schriftliche Erklärung gegenüber der Wahlleitung 
bis zum Beginn der Sitzung des Wahlausschusses auf die 
Teilnahme an der Stichwahl, so stellt der Wahlausschuss 
fest, dass die Stichwahl mit der verbliebenen Person statt-
findet, oder, wenn beide Teilnahmeberechtigten verzichten, 
dass eine neue Direktwahl (§ 45 n) durchzuführen ist.
(3) 1 Gibt es nur einen zugelassenen Wahlvorschlag, so ist 
die vorgeschlagene Person gewählt, wenn sie mehr Ja-
Stimmen als Nein-Stimmen erhalten hat. 2 Erhält die vorge-
schlagene Person nicht die nach Satz 1 erforderlichen Stim-
men, so wird eine neue Direktwahl (§ 45 n) durchgeführt. 
3 Der Wahlausschuss stellt fest, ob die Person gewählt ist 
oder ob eine neue Direktwahl durchzuführen ist.
(4) Die Wahlleitung hat die Feststellungen nach den Absät-
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zen 1 bis 3 öffentlich bekannt zu machen.
§ 45 h

Annahme der Wahl
1 § 40 Abs. 1 Sätze 1, 5 und 6 gilt entsprechend. 2 Die ge-
wählte Person hat der Wahlleitung innerhalb einer Woche 
nach Zugang der Benachrichtigung schriftlich mitzuteilen, 
ob sie die Wahl annimmt. 3 Gibt die gewählte Person bis 
zum Ablauf der gesetzten Frist keine Erklärung ab, so gilt 
die Wahl als nicht angenommen. 4 Nimmt die gewählte Per-
son die Wahl nicht an, so findet eine neue Direktwahl (§ 45 
n) statt; dies ist vom Wahlausschuss festzustellen.

§ 45 i
Wahl bei vorzeitigem Ausscheiden                                

der Amtsinhaberin oder des Amtsinhabers
(1) Bei den nach § 80 Abs. 2 Satz 1 oder 2 NKomVG durch-
zuführenden Wahlen

1.	 muss die Wahlbekanntmachung nach § 45 b Abs. 4 
Satz 1 spätestens am 64. Tag vor der Wahl erfolgen,

2.	 endet die Einreichungsfrist für eine Wahlanzeige 
nach § 22 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 42 Abs. 
6 Satz 2 und § 45 a mit Ablauf des 47. Tages vor der 
Wahl,

3.	 endet die Einreichungsfrist für die Wahlvorschläge 
nach § 21 Abs. 2 in Verbindung mit § 45 a am 34. Tag 
vor der Wahl um 18.00 Uhr und

4.	 ist der Beschluss über die Zulassung der Wahlvor-
schläge nach § 28 Abs. 5 in Verbindung mit § 45 a 
spätestens am 30. Tag vor der Wahl zu treffen.

(2) Absatz 1 findet im Fall des § 80 Abs. 2 Satz 4 NKomVG 
keine Anwendung.

Dritter Abschnitt
Stichwahl, Wiederholungswahl, 

neue Direktwahl, Abwahl

§ 45 j
Allgemeine Regelungen zur Stichwahl

(1) 1 Ist eine Stichwahl erforderlich, so macht die Wahllei-
tung unverzüglich nach den Feststellungen des Wahlaus-
schusses nach § 45 g Abs. 2 den Tag der Stichwahl und 
die Namen der beiden an der Stichwahl teilnehmenden Per-
sonen unter Angabe ihrer Stimmenzahl öffentlich bekannt. 
2 Satz 1 gilt entsprechend, wenn nur eine Person an der 
Stichwahl teilnimmt.
(2) Die §§ 45 e, 45 f und 45 h sind entsprechend anzuwen-
den.

§ 45 k
Wählerverzeichnis für die Stichwahl

1 Für die Stichwahl gilt das Wählerverzeichnis der ersten 
Wahl mit der Maßgabe, dass

1.	 Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis ein-
getragen sind und die für die erste Wahl einen Wahl-	
schein erhalten haben, und

2.	 Personen, die erst für die Stichwahl wahlberechtigt 
werden,

von Amts wegen nachzutragen sind. 2 Das Wählerverzeich-
nis kann unter Einbeziehung der zulässigen Nachträge neu 
ausgefertigt werden.

§ 45 l
Ergebnis der Stichwahl

(1) 1 Bei der Stichwahl ist gewählt, wer die meisten gültigen 
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Stimmen erhalten hat. 2 Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das von der Wahlleitung zu ziehende Los. 3 Nimmt nur eine
Person an der Stichwahl teil, so ist diese gewählt, wenn sie 
mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen erhalten hat. 4 Erhält 
diese Person nicht die nach Satz 3 erforderlichen Stimmen, 
so wird eine neue Direktwahl (§ 45 n) durchgeführt.
(2) 1 Der Wahlausschuss stellt fest, wer gewählt ist. 2 Hat 
nur eine Person an der Stichwahl teilgenommen, so stellt 
der Wahlausschuss fest, ob sie gewählt ist oder ob eine 
neue Direktwahl (§ 45 n) durchzuführen ist.
(3) Die Wahlleitung hat die Feststellungen nach den Absät-
zen 1 und 2 öffentlich bekannt zu machen.

§ 45 m
Wiederholungswahl

(1) 1 Die Stichwahl findet nicht statt, wenn eine Bewerberin 
oder ein Bewerber, die oder der nach § 45 g Abs. 2 zur 
Teilnahme an einer Stichwahl berechtigt wäre, vor Durch-
führung der Stichwahl durch Tod oder Verlust der Wählbar-
keit ausgeschieden ist. 2 Die Direktwahl ist in diesem Fall 
insgesamt zu wiederholen. 3 Der Wahlausschuss stellt fest, 
dass eine Wiederholungswahl stattfindet. 4 Die Wahlleitung 
hat die Feststellung öffentlich bekannt zu machen. 5 Die 
Wiederholungswahl darf frühestens zwei Monate und muss 
spätestens vier Monate nach der vom Wahlausschuss ge-
troffenen Feststellung stattfinden.
(2) 1 Wer eine Person vorgeschlagen hat, die nach Absatz 1 
Satz 1 ausgeschieden ist, kann einen neuen Wahlvorschlag 
bis zum 34. Tag vor der Wahl einreichen. 2 Die Entschei-
dung über die Zulassung des Wahlvorschlages muss spä-
testens am 30. Tag vor der Wahl getroffen werden. 3 Die 
Vorschriften über die Zulassung und die Bekanntgabe der 
Wahlvorschläge zur ersten Wahl gelten entsprechend.

§ 45 n
Neue Direktwahl

(1) 1 Eine neue Direktwahl ist durchzuführen, wenn
1.	 nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Wahl-

vorschläge, aber vor Beginn der Wahlzeit eine Be-
werberin oder ein Bewerber stirbt oder die Wählbar-
keit verliert 	(§ 45 d Abs. 6 Satz 5),

2.	 kein Wahlvorschlag zugelassen worden ist (§ 45 d 
Abs. 7 Satz 1),

3.	 nur ein Wahlvorschlag zugelassen worden ist und 
die Bewerberin oder der Bewerber nicht die nach              
§ 45 g Abs. 3 Satz 1 erforderliche Stimmenzahl er-
halten hat (§ 45 g Abs. 3 Satz 2),

4.	 nur eine Bewerberin oder ein Bewerber an der Stich-
wahl teilnimmt und nicht mehr Ja-Stimmen als Nein-	
Stimmen erhalten hat (§ 45 l Abs. 1 Satz 4),

5.	 beide an der Stichwahl Teilnahmeberechtigten auf 
die Teilnahme an der Stichwahl verzichtet haben      
(§ 45 g Abs. 2 Satz 5) oder

6.	 die gewählte Person die Wahl nicht annimmt (§ 45 h 	
Satz 4).

2 Die Wahl nach Satz 1 Nr. 1 ist innerhalb von drei Mona-
ten, die Wahlen nach Satz 1 Nrn. 2 bis 6 sind innerhalb 
von sechs Monaten durchzuführen. 3 Das Wahlverfahren 
einschließlich der Wahlvorbereitung ist neu durchzuführen.      
4 Abweichend von Satz 3 bleiben bei einer Wahl nach Satz 
1 Nr. 1 zugelassene Wahlvorschläge gültig, wenn sie unver-
ändert bleiben.
(2) 1 § 42 Abs. 6 und 7 Nrn. 1, 3 und 4 ist entsprechend an-
zuwenden. 2 Die Wahlleitung gibt die zugelassenen Wahl-
vorschläge unverzüglich öffentlich bekannt.

vgl. § 74 NKWO

vgl. § 75 NKWO
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§ 45 o
Abwahl

(1) Die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger über 
eine Abwahl muss innerhalb von vier Monaten nach der Be-
schlussfassung der Vertretung nach § 82 Abs. 2 NKomVG 
stattfinden.
(2) Die Wahlleitung macht den Tag der Entscheidung über 
die Abwahl unverzüglich öffentlich bekannt.
(3) 1 Die Stimmzettel enthalten den Namen der Amtsinhabe-
rin oder des Amtsinhabers, die zu entscheidende Abwahl-
frage sowie ein Feld für eine Ja-Stimme und ein Feld für 
eine Nein-Stimme. 2 Zusätze sind unzulässig.
(4) Eine Amtsinhaberin oder ein Amtsinhaber ist abgewählt, 
wenn die Mehrheit der gültigen Stimmen Ja-Stimmen sind 
und mindestens 25 vom Hundert der Wahlberechtigten für 
die Abwahl gestimmt haben.
(5) Der Wahlausschuss stellt das Ergebnis der Entschei-
dung über die Abwahl fest; die Wahlleitung macht es öffent-
lich bekannt.
(6) Die §§ 8, 11 bis 13, 18, 19, 29 Abs. 1, § 30 a Abs. 2 und 
3, §§ 30 b, 31 bis 33, 34 Abs. 2 und 3, §§ 41, 42 Abs. 1 bis 4, 
§ 45 e Abs. 2 und § 45 f sind entsprechend anzuwenden.

Vierter Teil
Wahl der Mitglieder 

des Stadtbezirksrates, des Ortsrates 
und der Einwohnervertretung

§ 45 p
Allgemeines

Für die Wahlen der Mitglieder der Stadtbezirksräte, der Orts-
räte und der Einwohnervertretungen gelten die Vorschriften 
des Zweiten Teils über die Gemeindewahl entsprechend, 
soweit sich nicht aus den §§ 45 q und 45 r dieses Gesetzes 
oder aus § 91 Abs. 2 und 4 NKomVG etwas anderes er-
gibt.

§ 45 q
Wahl der Mitglieder des Stadtbezirksrates                 

und des Ortsrates
(1) Wahlbezirke für die Gemeindewahl sind zugleich Wahl-
bezirke für die Wahl der Mitglieder des Stadtbezirksrates 
und des Ortsrates.
(2) § 21 Abs. 9 Satz 2 ist für die Wahl der Mitglieder des 
Stadtbezirksrates oder des Ortsrates mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass sich die Zahl der erforderlichen Unter-
schriften

1.	 für Wahlvorschläge für die Wahl der Mitglieder des 
Stadtbezirksrates nach der Einwohnerzahl des Stadt-
bezirks,

2.	 für Wahlvorschläge für die Wahl der Mitglieder des 
Ortsrates nach dem auf die Ortschaft entfallenden 
Teil der für die Gemeindewahl maßgebenden Ein-
wohnerzahl

bestimmt.
(3) 1 Die für die Gemeindewahl wahlberechtigten Partei-
mitglieder oder deren Delegierte (§ 24) können auch die 
Bewerberinnen und Bewerber und ihre Reihenfolge für die 
Wahl der Mitglieder des Stadtbezirksrates oder des Orts-
rates bestimmen, sofern in dem Stadtbezirk oder in der 
Ortschaft keine Parteiorganisation vorhanden ist. 2 Für die 
Bestimmung des Wahlvorschlages einer Wählergruppe gilt 

vgl. § 76 NKWO

Dritter Teil 
Wahl der Mitglieder 

des Stadtbezirksrates, des Ortsrates 
und der Einwohnervertretung

§ 79
Allgemeines

Für die Wahlen der Mitglieder der Stadtbezirksräte, der 
Ortsräte und der Einwohnervertretungen gelten die Vor-
schriften des Zweiten Teils über die Wahl der Abgeordneten 
entsprechend, soweit sich nicht aus den §§ 80 und 81 die-
ser Verordnung oder aus § 91 Abs. 2 und 4 NKomVG etwas 
anderes ergibt.

§ 80
Wahl der Mitglieder des Stadtbezirksrates                 

und des Ortsrates
(1) Die Wahlvorschlagsnummern der Wahlvorschläge der 
an der Gemeindewahl teilnehmenden Parteien, Wähler-
gruppen und Einzelpersonen gelten auch für die Wahl der 
Mitglieder des Stadtbezirksrates oder des Ortsrates.
(2) Das Wahlergebnis für die Wahl der Mitglieder des Stadt-
bezirksrates oder des Ortsrates wird nach der Gemeinde-
wahl festgestellt.
(3) § 67 findet keine Anwendung.
(4) 1 Für die erstmalige Wahl der Mitglieder des Stadtbe-
zirksrates oder des Ortsrates werden die Zahl und die Ab-
grenzung der Wahlbereiche vom Rat bestimmt. 2 Fällt diese 
Wahl mit der einzelnen Neuwahl des Rates zusammen, so 
trifft der Verwaltungsausschuss die Bestimmung. 3 Als Ver-
tretung im Sinne des § 21 Abs. 10 Nrn. 1 und 4 NKWG gilt 
für die erstmalige Wahl der Mitglieder des Stadtbezirksrates 
oder des Ortsrates der Rat. 4 Im Fall des Satzes 2 ist § 73 
Abs. 6 und 7 entsprechend anzuwenden.
(5) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter kann 
besondere Regelungen für den Ablauf des Wahlverfahrens 
treffen.
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Satz 1 entsprechend.
§ 45 r

Wahl der Mitglieder der Einwohnervertretung
(1) 1 Bezirkswahlleitung im Sinne des § 2 Abs. 7 Nr. 5 ist 
die Bezirksvorsteherin oder der Bezirksvorsteher. 2 Die Ver-
treterin oder der Vertreter im Amt ist Stellvertreterin oder 
Stellvertreter.
(2) 1 Ist die Bezirksvorsteherin oder der Bezirksvorsteher 
in dem gemeindefreien Bezirk Wahlbewerberin oder Wahl-
bewerber oder Vertrauensperson für einen Wahlvorschlag, 
so beruft der Kreistag die Wahlleiterin oder den Wahlleiter.         
2 Für die Vertreterin oder den Vertreter im Amt gilt Satz 1 
entsprechend.

Fünfter Teil
Wahlprüfung und Wahlkosten

§ 46
Wahleinspruch

(1) 1 Gegen die Gültigkeit einer Wahl nach § 1 Abs. 1 kann 
Einspruch erhoben werden (Wahleinspruch). 2 Der Wahl-
einspruch kann nur damit begründet werden, dass die 
Wahl nicht den Vorschriften dieses Gesetzes oder der Ver-
ordnung nach § 53 Abs. 1 entsprechend vorbereitet oder 
durchgeführt oder in unzulässiger Weise in ihrem Ergebnis 
beeinflusst worden ist. 3 Einspruchsberechtigt sind 

1.	 jede in dem jeweiligen Wahlgebiet wahlberechtigte  
Person,

2.	 jede Partei oder Wählergruppe, die für die betreffen-
de Wahl einen Wahlvorschlag eingereicht hat,

3.	 die für die betreffende Wahl zuständige Wahlleitung,
4.	 die für das jeweilige Wahlgebiet zuständigen Kom-

munalaufsichtsbehörden sowie
5.	 die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter.

4 Gegen die Gültigkeit einer Direktwahl können auch Be-
werberinnen oder Bewerber, die an der Direktwahl teilge-
nommen haben, sowie Bewerberinnen oder Bewerber nicht 
zugelassener Wahlvorschläge Wahleinspruch erheben.             
5 Ein Wahleinspruch, mit der eine Person geltend macht, 
dass sie nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sei, ist 
unbegründet, wenn sie insoweit keinen Antrag auf Berich-
tigung des Wählerverzeichnisses gestellt hat.
(2) Entscheidungen und Maßnahmen, die sich unmittelbar 
auf das Wahlverfahren beziehen, können nur mit einem 
Wahleinspruch angefochten werden.
(3) 1 Der Wahleinspruch ist bei der nach § 2 Abs. 7 zu-
ständigen Wahlleitung innerhalb von zwei Wochen nach 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses mit Begründung 
schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.   
2 Die Wahlleitung legt den Wahleinspruch mit ihrer Stellung-
nahme unverzüglich der für die Wahlprüfungsentscheidung 
zuständigen Vertretung oder Einwohnervertretung vor. 3 Ei-
nen eigenen Wahleinspruch richtet die Wahlleitung unmit-
telbar an die in Satz 2 genannte Stelle. 4 Ist die Vertretung 
oder Einwohnervertretung neu gewählt, so entscheidet di-
ese.
(4) Der Wahleinspruch hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 47
Verfahren der Wahlprüfung

(1) 1 Die Vertretung oder die Einwohnervertretung beschließt 
nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisses, bei einer 

§ 81
Wahl der Mitglieder der Einwohnervertretung

(1) 1 Der gemeindefreie Bezirk steht der kreisangehörigen 
Gemeinde gleich. 2 § 85 Abs. 2 gilt entsprechend.
(2) Das Wahlergebnis für die Wahl der Mitglieder der Ein-
wohnervertretung wird nach der Kreiswahl festgestellt.

Vierter Teil
Wahlkosten
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Direktwahl im Fall einer erforderlichen Stichwahl nach der 
Bekanntmachung des Ergebnisses der Stichwahl über den 
Wahleinspruch (Wahlprüfungsentscheidung). 2 Sie verhan-
delt und beschließt hierüber in öffentlicher Sitzung.
(2) 1 In der Verhandlung sind die Beteiligten auf Antrag zu 
hören. 2 Beteiligte sind 

1.	 die Wahlleitung,
2.	 die Person, die den Wahleinspruch erhoben hat, und
3.	 die Personen, gegen deren Wahl der Wahleinspruch 

unmittelbar gerichtet ist.
(3) Personen, die nach Absatz 2 Satz 2 am Verfahren betei-
ligt sind, dürfen an der Beschlussfassung nicht teilnehmen.

§ 48
Inhalt der Wahlprüfungsentscheidung

(1) Der Wahleinspruch wird zurückgewiesen, wenn er
1.	 unzulässig oder zulässig, aber unbegründet ist oder
2.	 zwar zulässig und begründet ist, aber der Rechtsver-

stoß auch im Zusammenhang mit anderen Rechts-
verstößen das Wahlergebnis nicht oder nur unwe-
sentlich beeinflusst hat.

(2) Ist ein Wahleinspruch nicht nach Absatz 1 zurückzuwei-
sen, so wird

1.	 das Wahlergebnis neu festgestellt oder berichtigt 
oder

2.	 die Wahl ganz oder teilweise für ungültig erklärt.
(3) Die Wahlprüfungsentscheidung ist zu begründen.

§ 49
Zustellung der Entscheidung und Rechtsmittel

(1) Die Wahlprüfungsentscheidung ist den Beteiligten, den 
Kommunalaufsichtsbehörden und der Landeswahlleiterin 
oder dem Landeswahlleiter innerhalb von zwei Wochen 
nach der Beschlussfassung mit Begründung und Rechtsbe-
helfsbelehrung zuzustellen.
(2) Gegen die Wahlprüfungsentscheidung können dieje-
nigen, denen die Entscheidung zuzustellen ist, innerhalb 
eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwaltungsge-
richt erheben.

§ 49 a
Einspruch gegen Feststellungen                                     

in Bezug auf den Ersatz von Abgeordneten                                            
sowie das Ausscheiden von Ersatzpersonen

(1) 1 Gegen die nach § 44 Abs. 5 Satz 1 oder 2 zu treffende 
Feststellung nach § 44 Abs. 1 bis 4 und die nach § 45 Abs. 
5 Satz 1 oder 2 zu treffende Feststellung der Vorausset-
zungen nach § 45 Abs. 1 bis 4 kann Einspruch erhoben 
werden. 2 Der Einspruch ist zu begründen. 3 Einspruchs-
berechtigt ist die von der Feststellung betroffene Person. 
4 Bei Feststellungen nach § 44 Abs. 1 bis 4 gilt § 46 Abs. 1 
Satz 3 entsprechend. 5 Der Einspruch ist bei der nach § 2 
Abs. 7 zuständigen Wahlleitung mit Begründung schriftlich 
einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. 6 Der Ein-
spruch ist mit Begründung innerhalb von zwei Wochen ein-
zureichen. 7 Die Einspruchsfrist beginnt für die Einspruchs-
berechtigten nach Satz 3 mit der Benachrichtigung und für 
die Einspruchsberechtigten nach Satz 4 mit der öffentlichen 
Bekanntmachung nach § 44 Abs. 6. 8 Der Einspruch hat kei-
ne aufschiebende Wirkung.
(2) 1 Die Wahlleitung legt den Einspruch mit ihrer Stellung-
nahme unverzüglich der Vertretung oder der Einwohnerver-
tretung vor, diese entscheidet über den Einspruch in ihrer 
nächsten Sitzung. 2 § 47 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 gilt ent-
sprechend.
(3) 1 Der Einspruch wird zurückgewiesen, wenn er unzuläs-
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sig oder zulässig, aber unbegründet ist. 2 Ist der Einspruch 
begründet, so wird festgestellt, dass

1.	 die Ersatzperson nicht Abgeordnete oder Abgeord-
neter oder nicht Mitglied des Stadtbezirksrats, des 
Ortsrats oder der Einwohnervertretung geworden ist 
oder

2.	 die Person nicht als Ersatzperson ausgeschieden ist.
3 Die Entscheidung ist zu begründen. 4 § 49 gilt entspre-
chend.

§ 50
Wahlkosten

(1) Die Gemeinde trägt die ihr entstehenden Kosten für die 
Gemeindewahl und für die Wahl der Mitglieder der Stadtbe-
zirksräte oder der Ortsräte.
(2) Die Samtgemeinde trägt die ihr entstehenden Kosten für 
die Samtgemeindewahl.
(3) Der öffentlich-rechtlich Verpflichtete trägt die Kosten für 
die Wahl der Mitglieder der Einwohnervertretung.
(4) Der Landkreis trägt die ihm, den Gemeinden, den Samt-
gemeinden und den gemeindefreien Bezirken entstehen-
den Kosten für die Kreiswahl.
(5) Die Region Hannover trägt die ihr und den Gemeinden 
entstehenden Kosten für die Regionswahl. 
(6) 1 Der Landkreis erstattet den Gemeinden, den Samt-
gemeinden und dem öffentlich-rechtlich Verpflichteten die 
durch die Kreiswahl veranlassten notwendigen Ausgaben 
durch einen festen Betrag je wahlberechtigte Person. 2 Ein 
Teil der Ausgaben kann unabhängig von der Zahl der Wahl-
berechtigten durch einen Grundbetrag abgegolten werden. 
3 Bei der Festsetzung werden laufende persönliche und 
sächliche Kosten und Kosten für die Benutzung von Räu-
men und Einrichtungen der Gemeinden, Samtgemeinden 
und des öffentlich-rechtlich Verpflichteten nicht berücksich-
tigt. 4 Finden Gemeinde-, Samtgemeindewahlen, Wahlen 
der Mitglieder der Einwohnervertretungen und Kreiswahlen 
am gleichen Tag statt, so gelten die Wahlkosten der Ge-
meinden, der Samtgemeinden und des öffentlich-rechtlich 
Verpflichteten als je zur Hälfte durch die Gemeinde-, Samt-
gemeindewahl oder die Wahl der Mitglieder der Einwoh-
nervertretung und Kreiswahl entstanden. 5 Für die Regions-
wahl gelten die Sätze 1 bis 4 entsprechend.
(7) Für die Direktwahlen gelten die Absätze 1, 2 und 4 bis 
6 entsprechend.
(8) Die Kosten des Wahlprüfungsverfahrens gehören zu 
den Wahlkosten nach den Absätzen 1 bis 5 und 7.

Sechster Teil
Schlussvorschriften

§ 50 a
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1.	 entgegen § 13 Abs. 1 Satz 2 ein Ehrenamt nicht 

wahrnimmt, ohne dass dafür ein wichtiger Grund (§ 
13 Abs. 3) vorliegt, oder

2.	 entgegen § 33 Abs. 3 das Ergebnis einer Wählerbe-
fragung am Wahltag über die getroffene Wahlent-
scheidung vor Ablauf der Wahlzeit veröffentlicht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit 
einer Geldbuße bis zu 500 Euro, die Ordnungswidrigkeit 
nach Absatz 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro 

§ 82
Erstattung von Wahlkosten

Die Erstattung der Wahlkosten nach § 50 Abs. 6, auch in 
Verbindung mit Abs. 7, NKWG erfolgt, sobald die Wahl 
durchgeführt worden ist.

Fünfter Teil
Schlussvorschriften
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geahndet werden.
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist

1.	 bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1
a)		die Gemeinde, die Samtgemeinde oder der ge-

meindefreie Bezirk in Bezug auf die von ihr oder 
ihm berufenen Mitglieder des jeweiligen Wahlvor-	
standes,

b)		die jeweilige Wahlleitung in Bezug auf die von 
ihr berufenen weiteren Mitglieder des jeweiligen 
Wahlausschusses

	 sowie
2.	 bei Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 2 die für 	

die betreffende Wahl zuständige Wahlleitung.
§ 51

Wahlstatistik
(1) 1 Die Ergebnisse der Wahlen zu den Vertretungen sind 
statistisch zu bearbeiten. 2 Das Nähere hierzu bestimmt die 
Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter.
(2) Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter kann 
bestimmen, dass in ausgewählten Wahlbezirken repräsen-
tative Wahlstatistiken über 

1.	 die Wahlbeteiligung nach Geburtsjahresgruppen und 
Geschlecht,

2.	 Geschlechts- und Altersgliederung der Wahlberech-
tigten und der wählenden Personen unter Berück-
sichtigung der Stimmenabgabe für die einzelnen 
Wahlvorschläge

zu erstellen sind.
(3) 1 Erhebungsmerkmale für die Statistiken nach Absatz 2 
sind Geschlecht, Geburtsjahresgruppe, Teilnahme an der 
Wahl, Wahlscheinvermerk, abgegebene Stimmen und un-
gültige Stimmen. 2 Hilfsmerkmale sind Gemeinde, Wahlbe-
reich und Wahlbezirk. 3 Auskunftspflichtig sind die Gemein-
den.
(4) 1 Die für die Statistiken gemäß Absatz 2 ausgewähl-
ten Wahlbezirke müssen wenigstens 300 Wahlberechtigte 
umfassen. 2 Die Statistik nach Absatz 2 Nr. 1 wird durch 
Auszählung der Wählerverzeichnisse durchgeführt. 3 Für 
diese Statistik sind höchstens zehn Geburtsjahresgruppen 
zu bilden, in denen jeweils mindestens drei Geburtsjahr-
gänge zusammenzufassen sind. 4 Die Statistik nach Absatz 
2 Nr. 2 ist unter Verwendung von Stimmzetteln mit Unter-
scheidungsbezeichnungen nach Geschlecht und Geburts-
jahresgruppe oder unter Verwendung entsprechend geeig-
neter Wahlgeräte durchzuführen. 5 Für diese Statistik sind 
höchstens fünf Geburtsjahresgruppen zu bilden, in denen 
jeweils mindestens sieben Geburtsjahrgänge zusammen-
zufassen sind. 6 Wählerverzeichnisse und gekennzeichnete 
Stimmzettel dürfen nicht zusammengeführt werden. 7 Für 
die Vernichtung der Stimmzettel gelten die wahlrechtlichen 
Vorschriften.
(5) 1 Die Durchführung der Wahlstatistiken gemäß Absatz 2 
ist nur zulässig, wenn das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. 
2 Ihre Durchführung darf nur in Gemeinden erfolgen, die 
durch personelle, organisatorische und technische Maß-
nahmen eine Trennung der für die Statistik zuständigen Or-
ganisationseinheit von den anderen Organisationseinheiten 
sichergestellt haben. 3 Diese Trennung ist nur so weit und 
nur so lange erforderlich, wie personenbezogene Einzelan-
gaben in der für die Statistik zuständigen Organisationsein-
heit vorhanden sind.
(6) 1 Die Veröffentlichung der Wahlstatistiken gemäß Absatz 
2 ist dem Land vorbehalten. 2 Ergebnisse für einzelne Wahl-
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bezirke dürfen nicht bekannt gegeben werden.
(7) Das Land erstattet den Gemeinden die durch die Er-
hebung nach Absatz 2 entstandenen Kosten durch einen 
festen Betrag je Wahlbezirk.
(8) 1 Die Gemeindewahlleitung kann in ihrem Wahlgebiet 
eigene wahlstatistische Auszählungen anordnen. 2 Die Ab-
sätze 2 bis 5 und 6 Satz 2 gelten entsprechend.

§ 52
Maßgebende Einwohnerzahl

Als Einwohnerzahl im Sinne dieses Gesetzes gilt für das 
Wahlgebiet diejenige Einwohnerzahl, die nach § 177 
NKomVG für die Zahl der Abgeordneten maßgebend ist.

§ 52 a
Schriftform

Soweit dieses Gesetz die Schriftform für Erklärungen vor-
schreibt, müssen diese persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein und bei dem zuständigen Wahlorgan oder 
der zuständigen Stelle der Wahlorganisation im Original 
vorliegen.

§ 52 b
Fristen und Termine

1 Die von diesem Gesetz vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte 
Tag der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen 
Sonntag oder einen gesetzlichen oder staatlich geschützten 
Feiertag fällt. 2 Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
ist ausgeschlossen.

§ 52 c
- aufgehoben -

§ 53
Verordnungsermächtigung

(1) Das Fachministerium wird ermächtigt, durch Verordnung 
Bestimmungen und ergänzende Regelungen zu folgenden 
Gegenständen zu treffen:

1.	 Bildung der Wahlorgane, Bildung besonderer Wahl-
vorstände für die Briefwahl, Verfahren für die Wahlor-
gane, Berufung in ein Wahlehrenamt, Entschädigung 
der ehrenamtlichen Mitglieder der Wahlorgane ein-
schließlich 	der Bestimmung von Durchschnittssät-
zen (§§ 9 bis 13),

2.	 Einteilung der Wahlbezirke und Ausstattung der 
Wahlräume, Bekanntmachung der Wahl, der Wahl-
bezirke und der Wahlräume,

3.	 Aufstellung, Führung und Abschluss des Wählerver-
zeichnisses sowie Eintragung und Einsichtnahme in 
die Wählerverzeichnisse und Berichtigung der Wäh-
ler	verzeichnisse (§ 18),

4.	 Ausgabe von Wahlscheinen (§ 19),
5.	 Einreichung von Wahlvorschlägen sowie das Verfah-

ren für ihre Prüfung, Mängelbeseitigung, Zulassung 
und Bekanntgabe (§§ 21 bis 28),

6.	 Form und Inhalt des Stimmzettels (§ 29),
7.	 Vorbereitung und Durchführung der Wahl in Kranken- 

und Pflegeanstalten,
8.	 Stimmabgabe, Briefwahl, Wahlurnen und Wahl-

schutzvorrichtungen (§§ 30 bis 32, 34),
9.	 Feststellung, Meldung und Bekanntgabe des Wahl-

ergebnisses einschließlich der Tatbestände für eine 
ungültige Stimmabgabe (§§ 34 bis 40),

10.Vorbereitung und Durchführung von Wahlen aus be-
sonderem Anlass (§§ 41 bis 43 a) einschließlich be-
sonderer Regelungen zur Anpassung an die Grund-
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sätze für allgemeine Neuwahlen,
11.Verfahren beim Ersatz von Abgeordneten und beim 

Ausscheiden von Ersatzpersonen (§§ 44 und 45),
12.Zuständigkeit der Samtgemeinden und deren Mit-

gliedsgemeinden bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahl,

13.Wahl der Mitglieder des Stadtbezirksrates, des Orts-	
rates und der Einwohnervertretung,

14.Vorbereitung und Durchführung der Direktwahl und 
der Abwahl.

(2) Das Fachministerium wird ermächtigt, den Ersatz der 
den Gemeinden nach § 50 Abs. 6 und 7 sowie § 51 Abs. 7 
zu erstattenden Kosten durch Verordnung zu regeln.

(Stand Januar 2016)

§ 83
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) 1 Die nach dem Niedersächsischen Kommunalwahlge-
setz und dieser Verordnung vorgeschriebenen öffentlichen 
Bekanntmachungen nehmen die Landeswahlleiterin oder 
der Landeswahlleiter im Niedersächsischen Ministerialblatt 
sowie die Wahlleitungen und die Kommunen in ortsüblicher 
Weise vor. 2 Die Samtgemeinde nimmt die öffentlichen Be-
kanntmachungen für die Gemeindewahl in ihren Mitglieds-
gemeinden in allen Mitgliedsgemeinden in der jeweils orts-
üblichen Weise vor.
(2) Bekanntmachungen der Kommune und der jeweiligen 
Wahlleitung sowie der Samtgemeinde und der Gemeinde-
wahlleitungen können zusammengefasst werden.
(3) Für die öffentliche Bekanntmachung nach § 9 Abs. 3 
genügt ein Aushang im Eingangsbereich des Sitzungsge-
bäudes.
(4) 1 Der Inhalt der nach dem Niedersächsischen Kommu-
nalwahlgesetz und dieser Verordnung vorgeschriebenen 
öffentlichen Bekanntmachungen kann zusätzlich im Inter-
net veröffentlicht werden. 2 Die nach Satz 1 veröffentlich-
ten Inhalte sind gemäß dem aktuellen Stand der Technik 
vor unbefugten Veränderungen zu schützen. 3 Statt einer 
Wohnanschrift ist nur der Wohnort anzugeben. 4 Perso-
nenbezogene Daten in Internetveröffentlichungen von öf-
fentlichen Bekanntmachungen nach § 38 sind spätestens 
sechs Monate nach Bekanntgabe des endgültigen Wahler-
gebnisses, von öffentlichen Bekanntmachungen nach § 66 
Abs. 6 und § 68 Abs. 3 spätestens sechs Monate nach dem 
Ende der Wahlperiode zu löschen.

§ 84
Zustellungen

Zustellungen werden nach den Vorschriften des Nieder-
sächsischen Verwaltungszustellungsgesetzes vorgenom-
men.

§ 85
Beschaffung von Stimmzetteln, Umschlägen            

und Vordrucken
(1) Die jeweilige Wahlleitung beschafft die Stimmzettel.
(2) Die Gemeinde, in Samtgemeinden die Samtgemeinde, 
beschafft

1.	 Wahlscheinvordrucke nach dem Muster der Anlage 
4,

2.	 die Stimmzettelumschläge für die Briefwahl nach 
dem Muster der Anlage 18,

3.	 die Wahlbriefumschläge nach dem Muster der Anla-
ge 19 und

4.	 alle übrigen Vordrucke, die von ihr, den Wahlvorstän-
den und den Briefwahlvorständen benötigt werden.
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§ 86
Hilfskräfte und Hilfsmittel

1 Den Wahlausschüssen und den Wahlvorständen sind die 
für ihre Tätigkeit erforderlichen Hilfskräfte und Hilfsmittel 
zur Verfügung zu stellen. 2 Für Hilfskräfte und Hilfsmittel der 
Wahlausschüsse sorgen die Wahlleitungen, für die Hilfs-
kräfte und Hilfsmittel der Wahlvorstände die Gemeinden, in 
Samtgemeinden die Samtgemeinden.

§ 87
Sicherung der Wahlunterlagen

(1) Die Wählerverzeichnisse, die Wahlscheinverzeichnisse, 
die Verzeichnisse der ungültigen Wahlscheine, die Form-
blätter mit Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschlä-
ge sowie einbehaltene Wahlbenachrichtigungen sind so 
zu verwahren, dass sie gegen Einsichtnahme durch Unbe-
fugte geschützt sind.
(2) 1 Auskünfte aus Wählerverzeichnissen und Verzeich-
nissen der ungültigen Wahlscheine sowie über Unterstüt-
zungsunterschriften für Wahlvorschläge dürfen nur Be-
hörden, Gerichten und sonstigen amtlichen Stellen in der 
Bundesrepublik Deutschland und nur dann erteilt werden, 
wenn sie für den Empfänger im Zusammenhang mit der 
Wahl erforderlich sind. 2 Erforderlichkeit liegt insbesondere 
beim Verdacht einer Wahlstraftat und bei Wahlprüfungsan-
gelegenheiten vor. 3 Auskünfte aus Wählerverzeichnissen 
und Verzeichnissen der ungültigen Wahlscheine dürfen für 
die Wahlstatistik (§ 51 NKWG) erteilt werden.

§ 88
Vernichtung von Wahlunterlagen

(1) 1 Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse, Ver-
zeichnisse der ungültigen Wahlscheine sowie Formblätter 
mit Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge sind 
nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernich-
ten, wenn nicht eine Wahlleitung mit Rücksicht auf ein 
Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet oder sie 
für die Strafverfolgungsbehörde zur Ermittlung wegen des 
Verdachts einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können. 
2 Die einbehaltenen Wahlbenachrichtigungen sind von der 
Gemeinde, in Samtgemeinden von der Samtgemeinde, un-
verzüglich zu vernichten.
(2) Die nicht von Absatz 1 erfassten Wahlunterlagen kön-
nen 60 Tage vor der Wahl der neuen Vertretung oder der 
nächsten Direktwahl vernichtet werden.
(3) 1 Die Landeswahlleiterin oder der Landeswahlleiter 
kann zulassen, dass die nach Absatz 2 zur Vernichtung in 
Betracht kommenden Unterlagen für die Wahl der Abge-
ordneten früher vernichtet werden, soweit sie nicht für ein 
Wahlprüfungsverfahren oder für die Strafverfolgungsbehör-
de zur Ermittlung wegen des Verdachts einer Wahlstraftat 
von Bedeutung sein können. 2 Für die Direktwahl kann die 
Wahlleitung eine frühere Vernichtung zulassen; im Übrigen 
gilt Satz 1 entsprechend.

§ 89
- aufgehoben -

§ 90
Mitwirkung des Landeswahlausschusses

(1) Für die Wahrnehmung zentraler Wahlaufgaben durch 
den Landeswahlausschuss gelten die Verfahrensvorschrif-
ten der Niedersächsischen Landeswahlordnung.
(2) Die Entschädigung der Mitglieder des Landeswahlaus-
schusses bestimmt sich nach den Vorschriften der Nieder-
sächsischen Landeswahlordnung.

§ 90 a
Übergangsvorschrift
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Für Wahlen, die vor dem 11. September 2016 stattfinden, 
sind die am 22. November 2015 geltenden Vorschriften wei-
terhin anzuwenden.

§ 91
In-Kraft-Treten

1 Diese Verordnung tritt am 3 August 2006 in Kraft. 1 Gleich-
zeitig tritt die Niedersächsische Kommunalwahlordnung 
vom 24 April 2001 (Nds. GVBl S 139), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 9 März 2005 (Nds. GVBl S 82), au-
ßer Kraft.

(Stand Januar 2016)


